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Die fünfte Ausgabe des Dresdner Miet-
spiegels ist jetzt erhältlich. Er wurde
von den Interessenvertretern der Ver-
mieter und Mieter in Zusammenarbeit
mit der Landeshauptstadt Dresden er-
stellt und anerkannt. Wissenschaftlich
begleitet wurde die Arbeit durch den
Lehrstuhl für allgemeine Wirtschafts-
und Sozialgeografie der TU Dresden.
Der Mietspiegel 2006 erfüllt den Sta-
tus eines qualifizierten Mietspiegels. Er
bietet unkompliziert und übersichtlich
die Möglichkeit, sich über die ortsübli-
chen Vergleichsmieten in Dresden zu
informieren und zeigt einen erfreuli-
chen Trend: Die Mieten in Dresden sind
weitgehend stabil.
Rückläufige Mieten lassen sich vor al-
lem in der Baualtersklasse bis 1918,

Ausstattungsklasse 5 und in der Bau-
altersklasse nach 1990 feststellen. Hin-
gegen steigen die Mieten in den Bau-
altersklassen 1919 bis 1945, Aus-
stattungsklasse 4 und in der Bau-
altersklasse 1946 bis 1990, Aus-
stattungsklasse 4 und 5 leicht an. Der
Mietspiegel unterscheidet fünf Aus-
stattungsklassen. Die Ausstattungs-
klasse 5 erreichen nur Wohnungen mit
Bad und Sammelheizung sowie mit
Fenstern, Außenwärmdämmung und
Elektroinstallation, wenn alle fünf ge-
nannten Merkmale zeitgemäß sind.
Dresden kann auf einen Wohnungs-
bestand von 294 014 Wohnungen ver-
weisen (zum 31. Dezember 2004), der
Wohnungsleerstand betrifft 37 529
Wohnungen (ebenfalls 31. Dezember

2004). Das bedeutet einen Wohnungs-
leerstand von 12,8 Prozent.
Der Mietspiegel ist gegen eine Schutz-
gebühr von 2,50 Euro im Sozialamt,
Abteilung Wohnen, Kasse, Junghans-
straße 2 erhältlich. Ab Montag, 6. Feb-
ruar kann der aktuelle Mietspiegel auch
in den Ortsämtern und Bürgerbüros;
im Rathaus Dr.-Külz-Ring 19 an der
Hauptkasse und im Bürgerservicebüro;
im Technischen Rathaus, Hamburger
Straße 19 an der Kasse und im Sozial-
rathaus, Riesaer Straße 7, ebenfalls an
der Kasse gekauft werden. Zudem bie-
tet der Mieterverein Dresden und Um-
gebung e.V., Schäferstraße 42/44 den
Mietspiegel zum Kauf an.
Mietspiegeltabelle im Internet:
www.dresden.de/mietspiegel.

Mieten in Dresden weitgehend stabil

Fotowettbewerb zum
Stadtjubiläum
Die Dresdnerinnen und Dresdner so-
wie Gäste der Stadt sind zu einem Foto-
wettbewerb anlässlich des 800-jähri-
gen Stadtjubiläums aufgerufen. The-
ma: „Aktiv im Alter – Senioren in Dres-
den“. Einsendeschluss ist der 30. April
2006.  Seite 3

Berufliches Schulzentrum feiert Richtfest
Arzthelfer, Erzieher und Altenpfleger künftig unter einem Dach

Polizeiverordnung
neu gefasst
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am
15. Dezember 2005 die neue Polizei-
verordnung zur Aufrechterhaltung von
öffentlicher Sicherheit und Ordnung in
Dresden beschlossen. Sie ersetzt die
bisherige Fassung vom 28. Oktober
2004.  Seite 15

Vergabe-Grundsätze für
Erlweinpreis
Alle vier Jahre zeichnet die Stadt Bau-
herren und Architekten von öffentlichen
und privaten Bauvorhaben mit dem
Erlweinpreis aus. Für die Vergabe im
Jahr 2008 hat der Stadtrat neue Grund-
sätze beschlossen.  Seite 18

Kinderhaus :K inderhaus :K inderhaus :K inderhaus :K inderhaus : Neubau in Laubegast
eröffnet  Seite 2

Otto Dix:Otto Dix:Otto Dix:Otto Dix:Otto Dix: Ausstellung in Städtischer
Galerie ab 3. Februar  Seite 3

Striesen:Striesen:Striesen:Striesen:Striesen: Denkmalgeschützte
25. Grundschule saniert   Seite 4

Stadtschreiberin: Stadtschreiberin: Stadtschreiberin: Stadtschreiberin: Stadtschreiberin: Julia Schoch ab April
in Dresden  Seite 5

Verkauf:Verkauf:Verkauf:Verkauf:Verkauf: Stadt bietet nicht mehr be-
nötigte Gegenstände an  Seite 5

Bauausschuss :Bauausschuss :Bauausschuss :Bauausschuss :Bauausschuss :  Beschlüsse vom
28. September bis 30. November und
11. Januar 2006  Seiten 6, 8, 9

StadtraStadtraStadtraStadtraStadtrat:t:t:t :t : Beschlüsse vom 19. Januar,
Tagesordnung am 9. Februar

 Seiten 13, 18

 Der Rohbau steht.Der Rohbau steht.Der Rohbau steht.Der Rohbau steht.Der Rohbau steht. Zimmermann Matthias Stubning sprach beim Richtfest am 31. Januar den Richtspruch am Neubau des Beruflichen
Schulzentrums für Gesundheit und Sozialwesen. An der Maxim-Gorki-Straße 39, Döbelner Straße 8 in Pieschen befindet sich die zweitgrößte

Dresdner Schulbaustelle.  Seite 2 Foto: Füssel
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Anzeige

Dresden hilft

Noch bis 3. Februar Rathaus-
Ausstellung zur Tsunamihilfe

Noch bis zum 3. Februar ist unter dem
Titel „Dresden hilft. Rückblick auf ein
Jahr Tsunamihilfe mit arche noVa
e. V.“ im Lichthof des Rathauses eine
Ausstel lung über Hi l fsprojekte in
Südostasien zu sehen.
Die Ausstellung des arche noVa e. V.
zeigt, was seit Anfang 2005 von ihm
unternommen wurde, um den Opfern
in der Tsunamiregion zu helfen.
„Dresden hilft“ ist ein Projekt der
Landeshauptstadt Dresden und des
arche noVa e. V. und hat bis jetzt Spen-
den in Höhe von 647 000 Euro für
Südostasienprojekte eingebracht. Rund
500 000 Euro davon wurden bereits
verwendet, unter anderem für Brun-
nenreinigung und Brunnenneubau,
Mikrokreditprogramme für allein ste-
hende bzw. verwitwete Frauen, Hy-
gieneprogramme in Waisenhäusern
sowie Verteilung und Installation von
Wassertanks.

Der Neubau des Beruflichen Schul-Der Neubau des Beruflichen Schul-Der Neubau des Beruflichen Schul-Der Neubau des Beruflichen Schul-Der Neubau des Beruflichen Schul-
zentrums für Gesundheit und Sozial-zentrums für Gesundheit und Sozial-zentrums für Gesundheit und Sozial-zentrums für Gesundheit und Sozial-zentrums für Gesundheit und Sozial-
wesen nimmt Gestalt an. Oberbür-wesen nimmt Gestalt an. Oberbür-wesen nimmt Gestalt an. Oberbür-wesen nimmt Gestalt an. Oberbür-wesen nimmt Gestalt an. Oberbür-
germeister Ingolf Roßberg feierte amgermeister Ingolf Roßberg feierte amgermeister Ingolf Roßberg feierte amgermeister Ingolf Roßberg feierte amgermeister Ingolf Roßberg feierte am
31.31.31.31.31. Januar mit dem Schulleiter Januar mit dem Schulleiter Januar mit dem Schulleiter Januar mit dem Schulleiter Januar mit dem Schulleiter,,,,, den den den den den
Bau leu ten ,  Auszub i l denden  undBau leu ten ,  Auszub i l denden  undBau leu ten ,  Auszub i l denden  undBau leu ten ,  Auszub i l denden  undBau leu ten ,  Auszub i l denden  und
Schülern Richtfest.Schülern Richtfest.Schülern Richtfest.Schülern Richtfest.Schülern Richtfest.

An der Maxim-Gorki-Straße 39, Döbel-
ner Straße 8 in Pieschen befindet sich
die zweitgrößte Dresdner Schul-
baustelle nach dem Sportgymnasium.....

Ehemalige Schule wird saniert
und erweitert

Ab 2007 werden im Neubau Arzthelfer,
Zahntechniker, Pharmazieassistenten,
Altenpfleger und Erzieher unter mo-

Richtfest auf Dresdens zweitgrößter Schulbaustelle
Denkmalgeschütztes Gebäude wird in modernes Berufsschulzentrum integriert

dernen Bedingungen ausgebildet. Die
Stadt rekonstruiert die denkmalge-
schützte ehemalige 28. Grund- und
Mittelschule und erweitert sie um ei-
nen Anbau für Fachräume, Labore und
Werkstätten. Sie baut die denkmal-
geschützte Turnhalle der alten Schule
zu Aula und Mensa um.
Auf der Döbelner Straße entstehen ein
neuer Lehrküchenkomplex und eine
Drei-Feld-Sportanlage mit 199 Zu-
schauerplätzen, die auch Sportvereine
nutzen werden.
Die Kosten für den Berufsschulkomplex
betragen 19 Millionen Euro, davon kom-
men 14 Millionen aus dem Fonds für
Regionalentwicklung der Europäischen
Union (EFRE-Fonds) und fünf Millionen
aus dem Stadthaushalt.

Tag der offenen Tür
Zum Tag der offenen Tür am Freitag,
3. Februar, 17 bis 20 Uhr lädt das
Vitzthum-GymnasiumVitzthum-GymnasiumVitzthum-GymnasiumVitzthum-GymnasiumVitzthum-Gymnasium, Paradiesstraße
35 ein. Die Interessierten können sich
über das musische Profil der Schule
und die Ausbildung in den Sprachen
Englisch, Französisch und Italienisch
informieren.
Am Sonnabend, 4. Februar, 9 bis 12
Uhr werden im Beruflichen Schulzen-Beruflichen Schulzen-Beruflichen Schulzen-Beruflichen Schulzen-Beruflichen Schulzen-
t r um f ü r  t r um  f ü r  t r um  f ü r  t r um  f ü r  t r um  f ü r  TTTTTe c h n i ke c h n i ke c h n i ke c h n i ke c h n i k „Gustav Anton
Zeuner“, Gerokstraße 22 die Fachober-
schule und die Fachschule für Technik
mit den Fachrichtungen Sanitär-, Hei-
zungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
vorgestellt.
Näheres: www.bszmetall.de, Telefon
(03 51) 4 59 01 46.

Das Kinder- und Jugendhaus Laube-Das Kinder- und Jugendhaus Laube-Das Kinder- und Jugendhaus Laube-Das Kinder- und Jugendhaus Laube-Das Kinder- und Jugendhaus Laube-
gast auf der Österreicher Straße 54gast auf der Österreicher Straße 54gast auf der Österreicher Straße 54gast auf der Österreicher Straße 54gast auf der Österreicher Straße 54
ist eröffnet. Viele Angebote für Kin-ist eröffnet. Viele Angebote für Kin-ist eröffnet. Viele Angebote für Kin-ist eröffnet. Viele Angebote für Kin-ist eröffnet. Viele Angebote für Kin-
derderderderder,,,,, Jugendliche, Jugendliche, Jugendliche, Jugendliche, Jugendliche, F F F F Familien und amilien und amilien und amilien und amilien und An-An-An-An-An-
wohner stehen auf dem Programm.wohner stehen auf dem Programm.wohner stehen auf dem Programm.wohner stehen auf dem Programm.wohner stehen auf dem Programm.

Sie können gemeinsam spielen, ko-
chen, werkeln, musizieren, Theater
spielen, Projekte planen und ausfüh-
ren. Sie können ihre Hausaufgaben er-
ledigen, im Internet surfen, Bewerbun-
gen schreiben oder auf Lehrstellen-
suche gehen. Außerdem gibt es einen
Eltern-Kind-Treff.

Hochwassersicheres Fundament

Der einstöckige Neubau entstand auf
einem 2706 Quadratmeter großen
Gelände und hat rund 417 Quadrat-
meter Nutzfläche. Weil das Haus im
Überflutungsbereich der Elbe liegt,
wurde die Nutzungsebene soweit her-
ausgehoben, dass sie oberhalb der
Hochwassermarke liegt. Die Räume     sind
multifunktional. Der Aufenthaltsraum
mit Bar und Bühne ist zentral gelegen.
Im Frühjahr wird die Außenanlage mit
einem Sportfeld für Volleyball, Basket-
ball und Badminton sowie einer natur-
nahen Aktions- und Spielfläche gestal-
tet.
Die Jugendlichen waren an der Gestal-
tung des Hauses maßgeblich beteiligt.
Sie gründeten dafür einen „Bauaus-

Laubegaster bekommen ein Kinder- und Jugendhaus
Über 30 Organisationen und private Spender ermöglichen die Finanzierung

schuss“. Unter Anleitung fliesten sie
beispielsweise Küche und Bar, errich-
teten den Tresen und bauen das „DJ-
Pult“ und die „Lehmwand“. „Dafür
spreche ich den Kindern, Jugendlichen
und den Sozialpädagogen meine An-
erkennung aus“, sagte Oberbürger-
meister Ingolf Roßberg und schenkte
ihnen einen Werkzeugkoffer zur Ein-
weihung.

Neubau für 940 000 Euro

Nach der Schließung des ehemaligen
Kinder- und Jugendhauses im Spar-
kassencontainer und seinem Abriss
nach dem Hochwasser 2002 mietete

Gegenwärtig gehören zum Beruflichen
Schulzentrum, in dem zurzeit 1769
Auszubildende und Schüler lernen, die
Gebäude auf der Bautzner Straße 116
und Andreas-Schubert-Straße 41 so-
wie Räume der 117. und 59. Grund-
schule.

Neue Lösung für
1769 Auszubildende

Ein Gerichtsbescheid sprach das Haus
auf der Bautzner Straße 116 dem ehe-
maligen Besitzer zu, künftig muss für
die Räume Miete gezahlt werden. Die
Entfernungen zwischen den Aus-
bi ldungsstätten und unzureichen-
de technische Voraussetzungen erfor-
derten eine neue Lösung.

 Einweihung. Einweihung. Einweihung. Einweihung. Einweihung. Das Ukulele-Orches-
ter Laubegast spielte zur Eröffnung des
Kinder- und Jugendhauses Laubegast.
Foto: Knifka

das Jugendamt für den Übergang Räu-
me in einem Wohnhaus auf der Leu-
bener Straße. Bereits 2003 begann das
Architekturbüro MAP-Morgenstern Ar-
chitekten und Partner das Gebäude zu
planen.
Der  Neubau und se ine Außenan-
lagen kosten insgesamt 940 000
Euro. Über 30 Organisationen und
viele private Spender trugen das Geld
zusammen. Die Stadt stellte 146 100
Euro bereit.
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 Kurt Sillack.  Kurt Sillack.  Kurt Sillack.  Kurt Sillack.  Kurt Sillack. Bildnis Elli-Maria Nitsch-
ke, 1932, Graphit, Kreide, weiß gehöht

 Otto Dix.  Otto Dix.  Otto Dix.  Otto Dix.  Otto Dix. Roberte (lachendes Mädchen),
um 1957, Kreide über Bleistift

Die Städtische Galerie Dresden zeigt ab
Freitag, 3. Februar bis zum 9. April
etwa 95 Arbeiten aus der südwest-
deutschen Privatsammlung Frieder
Gerlach. Es handelt sich um Menschen-
bilder von Otto Dix, seinen Schülern,
Freunden und nahestehenden Künst-
lern:  Conrad Felixmüller, Max Beck-
mann, Ernst Hassebrauk, Hans Theo
Richter, Max Ackermann, Ernst Bur-
sche, Heinz Hamisch, Hans Körnig,
Paula Lauenstein, Curt Querner, Kurt
Sillack und Erika Streit. Ausgewählte
Werke der Kunstsammlung Gera und
der Städtischen Galerie Dresden ergän-
zen die Ausstellung.

„sehen, was da ist“
Werke von Otto Dix und Schülern in der Städtischen Galerie

Otto Dix unterrichtete von 1927 bis
1933 als Professor an der Dresdner
Kunstakademie. Menschenbilder, be-
sonders Porträts, waren für ihn zen-
trales Thema. Die Ausstellung im Stadt-
museum ist dienstags bis sonntags von
10 Uhr bis 18 Uhr und freitags von 12
Uhr bis 20 Uhr geöffnet, Montag bleibt
das Haus geschlossen.
■ 5. Februar, 15 Uhr:
Familienprogramm der Sonderaus-
stellung: mit Malen, Zeichnen und Mo-
dellieren das Erlebte darstellen, Städti-
sche Galerie Dresden, Wilsdruffer Stra-
ße 2, Anmeldung Telefon 65 64 86 13

Kunst in DresdenKunst in DresdenKunst in DresdenKunst in DresdenKunst in Dresden
■ 3. Februar bis 16. April
Ausstellung: „sehen, was da ist“ –
Menschenbilder von Dix und anderen
aus der Sammlung Frieder Gerlach
Städtische Galerie Dresden – Kunst-
sammlung, Wilsdruffer Straße
■ 10. Februar bis 7. Mai
Ausstellung: „Durch die Dunkelheit
zum Licht“ – Willy Wolff zum Hunderts-
ten
Städtische Galerie Dresden – Kunst-
sammlung, Wilsdruffer Straße

Sport in DresdenSport in DresdenSport in DresdenSport in DresdenSport in Dresden
■ 4. Februar, 18.00 Uhr
Sportler-Gala
Internationales Congress Center Dres-
den, Ostra-Ufer

Musik in DresdenMusik in DresdenMusik in DresdenMusik in DresdenMusik in Dresden
■ 4./5. Februar, jeweils 19.30 Uhr
„Musik in Dresden“: 4. Zyklus-Konzert
Dirigent: Antoni Wit, Solistin: Joanna
Kozlowska, Sopran
Kulturpalast, Festsaal, Schloßstraße
■ 9. Februar 19.30 Uhr
Konzert „Dresden 800“, musikalische
Humoresken
Putjatinhaus, Meußlitzer Straße 83
■ 9./10. Februar
Jan Dismas Zelenka: „Missa Dei Patris“,
unter der Leitung von Ludwig Güttler
Frauenkirche Dresden

Feste in DresdenFeste in DresdenFeste in DresdenFeste in DresdenFeste in Dresden
■ 5. Februar, 11.00 Uhr
Carl  Maria von Weber:  „Oberon“,
Jubiläumsmatinee
Sächsische Staatsoper, Theaterplatz

Dresden als BühneDresden als BühneDresden als BühneDresden als BühneDresden als Bühne
■ ab 10. Februar
Premiere: „August in der Unterwelt“
KrimiKabarettOperette
Kabarett Breschke & Schuch, Wettiner
Platz

Zukunft in DresdenZukunft in DresdenZukunft in DresdenZukunft in DresdenZukunft in Dresden
■ 11. Februar, 19.00 Uhr
Dresden „Stadt der Wissenschaft
2006“, Eröffnungsshow
Rundkino, Prager Straße
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Anlässlich des 800-jährigen Stadt-
jubiläums rufen der Seniorenbeirat und
die Sächsische Zeitung zu einem Foto-
wettbewerb zum Thema „Aktiv im Al-
ter – Senioren in Dresden“ auf.
Die Fotos sollen das Leben und Wirken
der 130.000 Dresdner Senioren und
das Miteinander der Generationen stim-
mungsvoll und plastisch wiedergeben
und einen Bezug auf Dresden haben.
Die Dresdnerinnen und Dresdner so-
wie Gäste der Stadt jeden Alters kön-
nen bis zu fünf Fotos, aufgenommen
ab 2003, einsenden: als Fotoabzüge
oder digitale Bilddateien auf CD, farbi-

„Aktiv im Alter – Senioren in Dresden“
Fotowettbewerb zum 800-jährigen Stadtjubiläum

ge oder schwarz-weiße Fotos. Sie müs-
sen Urheber dieser Fotos sein und dür-
fen Rechte Dritter nicht verletzen.
Eine Jury vergibt unter Ausschluss des
Rechtsweges die Preise. Der vollstän-
dige Wettbewerbsaufruf liegt im Rat-
haus am Dr.-Külz-Ring sowie in den
Ortsämtern und Seniorenbegegnungs-
stätten aus und steht im Internet unter
www.dresden.de/seniorenbeirat.....
Einsendungen bis 30.  Apr i l  2006: 30.  Apr i l  2006: 30.  Apr i l  2006: 30.  Apr i l  2006: 30.  Apr i l  2006:
Landeshauptstadt Dresden, Senioren-
beirat, Kennwort: Fotowettbewerb, Post-
fach 120020, 01001 Dresden, oder E-
Mail an irichter@dresden.de

Wohlfahrtspolitik in der
Weimarer Republik

Vortrag im Stadtarchiv

Im Stadtarchiv Dresden, Elisabeth-
Boer-Straße 1, referiert am Donners-
tag, 9. Februar, 18 Uhr, Antje Kutzner
über die „Kommunale Wohlfahrtspolitik
in Dresden zur Zeit der Weimarer Re-
publik“. Alle Interessierten sind einge-
laden. Der Eintritt ist kostenfrei.
In ihrem Vortrag spannt Frau Kutzner
den Bogen von der Wohlfahrtspolitik im
Ersten Weltkrieg, über die ersten Jah-
re der Weimarer Republik, den Kampf
gegen die Wohnungsnot und Arbeits-
losigkeit bis hin zur Weltwirtschaftskrise
und ihre Auswirkungen auf die kom-
munale Wohlfahrtspolitik. Frau Kutzner
setzte sich bei ihrer Magisterarbeit in-
tensiv mit diesem Thema auseinander.

Biografie einer
besonderen Künstlerin

Lesung im Stadtarchiv

Am Mittwoch, 8. Februar liest Marina
Bohlmann-Modersohn 18 Uhr im Stadt-
archiv Dresden aus ihrer 1995 erschie-
nenen Biografie „Paula Modersohn-
Becker. Eine Biographie mit Briefen“.
Dazu laden das Frauenstadtarchiv und
Stadtarchiv Dresden sowie die Gleich-
stellungsbeauftragte für Frau und Mann
der Landeshauptstadt Dresden ein. Der
Eintritt ist kostenfrei.
Paula Modersohn-Becker (1876–1907)
war mit dem bekannten Landschafts-
maler Otto Modersohn verheiratet. Sie
war eine bedeutende deutsche Male-
rin, die in knapp 14 Jahren 750 Ge-
mälde, etwa 1000 Zeichnungen und
13 Radierungen schuf. Dennoch hat
sie in ihrem Leben nur fünf Bilder ver-
kauft. Ihre Bedeutung wurde erst nach
ihrem frühen Tod erkannt. Auf Ausstel-
lungen nach ihrem Tod wurden Samm-
ler auf sie aufmerksam und begannen,
ihre Gemälde zu erwerben. Heute fin-
det das Werk der Künstlerin auch in
ihrer Geburtsstadt Dresden zuneh-
mend Anerkennung. Im Jahr 2004 zeig-
te das Albertinum in einer Sonderaus-
stellung zwölf ihrer Werke. Anlass war
eine Schenkung aus Familienbesitz, er-
gänzt durch Dauerleihgaben aus Pri-
vatbesitz – Bilder, die seitdem in der
Galerie Neue Meister beheimatet sind.
Marina Bohlmann-Modersohn, verhei-
ratet mit dem Enkel von Otto Moder-
sohn, zeichnet die eigenwillige Entwick-
lung der Künstlerin nach.
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Termine

Freitag, 3. FebruarFreitag, 3. FebruarFreitag, 3. FebruarFreitag, 3. FebruarFreitag, 3. Februar
8.45–9.45 Uhr8.45–9.45 Uhr8.45–9.45 Uhr8.45–9.45 Uhr8.45–9.45 Uhr Gedächtnistraining,
Begegnungsstätte Papstdorfer Straße
25
12–16 Uhr12–16 Uhr12–16 Uhr12–16 Uhr12–16 Uhr Spielenachmittag, Be-
gegnungsstätte Schäferstraße 1 a
15–19 Uhr15–19 Uhr15–19 Uhr15–19 Uhr15–19 Uhr Tanz mit der HerKules-
Disko, Begegnungsstätte Altgorbitzer
Ring 58

Sonnabend, 4. FebruarSonnabend, 4. FebruarSonnabend, 4. FebruarSonnabend, 4. FebruarSonnabend, 4. Februar
10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr igeltour: Rechts und links vom
Blauen Wunder, Treff Rathaus Blase-
witz, Naumannstraße
10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr „Mimmelitt das Stadtkanin-
chen“, Theaterhaus „Rudi“, Fechner-
straße 2 a
17 Uhr17 Uhr17 Uhr17 Uhr17 Uhr Vesper, Kreuzkirche Dresden

Sonntag, 5. FebruarSonntag, 5. FebruarSonntag, 5. FebruarSonntag, 5. FebruarSonntag, 5. Februar
15 Uhr „15 Uhr „15 Uhr „15 Uhr „15 Uhr „Wolken haben mein Leben
gerettet“, Theater, Jugend&Kunst
Schule Dresden, Schloss Albrechts-
berg, Bühne im Torhaus

Montag, 6. FebruarMontag, 6. FebruarMontag, 6. FebruarMontag, 6. FebruarMontag, 6. Februar
13–15.30 Uhr13–15.30 Uhr13–15.30 Uhr13–15.30 Uhr13–15.30 Uhr Romménachmittag,
Begegnungsstätte Räcknitzhöhe 52
14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr Leselampe: „Alter schützt
vor lachen nicht“, Begegnungsstätte
Laubegaster Ufer 22
19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr „Wenn Übung nicht den
Meister macht“, Vortrag zu Lern-
schwierigkeiten, Jugend&KunstSchu-
le, Rathener Straße 115

Dienstag, 7. FebruarDienstag, 7. FebruarDienstag, 7. FebruarDienstag, 7. FebruarDienstag, 7. Februar
10–11.30 Uhr10–11.30 Uhr10–11.30 Uhr10–11.30 Uhr10–11.30 Uhr Malen und Zeichnen,
Begegnungsstätte Striesener Straße 2
14 Uhr14  Uhr14  Uhr14  Uhr14  Uhr „Sächsisch heiter zur Fa-
schingszeit“, Begegnungsstätte Tra-
chenberger Straße 6
14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr „Die Saufmathilde“ erzählt
heitere Geschichten, Begegnungsstätte
Hainsberger Straße 2

Mittwoch, 8. FebruarMittwoch, 8. FebruarMittwoch, 8. FebruarMittwoch, 8. FebruarMittwoch, 8. Februar
10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr „Inuk und das Geheimnis der
Sonne“, Theater Junge Generation,
Meißner Landstraße 4
16–20 Uhr16–20 Uhr16–20 Uhr16–20 Uhr16–20 Uhr Offene Keramikwerkstatt,
Jugend&KunstSchule, Räcknitzhöhe
35 a

Donnerstag, 9. FebruarDonnerstag, 9. FebruarDonnerstag, 9. FebruarDonnerstag, 9. FebruarDonnerstag, 9. Februar
18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr Zum 13. Februar – – – – – Europäische
Erinnerung, Gespräche mit Polen,
Kraszewski-Museum, Nordstraße 28

19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr19.30 Uhr „Lernen kann man lernen“,
Grundfertigkeiten des Lernens, Ju-
gend&KunstSchule, Gamigstraße 24

Anzeige

Gemeinsam mit Schülern und Lehrern
weihte Bürgermeister Winfried Leh-
mann die 25. Grundschule in Dresden-
Striesen, Pohlandstraße 40, nach ei-
ner Teilrekonstruktion ein. Das denk-
malgeschützte Haus wurde seit März
2005 für 1,1 Millionen Euro saniert.
Davon sind 657 000 Euro  Fördermittel
des Bundes-Investitionsprogramms
„Zukunft, Bildung und Betreuung“. Die
Landeshauptstadt steuerte 432 000
Euro bei.

Historische Fassade freigelegt

Schon 2001 mussten Dach, Dach-
entwässerung und Blitzschutz kurz-
fristig erneuert werden. Nun erhielt die
Schule eine innere „Kur“. Der Speise-
raum liegt jetzt im Keller. Im Erdge-
schoss entstand ein neuer Unterrichts-
raum. Außerdem bietet das Haus eine
moderne Kinderküche und einen gut
ausgestatteten Keramik-Raum. Im
Werkzimmer warten neue Möbel und
Maschinen auf kleine Handwerker. Neu
ist auch ein Medienraum mit acht Schü-
ler-PCs, einem Lehrer-PC, Server, Scan-
ner und einem Datenprojektor. Überra-
schend fanden Bauarbeiter beim Ab-
putzen der Außenwände historische

Auf dem Weg zur Ganztagsschule
Denkmalgeschützes Gebäude in Striesen rekonstruiert

Absätze im Mauerwerk, die nun die Fas-
sade wieder schmücken. An der Hof-
seite bauten sie einen Personenaufzug
an.

Musiktheater und Töpfern möglich

Nach der Teilrekonstruktion rückt das
Modellprojekt „Ganztagsschule“ in
greifbare Nähe. Der Schulhort ist
bereits jetzt bis 18 Uhr geöffnet. Er-
weiterte Angebote, beispielweise Mu-
siktheater, Kunstclub, Computerclubs
oder Töpfern lassen sich nun verwirk-
lichen. Für die Zukunft ist noch ein
Turnhallenneubau auf dem Schul-
grundstück geplant.
105 Schülerinnen und 106 Schüler ler-
nen derzeit in zehn Klassen der 25.
Grundschule. Die Schule integriert
schwerpunktmäßig körperbehinderte
und sehbehinderte Kinder sowie Kin-
der mit sozial-emotionalen Problemen.
Die Schüler zogen schon im Herbst
2005 in den rekonstruierten Teil des
Gebäudes zurück. Während der Um-
bauten lernten sie im ehemaligen
Haydn-Gymnasium.

Moderne Computer für
die Volkshochschule
Die Außenstelle Gorbitz der Volkshoch-
schule Dresden, Helbigsdorfer Weg 1
weihte vergangene Woche ein neues
Computerkabinett ein. Moderne Com-
puter und Präsentationstechnik sowie
neue Möbel bieten jetzt beste Arbeits-
bedingungen.
Die 16 Arbeitsplätze werden für EDV-
Grund- und Aufbaukurse, Internet-
kurse, zur digitalen Bild- und Video-
bearbeitung, zum Schreiben am PC
sowie für Seniorenkurse genutzt.
Erstmals in diesem Frühjahrssemester
lernen hier auch Väter und Mütter in
der Elternzeit für ihren beruflichen
Wiedereinstieg.
Am 19. Mai bietet die VHS-Außenstelle
anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums
kostenfreie Kurse an.

Ball für ehemalige
Schüler und Lehrer
Zum Schulball am 15. Juli, 19 Uhr im
Treff-Hotel lädt das Fritz-Löffler-Gym-
nasium alle ehemaligen Schüler und
Lehrer ein. Die Karten müssen aller-
dings bis 11. März erworben werden.
Das Gymnasium feiert am 14. und 15.
Juli das 50-jährige Jubiläum der Grund-
steinlegung von Dresdens erstem
Schulneubau nach dem II. Weltkrieg.
Näheres: www.flg-dresden.de.

Am Dienstag, 7. Februar, werden in
der Impfstelle des Gesundheitsamtes
Dresden keine Impfungen und Reise-
beratungen durchgeführt. Alternativ
bieten die Mitarbeiter am Donnerstag
und Freitag, 9. und 10. Februar, 9
bis 11 Uhr zusätzliche Termine an.

Kurz notiert
Bürgerbüro Plauen. Bürgerbüro Plauen. Bürgerbüro Plauen. Bürgerbüro Plauen. Bürgerbüro Plauen. Das Bürgerbüro
Plauen, Nöthnitzer Straße bleibt am
Mittwoch, 8. Februar ab 12 Uhr wegen
einer Veranstaltung geschlossen. Ab
Donnerstag ist wieder wie üblich ge-
öffnet: 9 bis 18 Uhr.

Öffnungszeiten der Impfstelle

Donners tag  Nachmi t tag  ha t  d ie
Impfstelle regulär von 14 bis 17 Uhr
geöffnet.
Die Impfstelle hat ihren Sitz in der
Bautzner Straße 125, Telefon 8 16 50 12,
zu erreichen mit der Straßenbahnlinie
11 bis Haltestelle Nordstraße.

 Einweihung.Einweihung.Einweihung.Einweihung.Einweihung. Mitglieder der AG Tanz zeig-
ten Proben ihres Könnens. Foto: Schuricht
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Brücke im Ostragehege
verschwindet

Abriss ist Teil der Hochwasser-
schutzprojekte für die Stadt

In dieser Woche begannen die Vorbe-
reitungen für den Abriss der ehemali-
gen, vom Alberthafen zum Schlacht-
hof führenden Eisenbahnbrücke im
Ostragehege. Der Abriss ist Bestand-
teil der Hochwasserschutzprojekte für
die Dresdner Altstadt, die Wilsdruffer
Vorstadt und die Friedrichstadt und soll
bis 31. März abgeschlossen sein.
Die Eisenbahnbrücke über die Flutrinne
im Großen Ostragehege war während
der Flut im August 2002 ein großes
Abflusshindernis und damit mitverant-
wortlich für das Hochwasser in der
Dresdner Innenstadt. Der Freistaat
Sachsen hat deshalb die vollständige
Beseitigung der schon seit Jahren nicht
mehr genutzten Brücke in die Hoch-
wasserschutzkonzeption für die Elbe
(HWSK Elbe) mit hoher Priorität aufge-
nommen.
Nach der Kooperationsvereinbarung mit
der Landestalsperrenverwaltung des
Freistaates Sachsen ist das Dresdner
Umweltamt für den Abriss der Brücke
zuständig. Die Kosten in Höhe von etwa
180 000 Euro trägt die Landestalsper-
renverwaltung aus dem „Fonds Auf-
bauhilfe der Bundesregierung“.

Gegenstände zu
verkaufen
Die Stadt Dresden verkauft meistbie-
tend folgende Gegenstände. Sie kön-
nen nach telefonischer Anmeldung am
7. Februar, 9 bis 12 Uhr besichtigt
werden.
1.1.1.1.1. Ra Ra Ra Ra Rathaus Drthaus Drthaus Drthaus Drthaus Dr.-Külz-Ring.-Külz-Ring.-Külz-Ring.-Külz-Ring.-Külz-Ring
■ 1 Polaroidkamera ImpulseAutoFocus
■ 2 Polaroidkamera ProCam
Mindestgebot 10 Euro pro Kamera
■ 2 Stahldrehschränke (Hängung:
3 Ebenen/A4 hoch, System Elba-Leitz)
Mindestgebot  25 Euro pro Schrank
Besichtigung: Frau Hausdorf, Telefon
4 88 28 63
2. Führerscheinstelle2. Führerscheinstelle2. Führerscheinstelle2. Führerscheinstelle2. Führerscheinstelle
■ 2 Stahldrehschränke (Hängung:
3 Ebenen/A4 hoch, System Elba-Leitz)
Mindestgebot  25 Euro pro Schrank
Besichtigung: Frau Kwiatek, Telefon
4 88 80 61.
Schriftliche Angebote bis 10. Februar
2006 an: Landeshauptstadt Dresden,
Frau Hausdorf, Abteilung 10.61, Post-
fach 120020, 01001 Dresden.

Als elfte Stadtschreiberin Dresdens
wurde Julia Schoch aus über 100
Bewerberinnen und Bewerbern um die-
ses Amt durch eine unabhängige Jury
ausgewählt. Von April bis September
wird sie in Dresden wohnen, die Stadt
und ihre Menschen erleben, hier lesen
und schreiben.
Julia Schoch, geboren 1974 in Bad
Saarow, wuchs in Mecklenburg auf. Sie
studierte Germanistik und Romanistik
in Potsdam, Paris und Bukarest. Nach
Veröffentlichungen in Zeitschriften und
Anthologien erschien 2001 mit „Der
Körper des Salamanders“ ihr erster Er-
zählband sowie 2004 die Novelle „Ver-
abredungen mit Mattok“. Sie erhielt in
den vergangenen Jahren zahlreiche
Auszeichnungen, darunter den Preis
der Jury beim Ingeborg-Bachmann-
Wettbewerb (2005) sowie den Fried-
rich-Hölderlin-Förderpreis (2002). Julia
Schoch lebt in Potsdam und ist als freie
Autorin und Übersetzerin tätig.
Die Besetzung der Stadtschreiberstelle
2006 ist vor allem der Stadtsparkasse
Dresden zu danken, die aus Mitteln der

Julia Schoch wird neue Stadtschreiberin
Von April bis September wohnt die Autorin in Dresden

Dresdner Stiftung für Kunst & Kultur
seit vielen Jahren diesen Aufenthalt für
Schriftstellerinnen und Schriftsteller
ermöglicht.
Zu den Dresdner Stadtschreibern
vergangener Jahre gehören unter ande-
rem die Autoren Guntram Vesper, Heinz
Czechowski, Wulf Kirsten sowie im
vergangenen Jahr Silke Scheuermann.

Unter dem Titel „Zerstörtes Dresden –
Wiederaufbau“ wird im Bürgersaal des
Rathauses Leuben, Herzstraße 23, eine
Ausstellung mit Aquarellen der Malerin
Irmgard Uhlig gezeigt. Der Aquarell-
Zyklus beginnt mit Motiven der zerstör-
ten Stadt kurz nach der Bombar-
dierung des 13. Februar 1945 und
reicht bis in das Jahr 1950, der Zeit

Zerstörtes Dresden – Wiederaufbau
Aquarell-Ausstellung von Irmgard Uhlig im Rathaus Leuben

des beginnenden Wiederaufbaus.
Die Künstlerin hat den aus 40 Aquarel-
len bestehenden Zyklus der Städti-
schen Galerie geschenkt. Für die Aus-
stellung im Rathaus Leuben wurden 20
Aquarelle ausgewählt.
Die Ausstellung kann bis 3. März mon-
tags bis freitags von 8 bis 18 Uhr be-
sucht werden. Der Eintritt ist frei.

„Spartacus“ im Puppentheater
Spartacus, Sklave und Gladiator, ver-
setzt im Jahre 73 vor Christus das
mächtige Rom in Angst und Schrecken.
Zusammen mit anderen Leidensgenos-
sen bricht er aus und probt den Auf-
stand. Es folgt ein dreijähriger Krieg,
der nicht mit der erhofften Freiheit en-

det. Die Sklavenhalter rächen sich grau-
sam. Die Uraufführung von „Spar-
tacus“ im Puppentheater im Rundkino
ist bereits ausverkauft. Karten gibt es
noch für Sonntag, 5. Februar, 15 Uhr.
Das Stück ist für Kinder ab zehn Jah-
ren geeignet.

 Julia Schoch.Julia Schoch.Julia Schoch.Julia Schoch.Julia Schoch. Foto: privat
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In seiner Sitzung am 11. Januar 2006
hat der Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Bau folgende Beschlüs-
se gefasst:
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0975-SB25-06:V0975-SB25-06:V0975-SB25-06:V0975-SB25-06:V0975-SB25-06:
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 196, 196, 196, 196, 196, Dresden- Dresden- Dresden- Dresden- Dresden-
Dobritz NrDobritz NrDobritz NrDobritz NrDobritz Nr..... 2, 2, 2, 2, 2, Suttnerstraße/Salzbur Suttnerstraße/Salzbur Suttnerstraße/Salzbur Suttnerstraße/Salzbur Suttnerstraße/Salzbur-----
ger Straßeger Straßeger Straßeger Straßeger Straße
1. Der Ausschuss nimmt zur Kennt-
nis, dass das Planverfahren in Anwen-
dung des § 233 Abs. 1 BauGB nach
den Maßgaben des Baugesetzbuches
in der Fassung vom 27. August 1997,
zuletzt geändert am 23. Juli 2002,
weitergeführt wird.
2. Der Ausschuss prüft nach § 3 Abs. 2
Satz 4, Halbsatz BauGB die während
der frühzeitigen Beteiligung und der
öffentlichen Auslegung des Bebau-
ungsplans von Bürgern vorgetragenen
Anregungen und von Trägern öffentli-
cher Belange abgegebenen Stellung-
nahmen
3. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau nimmt zur Kenntnis, dass der
Bebauungsplan gegenüber der öffent-
lichen Auslegung geändert wurde und
die Grundzüge der Planung berührt
sind.
4. Der Ausschuss beschließt nach § 2
Abs. 1 BauGB, den Geltungsbereich des
Bebauungsplans zur Beschlussvorlage
zu ändern.
5. Der Ausschuss billigt den geänder-
ten Entwurf des Bebauungsplans
Nr. 196, Dresden-Dobritz Nr. 2,
Suttnerstraße/Salzburger Straße, in der
Fassung vom 31. Mai 2005.
6. Der Ausschuss billigt die Begrün-
dung zum geänderten Bebauungsplan-
Entwurf in der Fassung vom 31. Mai
2005.
7. Der Ausschuss beschließt, den
Bebauungsplan Nr. 196, Dresden-
Dobritz Nr. 2, Suttnerstraße/Salzbur-
ger Straße, nach § 3 Abs. 2 BauGB für
die Dauer von vier Wochen erneut öf-
fentlich auszulegen.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0974-SB25-06:V0974-SB25-06:V0974-SB25-06:V0974-SB25-06:V0974-SB25-06:
Vorhabenbezogener BebauungsplanVorhabenbezogener BebauungsplanVorhabenbezogener BebauungsplanVorhabenbezogener BebauungsplanVorhabenbezogener Bebauungsplan

Beschlüsse des Bauausschusses am 11. Januar 2006

NrNrNrNrNr..... 603, 603, 603, 603, 603, Dresden-Klotzsche, Dresden-Klotzsche, Dresden-Klotzsche, Dresden-Klotzsche, Dresden-Klotzsche,     WWWWWohn-ohn-ohn-ohn-ohn-
anlage Dörnichtweganlage Dörnichtweganlage Dörnichtweganlage Dörnichtweganlage Dörnichtweg
1. Der Ausschuss billigt die Vorschlä-
ge zum Umgang mit den Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit und Behör-
den sowie sonstiger Träger öffentli-
cher Belange aus der frühzeitigen
Beteiligung.
2. Der Ausschuss beschließt, den
Geltungsbereich des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 603
zu ändern.
3. Der Ausschuss billigt den Entwurf
zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 603 in der Fassung vom 18. Ok-
tober 2005.
4. Der Ausschuss billigt die Begrün-
dung zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan-Entwurf in der Fassung
vom 18. Oktober 2005.
5. Der Ausschuss beschließt, den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 603, Dresden-Klotzsche, Wohnan-
lage Dörnichtweg, nach § 3 Abs. 2
BauGB öffentlich auszulegen.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0972-SB25-06:V0972-SB25-06:V0972-SB25-06:V0972-SB25-06:V0972-SB25-06:
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 110.2, 110.2, 110.2, 110.2, 110.2, Dresden- Dresden- Dresden- Dresden- Dresden-
Kadi tz /Mickten,  KötzschenbroderKadi tz /Mickten,  KötzschenbroderKadi tz /Mickten,  KötzschenbroderKadi tz /Mickten,  KötzschenbroderKadi tz /Mickten,  Kötzschenbroder
Straße/Lommatzscher Straße (2. Än-Straße/Lommatzscher Straße (2. Än-Straße/Lommatzscher Straße (2. Än-Straße/Lommatzscher Straße (2. Än-Straße/Lommatzscher Straße (2. Än-
derung zum Bebauungsplan Nrderung zum Bebauungsplan Nrderung zum Bebauungsplan Nrderung zum Bebauungsplan Nrderung zum Bebauungsplan Nr..... 110) 110) 110) 110) 110)
1. Der Ausschuss beschließt nach § 1
Abs. 8 i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB ein
Änderungsverfahren für den im Gebiet
Kaditz/Mickten aufgestellten Bebau-
ungsplan Nr. 110 Dresden-Kaditz/
Mickten, Kötzschenbroder Straße/
Lommatzscher Straße, 2. Änderung.
2. Der Ausschuss beschließt den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0968-SB25-06:V0968-SB25-06:V0968-SB25-06:V0968-SB25-06:V0968-SB25-06:
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 92, 92, 92, 92, 92, Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt-
stadt I Nrstadt I Nrstadt I Nrstadt I Nrstadt I Nr..... 12, 12, 12, 12, 12,     AltmarktAltmarktAltmarktAltmarktAltmarkt
1. Der Ausschuss nimmt zur Kennt-
nis, dass das Planverfahren in Anwen-
dung des § 233 Abs. 1 BauGB nach
den Maßgaben des Baugesetzbuchs in
der Fassung vom 27. August 1997,
zuletzt geändert am 23. Juli 2002,
weitergeführt wird.
2. Der Ausschuss nimmt zur Kennt-

nis, dass der Bebauungsplan gegenü-
ber dem Satzungsbeschluss geändert
wurde und die Grundzüge der Planung
berührt sind.
3. Der Ausschuss billigt den geänder-
ten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 92,
Dresden-Altstadt I Nr. 12, Altmarkt, in
der Fassung vom 15. November 2005.
4. Der Ausschuss billigt die Begrün-
dung zum geänderten Bebauungsplan-
Entwurf in der Fassung vom 15. No-
vember 2005.
5. Der Ausschuss beschließt, den
Bebauungsplan für die Dauer von zwei
Wochen erneut öffentlich auszulegen
und Anregungen sowie Stellungnah-
men auf die geänderten Teile zu be-
schränken.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0967-SB25-06:V0967-SB25-06:V0967-SB25-06:V0967-SB25-06:V0967-SB25-06:
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 79, 79, 79, 79, 79, Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt-
stadt II Nrstadt II Nrstadt II Nrstadt II Nrstadt II Nr..... 1, 1, 1, 1, 1, Johannstadt Nord Johannstadt Nord Johannstadt Nord Johannstadt Nord Johannstadt Nord
1. Der Ausschuss nimmt zur Kennt-
nis, dass das Planverfahren in Anwen-
dung des § 233 Abs. 1 BauGB nach
den Maßgaben des Baugesetzbuchs in
der Fassung vom 27. August 1997,
zuletzt geändert am 23. Juli 2002,
weitergeführt wird.
2. Der Ausschuss beschließt, den
Geltungsbereich des Bebauungsplans
zu ändern.
3. Der Ausschuss prüft nach § 3 Abs. 2
Satz 4, 1. Halbsatz BauGB die während
der öffentlichen Auslegung des Be-
bauungsplans von den Bürgern vor-
getragenen Anregungen und den Trä-
gern öffentlicher Belange abgegebenen
Stellungnahmen.
4. Der Ausschuss nimmt zur Kennt-
nis, dass der Bebauungsplan gegenü-
ber der öffentlichen Auslegung geän-
dert wurde und die Grundzüge der Pla-
nung berührt sind.
5. Der Ausschuss billigt den geänder-
ten Entwurf des Bebauungsplans
Nr. 79, Dresden-Altstadt I I  Nr. 1,
Johannstadt Nord, in der Fassung vom
6. September 2005.
6. Der Ausschuss billigt die Begrün-
dung zum geänderten Bebauungsplan-

Entwurf in der Fassung vom 6. Sep-
tember 2005.
7. Der Ausschuss beschließt, den
Bebauungsplan für die Dauer von zwei
Wochen erneut öffentlich auszulegen.
8. Der Ausschuss billigt den auf den
bisherigen Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes erweiterten Gestal-
tungsplan als Rahmenplan Nr. 777,
Dresden-Altstadt, Johannstadt Nord in
der Fassung vom 6. September 2005.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0930-SB25-06:V0930-SB25-06:V0930-SB25-06:V0930-SB25-06:V0930-SB25-06:
ErgänzungssaErgänzungssaErgänzungssaErgänzungssaErgänzungssatzung Nrtzung Nrtzung Nrtzung Nrtzung Nr..... 428, 428, 428, 428, 428, Dres- Dres- Dres- Dres- Dres-
den-Rochwitz Nrden-Rochwitz Nrden-Rochwitz Nrden-Rochwitz Nrden-Rochwitz Nr..... 3, 3, 3, 3, 3, Karpa Karpa Karpa Karpa Karpatenstraße/tenstraße/tenstraße/tenstraße/tenstraße/
Rochwitzer BuschRochwitzer BuschRochwitzer BuschRochwitzer BuschRochwitzer Busch
Der Ausschuss stimmt der Ergän-
zungssatzung nicht zu.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     A0186-SB25-06:A0186-SB25-06:A0186-SB25-06:A0186-SB25-06:A0186-SB25-06:
Erhöhung der Verkehrssicherheit imErhöhung der Verkehrssicherheit imErhöhung der Verkehrssicherheit imErhöhung der Verkehrssicherheit imErhöhung der Verkehrssicherheit im
Bereich der Kreuzung KönigsbrückerBereich der Kreuzung KönigsbrückerBereich der Kreuzung KönigsbrückerBereich der Kreuzung KönigsbrückerBereich der Kreuzung Königsbrücker
Straße/StauffenbergalleeStraße/StauffenbergalleeStraße/StauffenbergalleeStraße/StauffenbergalleeStraße/Stauffenbergallee
Der Oberbürgermeister wird gebeten
zu prüfen, ob ein durchgängiger Be-
trieb der Lichtsignalanlage im Bereich
der ampelgeregelten Kreuzung Königs-
brücker Straße/Stauffenbergallee mög-
lich sei.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0994-SB25-06:V0994-SB25-06:V0994-SB25-06:V0994-SB25-06:V0994-SB25-06:
Beschluss zur  Err ichtung von 70Beschluss zur  Err ichtung von 70Beschluss zur  Err ichtung von 70Beschluss zur  Err ichtung von 70Beschluss zur  Err ichtung von 70
Stellplätzen zwischen Ostra-Ufer undStellplätzen zwischen Ostra-Ufer undStellplätzen zwischen Ostra-Ufer undStellplätzen zwischen Ostra-Ufer undStellplätzen zwischen Ostra-Ufer und
DevrientstraßeDevrientstraßeDevrientstraßeDevrientstraßeDevrientstraße
1. Der Ausschuss stimmt der Errich-
tung von 70 Stellplätzen auf der städ-
tischen Freifläche zwischen Devrient-
st raße und Ostraufer  (F lurstücke
2297/6, 2297/4 und 2223/5) zu. Die
F inanz ie rung der  An lage  er fo lg t
aufgrund der geplanten künft igen
Nutzung durch den Freistaat.  Der
Oberbürgermeister wird beauftragt,
mit dem SIB und dem Sächsischen
Landtag entsprechende Verhandlun-
gen zu führen.
2. Im Gegenzug stellt die Landes-
hauptstadt Dresden die früher genutz-
te Stel lplatzanlage zwischen dem
Kongresshotel und der Elbe auf ihre
Kosten als Grünanlage her.
3. Mit der Umsetzung ist zum frühest-
möglichen Zeitpunkt zu beginnen.
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Finanzausschuss tagt

Tagesordnung der 29. Sitzung des
Ausschusses für Finanzen und Liegen-
schaften am Montag, 6. Februar, 16
Uhr, Dr.-Külz-Ring 19, 2. Etage, Zim-
mer 13:
1. Entrichtung eines kommunalen Zu-
schusses von 214.500,00 EUR an Le-
benshilfe OV Dresden e. V. für Ersatz-
neubau eines Wohnheimes mit inter-
ner Tagesstruktur in 01169 Dresden,
Forsythienstraße 24
2. Verkauf Neumarkt, Quartier V/2
3. Vergabe eines Erbbaurechtes für
eine Tei l f läche des Grundstückes
Lockwitzer Straße 28, Flurstücks 416/2,
Gemarkung Strehlen
Weitere Tagesordnungspunkte sind
nicht öffentlich.

Wirtschaftsausschuss
tagt am 2. Februar

Tagesordnung der Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaftsförderung am
2. Februar, 16 Uhr, Dr.-Külz-Ring,
3. Etage, Zimmer 13:
VOB-Leistungen:VOB-Leistungen:VOB-Leistungen:VOB-Leistungen:VOB-Leistungen:
■ Lieferung und Montage von Aus-
stattungsgegenständen für Kinderta-
gesstätten im Stadtgebiet der LH Dres-
den, Los 1: Kinderstühle  und -tische
■ Allgemeiner Ausstellungsbau für die
Dauerausstellung im Landhaus der
Landeshauptstadt Dresden – Beleuch-
tung
VOB-Vergaben:VOB-Vergaben:VOB-Vergaben:VOB-Vergaben:VOB-Vergaben:
■     Ausbau Dr.-Külz-Ring zwischen Wall-
straße und Marienstraße
■ Stadtmuseum (Landhaus) Dresden,
3. BA Museumsgarten, Los 14 Garten-
und Landschaftsbau
■ Krankenhaus Dresden-Friedrich-
stadt, Neubau operatives Zentrum Haus
C, Los 34.1 Alu-Glas-Anlagen, Los 36
Bodenbelagsarbeiten, Los 37 Natur-
steinarbeiten
■ Neubau Eissport- und Ballspielhalle
Ostragehege, Los 406 Mess-, Steuer-
und Regeltechnik/Gebäudeleittechnik,
Los 408 Starkstrom.
Weitere Tagesordnungspunkte sind
nicht öffentlich.

Der Ausschuss für Wirtschaftsför-
derung hat in seiner Sitzung am 12. Ja-
nuar 2006 folgende Beschlüsse ge-
fasst:
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V0982-WF25-2006V0982-WF25-2006V0982-WF25-2006V0982-WF25-2006V0982-WF25-2006
Err ichtung und Betre ibung e inesErr ichtung und Betre ibung e inesErr ichtung und Betre ibung e inesErr ichtung und Betre ibung e inesErr ichtung und Betre ibung e ines
Wertstoffhofes im Ortsamt Plauen derWertstoffhofes im Ortsamt Plauen derWertstoffhofes im Ortsamt Plauen derWertstoffhofes im Ortsamt Plauen derWertstoffhofes im Ortsamt Plauen der
Landeshauptstadt  Dresden sowieLandeshauptstadt  Dresden sowieLandeshauptstadt  Dresden sowieLandeshauptstadt  Dresden sowieLandeshauptstadt  Dresden sowie
TTTTTransport und Entsorgung ausge-ransport und Entsorgung ausge-ransport und Entsorgung ausge-ransport und Entsorgung ausge-ransport und Entsorgung ausge-
wählter Abfallartenwählter Abfallartenwählter Abfallartenwählter Abfallartenwählter Abfallarten
an Nehlsen Dresden GmbH & Co. KG,
Radeburger Straße 65, 01689 Nie-
derau/OT Gröbern
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V0983-WF25-2006V0983-WF25-2006V0983-WF25-2006V0983-WF25-2006V0983-WF25-2006
Rahmenvertrag über Entwicklungs-,Rahmenvertrag über Entwicklungs-,Rahmenvertrag über Entwicklungs-,Rahmenvertrag über Entwicklungs-,Rahmenvertrag über Entwicklungs-,
E in füh rungs- ,  Anpassungs-  undE in füh rungs- ,  Anpassungs-  undE in füh rungs- ,  Anpassungs-  undE in füh rungs- ,  Anpassungs-  undE in füh rungs- ,  Anpassungs-  und
Betreuungsleistungen zum Online-Betreuungsleistungen zum Online-Betreuungsleistungen zum Online-Betreuungsleistungen zum Online-Betreuungsleistungen zum Online-
Rathaus der Landeshauptstadt Dres-Rathaus der Landeshauptstadt Dres-Rathaus der Landeshauptstadt Dres-Rathaus der Landeshauptstadt Dres-Rathaus der Landeshauptstadt Dres-
den den den den den an die Firmen
■ Xima Media GmbH, Südhausweg 9,
01099 Dresden und
■  Robotron Datenbank Sof tware
GmbH, Stuttgarter Straße 29, 01189
Dresden

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V0995-WF25-2006V0995-WF25-2006V0995-WF25-2006V0995-WF25-2006V0995-WF25-2006
Rahmenzeitvertrag Reinigung vonRahmenzeitvertrag Reinigung vonRahmenzeitvertrag Reinigung vonRahmenzeitvertrag Reinigung vonRahmenzeitvertrag Reinigung von
Straßenabläufen, Rohrleitungen, Ri-Straßenabläufen, Rohrleitungen, Ri-Straßenabläufen, Rohrleitungen, Ri-Straßenabläufen, Rohrleitungen, Ri-Straßenabläufen, Rohrleitungen, Ri-
golen und Durchlässen an die Fir-golen und Durchlässen an die Fir-golen und Durchlässen an die Fir-golen und Durchlässen an die Fir-golen und Durchlässen an die Fir-
menmenmenmenmen
■ Onyx Rohr- und Kanal-Service & Co.
KG, Reicker Straße 38a, 01219 Dres-
den
■ Enno Fischer GmbH, Meißner Straße

122, 01445 Radebeul
■ ETS Engineering und Tiefbau Sanie-
rung GmbH & Co. KG, Stadtring 3b,
03042 Cottbus
■  RRU Abfluss, Kanal und Rohr-
reinigung GmbH, F.-O.-Schimmel-Stra-
ße15, 09120 Chemnitz
■ Cleanaway Hoyerswerda GmbH,
Industriegelände Straße D Nr. 2a,
02977 Hoyerswerda
■ Melde und Berthold GmbH Rohr-
reinigung – Grubenentleerung, Gauß-
straße 14, 02977 Hoyerswerda
■ Bernhard Seidler, Köhlerstraße 22,
01640 Coswig
■ Bietergemeinschaft: Körner/Blasche,
Salzburger Straße 63, 01279 Dresden
■ Abfuhr- und Entsorgung OHG, Nas-
sauweg 2, 01662 Meißen
■ Rohr- und Kanalservice Dietmar
Berndt Dresden, Zschoner Ring 24,
01723 Kesselsdorf

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V0996-WF-2006V0996-WF-2006V0996-WF-2006V0996-WF-2006V0996-WF-2006
Umbau an Straßenentwässerungs-Umbau an Straßenentwässerungs-Umbau an Straßenentwässerungs-Umbau an Straßenentwässerungs-Umbau an Straßenentwässerungs-
anlagenanlagenanlagenanlagenanlagen
an die Firmen
■ Nickerl Hoch- und Tiefbau GmbH,
Bautzner Straße 3, 01328 Dresden
■ W & M Pflasterbau GmbH, Lange Stra-
ße 17, 02730 Ebersbach
■ Sächs. Straßen & Tiefbaugesellschaft
mbH, Dresdner Landstraße 1, 01728
Bannewitz

■ SAZ GmbH Straßenbau von A–Z,
Dohnaer Straße 168, 01239 Dresden
■ Heinrich Lauber GmbH & Co. KG,
Industriestraße 27, 01640 Coswig
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V0997-WF25-2006V0997-WF25-2006V0997-WF25-2006V0997-WF25-2006V0997-WF25-2006
Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt,
Neubau operatives Zentrum Haus C
Los 35 – Fliesen- und Werksteinarbeiten
an die Firma Großenhainer Ausbau
GmbH, Radeburger Straße 40, 01558
Großenhain

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V0998-WF25-2006V0998-WF25-2006V0998-WF25-2006V0998-WF25-2006V0998-WF25-2006
Neubau Eissport- und BallspielhalleNeubau Eissport- und BallspielhalleNeubau Eissport- und BallspielhalleNeubau Eissport- und BallspielhalleNeubau Eissport- und Ballspielhalle
im Ostragehege, 4 Loseim Ostragehege, 4 Loseim Ostragehege, 4 Loseim Ostragehege, 4 Loseim Ostragehege, 4 Lose
Los 306: DachabdichtungsarbeitenLos 306: DachabdichtungsarbeitenLos 306: DachabdichtungsarbeitenLos 306: DachabdichtungsarbeitenLos 306: Dachabdichtungsarbeiten
an die Firma Dach + Abdichtung Kai-
ser GmbH, Alte Fabrikstraße 25, 04682
Nerchau
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1014-WF25-2006V1014-WF25-2006V1014-WF25-2006V1014-WF25-2006V1014-WF25-2006
Los 401: SanitärLos 401: SanitärLos 401: SanitärLos 401: SanitärLos 401: Sanitär
an die Firma Fr ies & Hüttermann
GmbH, Hauptmannstraße 14, 01139
Dresden
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V1000-WF25-2006V1000-WF25-2006V1000-WF25-2006V1000-WF25-2006V1000-WF25-2006
Los 405: KälteanlagenLos 405: KälteanlagenLos 405: KälteanlagenLos 405: KälteanlagenLos 405: Kälteanlagen
an die Firma York Deutschland GmbH,
Gott l ieb-Daimler-Straße 6, 68165
Mannheim
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr. :. :. :. :. :     V0999-WF25-2006V0999-WF25-2006V0999-WF25-2006V0999-WF25-2006V0999-WF25-2006
Los 403: LüftungLos 403: LüftungLos 403: LüftungLos 403: LüftungLos 403: Lüftung
an die Firma Kluge Klima + Filtertechnik
GmbH, Stuttgarter Straße 25, 01189
Dresden

Beschlüsse des Wirtschaftsausschusses

Der Ausschuss für Finanzen und Lie-
genschaften hat in seiner Sitzung am
16. Januar 2006 folgende Beschlüsse
gefasst:
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0984-FL28-06V0984-FL28-06V0984-FL28-06V0984-FL28-06V0984-FL28-06
Der Ausschuss für Finanzen und Lie-
genschaften beschließt im Einverneh-
men mit dem Ortschaftsrat Langebrück:
1. Der Beschluss Nr. V0786-FL21-05
wird aufgehoben.
2. Der Oberbürgermeister wird er-
mächtigt, das Grundstück Gänsefuß
53, bestehend aus dem Flurstück Nr. 161
der Gemarkung Dresdner Heide, mit
einer Gesamtfläche von 9.904 m² zum
Zwecke der Sanierung und späteren
Betreibung als Gaststätte zu veräu-
ßern.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0990-FL28-06V0990-FL28-06V0990-FL28-06V0990-FL28-06V0990-FL28-06
Der Ausschuss für Finanzen und Lie-
genschaften stimmt der Bereitstellung

von städtischen Flurstücken für den
Tausch gegen Teile der  Flurstücke der
Flughafen GmbH zu.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V1012-FL28-06V1012-FL28-06V1012-FL28-06V1012-FL28-06V1012-FL28-06
1. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, das Vergabeverfahren für den
Neubau der Staatsoperette am Stand-
ort Wiener Platz (MK5) als „Verhand-
lungsverfahren mit  öffent l ichem
Teilnahmewettbewerb“ einzuleiten
2. Der Veröffentlichung der Vergabe-
bekanntmachung im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Gemeinschaften wird zuge-
stimmt.
3. Es ist zu gewährleisten, dass der
Stadtrat nach Abschluss des Teil-
nahmewettbewerbes eine endgültige
Entscheidung über die im Beschluss
Nr. V0703-SR20-05 aufgeführten Al-
ternativen trifft.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0989-FL28-06V0989-FL28-06V0989-FL28-06V0989-FL28-06V0989-FL28-06

Beschlüsse des Finanzausschusses

Der Ausschuss für Finanzen und Lie-
genschaften beschließt, einem Steuer-
pflichtigen den Erlass von Gewerbe-
steuerforderungen auf Sanierungs-
gewinne nach Vorlage entsprechender
Nachweise verbindlich zuzusagen.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0991-FL28-06V0991-FL28-06V0991-FL28-06V0991-FL28-06V0991-FL28-06
Der Ausschuss für Finanzen und Lie-
genschaften beschließt die bis zum Ende
des Jahres 2008 befristete Niederschla-
gung von Haftungsforderungen aus Ge-
werbesteuer und Nachzahlungszinsen
für den Erhebungszeitraum 2001 in
Höhe von 501.095,99 EUR.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0992-FL28-06V0992-FL28-06V0992-FL28-06V0992-FL28-06V0992-FL28-06
Der Ausschuss für Finanzen und Lie-
genschaften beschließt die Nieder-
schlagung einer insolvenzbefangenen
Gewerbesteuerforderung für den Er-
hebungszeitraum 2002 in Höhe von
1.456.222,00 EUR.
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau hat vom 28. September bis
30. November 2005 folgende Be-
schlüsse gefasst:

Sitzung 28. September:
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0796-SB18-05:V0796-SB18-05:V0796-SB18-05:V0796-SB18-05:V0796-SB18-05:
Vorhabenbezogener BebauungsplanVorhabenbezogener BebauungsplanVorhabenbezogener BebauungsplanVorhabenbezogener BebauungsplanVorhabenbezogener Bebauungsplan
NrNrNrNrNr..... 653, 653, 653, 653, 653, Dresden-Seidnitz, Dresden-Seidnitz, Dresden-Seidnitz, Dresden-Seidnitz, Dresden-Seidnitz,     WWWWWohnan-ohnan-ohnan-ohnan-ohnan-
lage Zinnwalder Straßelage Zinnwalder Straßelage Zinnwalder Straßelage Zinnwalder Straßelage Zinnwalder Straße
1. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt nach § 2 Abs. 1
i. V. m. § 12 Abs. 2 BauGB für das
Gebiet Dresden-Seidnitz, Zinnwalder
Straße, einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan nach § 12 Abs. 1 BauGB
aufzustellen. Dieser trägt die Bezeich-
nung Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan Nr. 653 Dresden-Seidnitz, Wohn-
anlage Zinnwalder Straße.
2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt den Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0807-SB18-05:V0807-SB18-05:V0807-SB18-05:V0807-SB18-05:V0807-SB18-05:
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr.....  32 , 32 , 32 , 32 , 32 , Dresden- Dresden- Dresden- Dresden- Dresden-
Mockritz NrMockritz NrMockritz NrMockritz NrMockritz Nr..... 1, 1, 1, 1, 1, Boderitzer Straße Boderitzer Straße Boderitzer Straße Boderitzer Straße Boderitzer Straße
Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt, den Aufstellungs-

Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau

beschluss zum Bebauungsplan Nr. 32,
Dresden-Mockritz Nr. 1, Boderitzer
Straße, aufzuheben.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0811-SB18-05:V0811-SB18-05:V0811-SB18-05:V0811-SB18-05:V0811-SB18-05:
Verkehrsbaumaßnahme „Haltestel-Verkehrsbaumaßnahme „Haltestel-Verkehrsbaumaßnahme „Haltestel-Verkehrsbaumaßnahme „Haltestel-Verkehrsbaumaßnahme „Haltestel-
le Zoo“le Zoo“le Zoo“le Zoo“le Zoo“
Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau bestätigt die Planung für die
Verkehrsbaumaßnahme „Haltestelle
Zoo“ als Grundlage für die Planrechts-
sicherung.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0812-SB18-05:V0812-SB18-05:V0812-SB18-05:V0812-SB18-05:V0812-SB18-05:
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 99 , 99 , 99 , 99 , 99 , Dresden- Dresden- Dresden- Dresden- Dresden-
Sporb i tz  NrSporb i tz  NrSporb i tz  NrSporb i tz  NrSporb i tz  Nr.....  3 , 3 , 3 , 3 , 3 , In terkommunales In terkommunales In terkommunales In terkommunales In terkommunales
Gewerbegebiet Dresden/Heidenau –Gewerbegebiet Dresden/Heidenau –Gewerbegebiet Dresden/Heidenau –Gewerbegebiet Dresden/Heidenau –Gewerbegebiet Dresden/Heidenau –
TTTTTeilbereich Dresdeneilbereich Dresdeneilbereich Dresdeneilbereich Dresdeneilbereich Dresden
1. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau nimmt zur Kenntnis, dass das
Planverfahren in Anwendung des
§ 244 Abs. 2 BauGB nach den Maß-
gaben des Baugesetzbuches in der
Fassung vom 27. August 1997, zuletzt
geändert am 23. Juli 2002, weiterge-
führt wird.
2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt, die frühzeitige
Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 BauGB entfallen zu lassen.
3. Der Ausschuss für Stadtentwicklung

und Bau bi l l igt  den Entwurf zum
Bebauungsplan Nr. 99, Dresden
Sporbitz Nr. 3, Interkommunales
Gewerbegebiet Dresden/Heidenau –
Teilbereich Dresden in der Fassung vom
Juli 2005.
4. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau billigt die Begründung zum
Bebauungsplan-Entwurf in der Fas-
sung vom Juli 2005.
5. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt, den Bebauungs-
plan Nr. 99, Dresden-Sporbitz Nr. 3,
Interkommunales Gewerbegebiet Dres-
den/Heidenau – Teilbereich Dresden,
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
zulegen.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     A0120-SB18-05:A0120-SB18-05:A0120-SB18-05:A0120-SB18-05:A0120-SB18-05:
Verkehrsberuhigende MaßnahmenVerkehrsberuhigende MaßnahmenVerkehrsberuhigende MaßnahmenVerkehrsberuhigende MaßnahmenVerkehrsberuhigende Maßnahmen
in der Dresdner Innenstadtin der Dresdner Innenstadtin der Dresdner Innenstadtin der Dresdner Innenstadtin der Dresdner Innenstadt
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, begleitend zur Neugestaltung der
Verkehrslösung am Postplatz und der
Wilsdruffer Straße ein Maßnahme-
konzept zu erarbeiten, um die im
Dresdner Verkehrskonzept vorgesehe-
ne Verkehrsreduzierung im inner-
städtischen Bereich des 26er Ringes
zu erreichen. Diese Konzeption mit
verkehrsorganisatorischen und ggf.
baulichen Maßnahmen ist dem Aus-
schuss für Stadtentwicklung und Bau
bis Ende Februar 2006 zur Beschluss-
fassung vorzulegen.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     A0159-SB18-05:A0159-SB18-05:A0159-SB18-05:A0159-SB18-05:A0159-SB18-05:
Ve rkau f  ehema l i ge r  Kön ig l i che rVe rkau f  ehema l i ge r  Kön ig l i che rVe rkau f  ehema l i ge r  Kön ig l i che rVe rkau f  ehema l i ge r  Kön ig l i che rVe rkau f  ehema l i ge r  Kön ig l i che r
Weinberg WachwitzWeinberg WachwitzWeinberg WachwitzWeinberg WachwitzWeinberg Wachwitz
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, sich beim Sächsischen Staats-
ministerium der Finanzen dafür einzu-
setzen, dass der ehemalige Königliche
Weinberg Wachwitz mit sämtlichen auf
dem Areal befindlichen Gebäuden im
Sinne der Pflege des UNESCO-Welt-
erbes nur in seiner Gesamtheit an ei-
nen Investor verkauft und damit eine
Parzellierung durch Einzelverkäufe ver-
hindert wird.

Sitzung 12. Oktober:
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0701-SB19-05:V0701-SB19-05:V0701-SB19-05:V0701-SB19-05:V0701-SB19-05:
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 172.7, 172.7, 172.7, 172.7, 172.7, Dresden- Dresden- Dresden- Dresden- Dresden-
A l t f ranken NrA l t f ranken NrA l t f ranken NrA l t f ranken NrA l t f ranken Nr.....  2 , 2 , 2 , 2 , 2 , Gewerbegeb ie t Gewerbegeb ie t Gewerbegeb ie t Gewerbegeb ie t Gewerbegeb ie t
Kesselsdorfer StraßeKesselsdorfer StraßeKesselsdorfer StraßeKesselsdorfer StraßeKesselsdorfer Straße
1.  Der  Ausschuss für  Stadtent -
wicklung und Bau nimmt zur Kennt-
nis, dass das Planverfahren in Anwen-
dung des § 244 Abs. 2 BauGB nach
den Maßgaben des Baugesetzbuches
in der Fassung vom 27. August 1997,
zuletzt geändert am 23. Juli 2002
weiterzuführen ist.
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Stellenausschreibung

Bewerbungen sind schriftlich (keine E-
Mail) mit der Chiffre-Nummer und den
vollständigen Unterlagen (Bewerbungs-
schreiben, ausführlicher tabellarischer
Lebenslauf, Passbild, Kopien von Ab-
schlusszeugnissen, Qualifikationsnach-
weisen, Beurteilungen und Referenzen,
insbesondere vom letzten Arbeitgeber)
zu richten an: Landeshauptstadt Dres-
den, Personalamt, Postfach 120020,
01001 Dresden. Unvollständige Be-
werbungsunterlagen können nicht be-
rücksichtigt werden.

Das GesundheitsamtGesundheitsamtGesundheitsamtGesundheitsamtGesundheitsamt im Geschäftsbe-
reich Soziales schreibt folgende Stelle
aus:

S a c h g e b i e t s l e i t e r / S a c h g e b i e t s -S a c h g e b i e t s l e i t e r / S a c h g e b i e t s -S a c h g e b i e t s l e i t e r / S a c h g e b i e t s -S a c h g e b i e t s l e i t e r / S a c h g e b i e t s -S a c h g e b i e t s l e i t e r / S a c h g e b i e t s -
leiterin Jugendärztliche Betreuungleiterin Jugendärztliche Betreuungleiterin Jugendärztliche Betreuungleiterin Jugendärztliche Betreuungleiterin Jugendärztliche Betreuung
Nord und Facharzt/Fachärzt in imNord und Facharzt/Fachärzt in imNord und Facharzt/Fachärzt in imNord und Facharzt/Fachärzt in imNord und Facharzt/Fachärzt in im
Kinder- und Jugendärztlichen DienstKinder- und Jugendärztlichen DienstKinder- und Jugendärztlichen DienstKinder- und Jugendärztlichen DienstKinder- und Jugendärztlichen Dienst
Chiffre: 53060101Chiffre: 53060101Chiffre: 53060101Chiffre: 53060101Chiffre: 53060101

Das Aufgabengebiet umfasst:
■ Kindergartenuntersuchungen (Ent-
wicklungsdiagnostik)
■ Einschulungsuntersuchungen
■ Reihenuntersuchungen und Impfun-
gen in den gesetzlich vorgegebenen
Klassenstufen in den Schulen
■ Begutachtungen für Eingliederungs-
hilfen u. a.
■ Sprechstundentätigkeit
■ Beratung für Eltern, Jugendliche
und Pädagogen
■ Öffentlichkeitsarbeit, u.a. für Ge-
sundheitserziehung
■ Teilnahme am Bereitschaftsdienst
des Gesundheitsamtes.
Voraussetzung ist ein Abschluss als
Facharzt für Kinderheilkunde. Erwar-
tet werden eine menschlich und fach-
lich qualifizierte Arztpersönlichkeit,
hohe Einsatzbereitschaft, Teamfä-
higkeit, ausgeprägtes sozialpädia-
trisches Interesse, Durchsetzungs- und
Entscheidungsfähigkeit und Mobilität.
Die Stelle ist nach BBO, Besoldungs-
gruppe A 14 bzw. BAT-O, Vergütungs-
gruppe Ib/Entgeltgruppe 15 bewertet.
Bewerbungsfrist: 24. Februar 2006Bewerbungsfrist: 24. Februar 2006Bewerbungsfrist: 24. Februar 2006Bewerbungsfrist: 24. Februar 2006Bewerbungsfrist: 24. Februar 2006
Schwer behinderte Menschen werden
bei gleicher Eignung mit Vorrang be-
rücksichtigt
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2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt nach § 2 Abs. 1
i. V. m. § 12 Abs. 2 BauGB, für das
Gebiet einen Bebauungsplan nach § 12
Abs. 1 BauGB aufzustellen. Dieser trägt
die Bezeichnung Bebauungsplan Nr.
172.7, Dresden-Altfranken Nr. 2,
Gewerbegebiet Kesselsdorfer Straße, 7.
Änderung.
3. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt den Geltungsbereich
des Bebauungsplans.
4. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau billigt die Vorschläge zum
Umgang mit den Vorschlägen der Bür-
ger und Träger öffentlicher Belange aus
der frühzeitigen Beteiligung.
5. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau billigt den Entwurf zur 7. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr.
172.7 in der Fassung vom 14.01.2005.
6. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau billigt die Begründung zum
Bebauungsplan-Entwurf in der Fas-
sung vom 14.01.2005.
7. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt, den Bebauungs-
plan Nr. 172.7, Dresden-Altfranken Nr. 2,
Gewerbegebiet Kesselsdorfer Straße,
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
zulegen.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0799-SB19-05:V0799-SB19-05:V0799-SB19-05:V0799-SB19-05:V0799-SB19-05:
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 155, 155, 155, 155, 155, Desden-Alt- Desden-Alt- Desden-Alt- Desden-Alt- Desden-Alt-
stadt I Nrstadt I Nrstadt I Nrstadt I Nrstadt I Nr..... 18, 18, 18, 18, 18, Pra Pra Pra Pra Prager Straße/Nord-ger Straße/Nord-ger Straße/Nord-ger Straße/Nord-ger Straße/Nord-
West EinkaufszentrumWest EinkaufszentrumWest EinkaufszentrumWest EinkaufszentrumWest Einkaufszentrum
1. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt nach § 2 Abs. 1
BauGB, für das Gebiet Prager Straße
Nord-West einen Bebauungsplan nach
§ 8 f. BauGB aufzustellen. Dieser trägt
die Bezeichnung Bebauungsplan Nr.
155, Dresden-Altstadt I, Nr. 28, Prager
Straße/Nord-West Einkaufszentrum.
2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans.

3. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau bi l l igt  den Entwurf zum
Bebauungsplan Nr. 155 in der Fassung
vom September 2005.
4. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau billigt die Begründung zum
Bebauungsplan-Entwurf in der Fas-
sung vom September 2005.
5. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt, den Bebauungs-
plan Nr. 155, Dresden-Altstadt I, Nr. 28,
Prager Straße/Nord-West Einkaufszen-
trum, nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
auszulegen.
6. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau nimmt zur Kenntnis, dass die
frühzeitige Beteiligung bereits durch-
geführt wurde.
7. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau billigt die Vorschläge zum
Umgang mit den Stellungnahmen der
Öffentlichkeit und Behörden sowie sons-
tiger Träger öffentlicher Belange aus der
frühzeitigen Beteiligung mit der Maß-
gabe, im Rahmen des Gutachter-
verfahrens/Gestaltungswettbewerb fol-
gende Anregungen sorgfältig zu prü-
fen:
■ Einbeziehung der bestehenden Pla-
tanen auf der Prager Straße in die bau-
liche Lösung,
■ Schaffung einer attraktiven, öffentli-
chen Wege- und Grünverbindung aus
dem Bereich Postplatz/Wallstraße in
südlicher Richtung.
8. Nutzungsstruktur:
Entlang der Prager Straße und zum
Prager Platz sind angemessene inner-
städtische Nutzungen in allen Geschos-
sen zu realisieren. Die Ziffern 1.4 und
1.5 des B-Plan-Entwurfes werden ge-
strichen.
9. Gutachterverfahren/Gestaltungs-
wettbewerb:
■ Das Gutachterverfahren ist durch
sechs bis acht renommierte Archi-
tekturbüros mit internationaler Beset-

zung, darunter zwei Büros aus Dres-
den, durchzuführen.
■ In die Jury sind je zweiMitglieder des
Stadtrates Dresden und der Stadtver-
waltung einzubeziehen.
■ Die Ergebnisse des Gutachterverfah-
rens sind dem Stadtrat zur Bestätigung
vorzulegen.
10. Um dem besonderen städtebauli-
chen Anspruch der Neubebauung an
der Prager Straße Rechnung zu tragen,
ist für die äußere Gestaltung die Auslo-
bung eines Gestaltungsverfahrens, des-
sen Ergebnis in die Umsetzungsplanung
integriert wird, durchzuführen.
11. Der Bebauungsplan wird so quali-
fiziert, dass im Bereich der derzeitigen
Baumgruppe vor dem ehemaligen Cent-
rum-Warenhaus eine Weitung der
Prager Straße so erfolgt, dass ein Platz
in der Größenordnung von ca. 60–70
x 25–35 m entsteht.

Sitzung 9. November:
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0861-SB22-05:V0861-SB22-05:V0861-SB22-05:V0861-SB22-05:V0861-SB22-05:
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 81, 81, 81, 81, 81, Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt-
stadt II Nrstadt II Nrstadt II Nrstadt II Nrstadt II Nr..... 2, 2, 2, 2, 2, Zwickauer Straße/F Zwickauer Straße/F Zwickauer Straße/F Zwickauer Straße/F Zwickauer Straße/Feld-eld-eld-eld-eld-
schlösschenstraßeschlösschenstraßeschlösschenstraßeschlösschenstraßeschlösschenstraße
Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt, den Aufstellungs-
beschluss zum Bebauungsplan Nr. 81,
Dresden-Altstadt II Nr. 2, Zwickauer
Straße/Feldschlösschenstraße aufzu-
heben.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0894-SB22-05:V0894-SB22-05:V0894-SB22-05:V0894-SB22-05:V0894-SB22-05:
Projektsteuerung nach § 31 HOAI fürProjektsteuerung nach § 31 HOAI fürProjektsteuerung nach § 31 HOAI fürProjektsteuerung nach § 31 HOAI fürProjektsteuerung nach § 31 HOAI für
das Maßnahmepaket zum Schutz derdas Maßnahmepaket zum Schutz derdas Maßnahmepaket zum Schutz derdas Maßnahmepaket zum Schutz derdas Maßnahmepaket zum Schutz der
Dresdner Altstadt, Wilsdruffer Vor-Dresdner Altstadt, Wilsdruffer Vor-Dresdner Altstadt, Wilsdruffer Vor-Dresdner Altstadt, Wilsdruffer Vor-Dresdner Altstadt, Wilsdruffer Vor-
stadt und Friedrichstadt vor Hoch-stadt und Friedrichstadt vor Hoch-stadt und Friedrichstadt vor Hoch-stadt und Friedrichstadt vor Hoch-stadt und Friedrichstadt vor Hoch-
wasser der Elbewasser der Elbewasser der Elbewasser der Elbewasser der Elbe
Der Ausschuss beschließt nach erfolg-
ter Neubewertung die Projektsteue-
rung an die Bietergemeinschaft ICL In-
genieur Consult Dr.-Ing. A. Kolbmüller
GmbH, Maxstraße 6, 01067 Dresden
und Drees & Sommer Infra Consult &
Management GmbH, Löhrstraße 4–8,

04105 Leipzig, zu vergeben.

Sitzung 30. November:
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0898-SB23-05:V0898-SB23-05:V0898-SB23-05:V0898-SB23-05:V0898-SB23-05:
1. Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Bau beschließt nach § 2 Abs.
1 BauGB für das Gebiet Alaunstraße/
Ecke Louisenstraße einen Bebauungs-
plan nach § 8 f BauGB aufzustellen.
Dieser trägt die Bezeichnung Be-
bauungsplan Nr. 318, Dresden-Neu-
stadt Nr. 27, Alaunstraße/Ecke Lou-
isenstraße.
2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     V0900-SB23-05:V0900-SB23-05:V0900-SB23-05:V0900-SB23-05:V0900-SB23-05:
Bebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan NrBebauungsplan Nr..... 123.1, 123.1, 123.1, 123.1, 123.1, Dresden- Dresden- Dresden- Dresden- Dresden-
Al ts tadt  I  (1 .  Änderung zum Be-Al ts tadt  I  (1 .  Änderung zum Be-Al ts tadt  I  (1 .  Änderung zum Be-Al ts tadt  I  (1 .  Änderung zum Be-Al ts tadt  I  (1 .  Änderung zum Be-
bauungsplan Nrbauungsplan Nrbauungsplan Nrbauungsplan Nrbauungsplan Nr..... 123, 123, 123, 123, 123, Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt- Dresden-Alt-
stadt I Nrstadt I Nrstadt I Nrstadt I Nrstadt I Nr..... 15, 15, 15, 15, 15, Pra Pra Pra Pra Prager Straße Süd/ger Straße Süd/ger Straße Süd/ger Straße Süd/ger Straße Süd/
Wiener Platz)Wiener Platz)Wiener Platz)Wiener Platz)Wiener Platz)
1. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt nach § 1 Abs. 8
i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB ein Än-
derungsverfahren für den im Gebiet
Prager Straße Süd/Wiener Platz aufge-
stellten Bebauungsplan durchzufüh-
ren. Der zu ändernde Bebauungsplan
trägt die Bezeichnung Bebauungsplan
Nr. 123.1, Dresden-Altstadt I Nr. 15,
Prager Straße Süd/Wiener Platz.
2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt den Änderungsbe-
reich zum Bebauungsplan.
3. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau beschließt die frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit nach § 3
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB entfallen zu
lassen.
4. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau billigt den Entwurf zur 1. Än-
derung des Bebauungsplans Nr.
123.1, Dresden-Altstadt I  Nr. 15,
Prager Straße Süd/Wiener Platz in der
Fassung vom 03.05.2004.
5. Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau billigt die Begründung zum
Entwurf der 1. Änderung des Be-
bauungsplans in der Fassung vom
03.05.2004.
6.  Der  Ausschuss für  Stadtent-
wicklung und Bau beschließt, den
Bebauungsplan Nr. 123.1, Dresden-
Altstadt I Nr. 15, Prager Straße Süd/
Wiener Platz, nach § 3 Abs. 2 BauGB
für die Dauer von einem Monat öffent-
lich auszulegen.
Beschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss NrBeschluss Nr.....     A0181-SB23-05:A0181-SB23-05:A0181-SB23-05:A0181-SB23-05:A0181-SB23-05:
Aufstel lung einer Außenbereichs-Aufstel lung einer Außenbereichs-Aufstel lung einer Außenbereichs-Aufstel lung einer Außenbereichs-Aufstel lung einer Außenbereichs-
satzung für den Ortsteil Malschensatzung für den Ortsteil Malschensatzung für den Ortsteil Malschensatzung für den Ortsteil Malschensatzung für den Ortsteil Malschen-----
dorfdorfdorfdorfdorf
Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau lehnt die Aufstellung einer
Außenbereichssatzung für den Orts-
teil Malschendorf ab.
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Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am
19. Januar 2006 die Haushaltssatzung
2006 einschließlich Haushaltsplan und
aller sonstigen Bestandteile und Anla-
gen mit folgenden Änderungen be-
schlossen (Beschluss-Nr.: V0936-
SR24-06).

Verwaltungshaushalt:Verwaltungshaushalt:Verwaltungshaushalt:Verwaltungshaushalt:Verwaltungshaushalt:

Geschäftsbereich Allgemeine Ver-Geschäftsbereich Allgemeine Ver-Geschäftsbereich Allgemeine Ver-Geschäftsbereich Allgemeine Ver-Geschäftsbereich Allgemeine Ver-
waltung:waltung:waltung:waltung:waltung:
■ Fipo 2110.592.1000 Fipo 2110.592.1000 Fipo 2110.592.1000 Fipo 2110.592.1000 Fipo 2110.592.1000 Schulbücher:
Erhöhung des Planansatzes von
170.000 EUR um 87.250 EUR auf
257.250 EUR

Beschluss des Stadtrates zur Haushaltssatzung 2006

■ Fipo 22++.592.1000 Fipo 22++.592.1000 Fipo 22++.592.1000 Fipo 22++.592.1000 Fipo 22++.592.1000 Schulbücher:
Erhöhung des Planansatzes von
231.000 EUR um 78.350 EUR auf
309.350 EUR
■ Fipo 23++.592.1000 Fipo 23++.592.1000 Fipo 23++.592.1000 Fipo 23++.592.1000 Fipo 23++.592.1000 Schulbücher:
Erhöhung des Planansatzes von
292.000 EUR um 69.000 EUR auf
361.000 EUR
■ Fipo 24++.592.1000  Fipo 24++.592.1000  Fipo 24++.592.1000  Fipo 24++.592.1000  Fipo 24++.592.1000 Schulbücher:
Erhöhung des Planansatzes von
386.000 EUR um 157.450 EUR auf
543.450 EUR
■ Fipo 27++592.1000  Fipo 27++592.1000  Fipo 27++592.1000  Fipo 27++592.1000  Fipo 27++592.1000 Schulbücher:
Erhöhung des Planansatzes von
50.250 um 1.550 EUR auf 51.800 EUR
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:

Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000 Gewinnanteile von
wirtschaftlichen Unternehmen und Be-
teiligungen – Gewinnanteile von Stadt-
entwässerung, Verwendung der Mehr-
einnahme in Höhe von 393.600 EUR

Geschäftsbereich Finanzen und Lie-Geschäftsbereich Finanzen und Lie-Geschäftsbereich Finanzen und Lie-Geschäftsbereich Finanzen und Lie-Geschäftsbereich Finanzen und Lie-
genschaften:genschaften:genschaften:genschaften:genschaften:
■ Fipo 7002.210.0000   Fipo 7002.210.0000   Fipo 7002.210.0000   Fipo 7002.210.0000   Fipo 7002.210.0000  Gewinnantei-
le wirtschaftlicher Unternehmen Eigen-
kapitalverzinsung, Erhöhung des Plan-
ansatzes von 740.000 EUR um
1.318.700 auf 2.058.700 EUR
■ Fipo 7901.715.0000  Fipo 7901.715.0000  Fipo 7901.715.0000  Fipo 7901.715.0000  Fipo 7901.715.0000 Zuweisungen
und Zuschüsse Kommunale Sonder-
rechnungen, Verlustabdeckung DWT

GmbH, Erhöhung des Planansatzes von
1.850.000 um 95.000 EUR auf
1.945.000 EUR
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000 Gewinnanteile von
wirtschaftlichen Unternehmen und Be-
teiligungen – Gewinnanteile Stadt-
entwässerung, Verwendung der Mehr-
einnahme in Höhe von 95.000 EUR
■  F ipo  4640.715.0000 F ipo  4640.715.0000 F ipo  4640.715.0000 F ipo  4640.715.0000 F ipo  4640.715.0000 Betriebs-
kostenzuschuss Eigenbetrieb Kinder-
tageseinrichtungen, Erhöhung des
Planansatzes von 64.585.500 EUR um
5.000.000 EUR auf 69.585.500 EUR

      Seite 14

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0215-SR24-06A0215-SR24-06A0215-SR24-06A0215-SR24-06A0215-SR24-06
Umbesetzung Ortsbeirat BlasewitzUmbesetzung Ortsbeirat BlasewitzUmbesetzung Ortsbeirat BlasewitzUmbesetzung Ortsbeirat BlasewitzUmbesetzung Ortsbeirat Blasewitz
Der Stadtrat einigt sich analog § 42
Abs. 2 SächsGemO auf die Umbeset-
zung im Ortsbeirat Blasewitz entspre-
chend dem Vorschlag der Bürger-
fraktion: Herr Ulrich Matzat, Rosenberg-
straße 10, 01277 Dresden, bisher
Stellvertreter, wird Mitglied. Herr Rei-
ner Gräf, Voglerstraße 16, 01277 Dres-
den, wird Stellvertreter für Herrn Ulrich
Matzat. Herr Harry Pohlmann scheidet
als Mitglied aus.
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V0947-SR24-06V0947-SR24-06V0947-SR24-06V0947-SR24-06V0947-SR24-06
Regelungen zur Ausgestaltung derRegelungen zur Ausgestaltung derRegelungen zur Ausgestaltung derRegelungen zur Ausgestaltung derRegelungen zur Ausgestaltung der
Ausbildungsverträge zwischen derAusbildungsverträge zwischen derAusbildungsverträge zwischen derAusbildungsverträge zwischen derAusbildungsverträge zwischen der
L a n d e s h a u p t s t a d t  D r e s d e n  u n dL a n d e s h a u p t s t a d t  D r e s d e n  u n dL a n d e s h a u p t s t a d t  D r e s d e n  u n dL a n d e s h a u p t s t a d t  D r e s d e n  u n dL a n d e s h a u p t s t a d t  D r e s d e n  u n d
Studenten  aus  Beru fsakademienStudenten  aus  Beru fsakademienStudenten  aus  Beru fsakademienStudenten  aus  Beru fsakademienStudenten  aus  Beru fsakademien
(BA)(BA)(BA)(BA)(BA)
Der Stadtrat beschließt:
1. Einheitliche Vergütung für Studen-
ten der Fachschule der Sächsischen
Verwaltung Meißen (FHSV) und Studen-
ten der Berufsakademien. Die Vergü-
tung beträgt für das 1. bis 3. Studien-
jahr zurzeit monatlich 511,29 EUR.
Weitere Zahlungen erfolgen nicht.
2. Der Urlaubsanspruch beträgt pro

Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2006
Beschlüsse der 24. Sitzung am 19. Januar 2006

Ausbildungsjahr (Studienjahr) 26 Ar-
beitstage.
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1011-SR24-06V1011-SR24-06V1011-SR24-06V1011-SR24-06V1011-SR24-06
Einwendungen gegen den EntwurfEinwendungen gegen den EntwurfEinwendungen gegen den EntwurfEinwendungen gegen den EntwurfEinwendungen gegen den Entwurf
der Haushaltssatzung 2006 gemäßder Haushaltssatzung 2006 gemäßder Haushaltssatzung 2006 gemäßder Haushaltssatzung 2006 gemäßder Haushaltssatzung 2006 gemäß
§ 76 SächsGemO§ 76 SächsGemO§ 76 SächsGemO§ 76 SächsGemO§ 76 SächsGemO
Der Stadtrat beschließt:
1. Die Einwendungen – Streichung bzw.
Verschiebung der Haushaltsansätze
zum Verkehrszug Waldschlößchen-
brücke, deren Inhalt stellvertretend für
sämtliche Einwendungsberechtigte zu
diesem Thema steht – werden zurück-
gewiesen.
2. Den Einwendungen – Erhöhung der
Zuschüsse an den Eigenbetrieb Kin-
dertageseinrichtungen, deren Inhalt
stel lvertretend für sämtl iche Ein-
wendungsberechtigte zu diesem The-
ma steht – wird teilweise stattgege-
ben.
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1015-SR24-06V1015-SR24-06V1015-SR24-06V1015-SR24-06V1015-SR24-06
Haushal tssatzung 2006: Verwen-Haushal tssatzung 2006: Verwen-Haushal tssatzung 2006: Verwen-Haushal tssatzung 2006: Verwen-Haushal tssatzung 2006: Verwen-
dung der Privatisierungserlöse ausdung der Privatisierungserlöse ausdung der Privatisierungserlöse ausdung der Privatisierungserlöse ausdung der Privatisierungserlöse aus
WOBA-VerkaufWOBA-VerkaufWOBA-VerkaufWOBA-VerkaufWOBA-Verkauf
Der Stadtrat beschließt:
1. Der Stadtrat beschließt die  Ver-
fahrensvariante 2. Zur Sicherstellung

der konsequenten Rückführung der 60
Mio. EUR bis zum 31.12.2010 zur
Schuldentilgung der Landeshauptstadt
ist jährlich mit der Vorlage der jeweili-
gen Haushaltssatzungen gesondert zu
berichten.
3. Im Falle eines Verkaufserlöses höher
als 650 Mio. EUR ist dieser Überschuss-
betrag ebenfalls zur Entschuldung der
Landeshauptstadt einzusetzen.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V0936-SR24-06V0936-SR24-06V0936-SR24-06V0936-SR24-06V0936-SR24-06
Haushaltssatzung 2006Haushaltssatzung 2006Haushaltssatzung 2006Haushaltssatzung 2006Haushaltssatzung 2006
Der Stadtrat beschließt die Haushalts-
satzung 2006 einschließlich Haushalts-
plan und aller sonstigen Bestandteile
und Anlagen mit Änderungen (siehe
unten).

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V0899-SR24-06V0899-SR24-06V0899-SR24-06V0899-SR24-06V0899-SR24-06
Er lwe inpre is  der  S tadt  Dresden:Er lwe inpre is  der  S tadt  Dresden:Er lwe inpre is  der  S tadt  Dresden:Er lwe inpre is  der  S tadt  Dresden:Er lwe inpre is  der  S tadt  Dresden:
Neufassung der Grundsätze zur Ver-Neufassung der Grundsätze zur Ver-Neufassung der Grundsätze zur Ver-Neufassung der Grundsätze zur Ver-Neufassung der Grundsätze zur Ver-
gabe des Erlweinpreises der Stadtgabe des Erlweinpreises der Stadtgabe des Erlweinpreises der Stadtgabe des Erlweinpreises der Stadtgabe des Erlweinpreises der Stadt
DresdenDresdenDresdenDresdenDresden
1. Der Stadtrat beschließt die Neu-
fassung der Grundsätze zur Vergabe
des Erlweinpreises der Stadt Dresden
(siehe Seite 18).

2. Der Stadtrat beauftragt den Ober-
bürgermeister, den Erlweinpreis unter
Verwendung der neu gefassten Grund-
sätze zur Vergabe des Erlweinpreises
der Stadt Dresden erstmalig im Jahr
2008 zu vergeben.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0199-SR24-06A0199-SR24-06A0199-SR24-06A0199-SR24-06A0199-SR24-06
Straßenbenennung MoritzgasseStraßenbenennung MoritzgasseStraßenbenennung MoritzgasseStraßenbenennung MoritzgasseStraßenbenennung Moritzgasse
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, eine neu zu benennende Straße
im Bereich des Baugebietes am Neu-
markt als „Moritzgasse“ zu benennen
(gemäß Straßenordnungsplan des An-
trages), die Straßenbenennung „Mo-
ritzgasse“ bis zum 31. Dezember 2005
zu realisieren.
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V1016-SR24-06V1016-SR24-06V1016-SR24-06V1016-SR24-06V1016-SR24-06
Verleihung des EhrenbürgerrechtesVerleihung des EhrenbürgerrechtesVerleihung des EhrenbürgerrechtesVerleihung des EhrenbürgerrechtesVerleihung des Ehrenbürgerrechtes
und Verleihung der Ehrenmedailleund Verleihung der Ehrenmedailleund Verleihung der Ehrenmedailleund Verleihung der Ehrenmedailleund Verleihung der Ehrenmedaille
Der Stadtrat beschließt:
Die Ehrenbürgerschaft der Landes-
hauptstadt Dresden wird an Herrn
Eberhard Burger verliehen. Die Ehren-
medaille der Landeshauptstadt Dres-
den wird verl iehen an Herrn Prof.
Ludwig Güttler und Herrn Dr. Alan
Russell.
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Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo 4920.835.0000Fipo 4920.835.0000Fipo 4920.835.0000Fipo 4920.835.0000Fipo 4920.835.0000 Sozialumlage
Kommunaler Sozialverband Sachsen,
Reduzierung des Planansatzes von
64.355.000 EUR auf 59.355.000 EUR

■ Fipo 4640.715.0000 Fipo 4640.715.0000 Fipo 4640.715.0000 Fipo 4640.715.0000 Fipo 4640.715.0000 Zuweisungen
und Zuschüsse kommunale Sonder-
rechnung, Betriebskostenzuschuss
Eigenbetr ieb Kindertageseinr ich-
tungen, Erhöhung des Planansatzes
von 69.585.000 um 2.406.000 auf
71.991.000 EUR
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo 9010.093.0001Fipo 9010.093.0001Fipo 9010.093.0001Fipo 9010.093.0001Fipo 9010.093.0001 Sonderbedarfs-
ergänzungszuweisung vom Land –
Nachzahlung KdU und verbleibender
Betrag aus Mehreinnahme Gewinnan-
teile Stadtentwässerung

Geschäftsbereich Kultur:Geschäftsbereich Kultur:Geschäftsbereich Kultur:Geschäftsbereich Kultur:Geschäftsbereich Kultur:
■ Fipo 3320.1 Fipo 3320.1 Fipo 3320.1 Fipo 3320.1 Fipo 3320.1 Reduzierung der Ein-
nahmen Dresdner Philharmonie von
2.385.950 EUR um 30.000 EUR auf
2.355.950 EUR
■ Fipo 3325.1 Fipo 3325.1 Fipo 3325.1 Fipo 3325.1 Fipo 3325.1 Reduzierung der Ein-
nahmen Dresdner Musikfestspiele von
1.165.350 um 4.000 EUR auf
1.161.350 EUR
■ Fipo 3211.1 Fipo 3211.1 Fipo 3211.1 Fipo 3211.1 Fipo 3211.1 Reduzierung der Ein-
nahmen Museen der Stadt Dresden von
492.000 EUR um 25.000 EUR auf
467.000 EUR, Rücknahme der
Sachkostenreduzierung lt. HSK-Maß-
nahme Sa-x-xx-1 (ohne kalk. Ausga-
ben)
■ Fipo 3311.5, 3311.6 Fipo 3311.5, 3311.6 Fipo 3311.5, 3311.6 Fipo 3311.5, 3311.6 Fipo 3311.5, 3311.6 Theater Jun-
ge Generation
Erhöhung des Ansatzes von 715.400
EUR um 38.100 EUR auf 753.500 EUR
■ Fipo 3326.5, 3326.6 Fipo 3326.5, 3326.6 Fipo 3326.5, 3326.6 Fipo 3326.5, 3326.6 Fipo 3326.5, 3326.6 Kreuzchor
Erhöhung des Planansatzes von
573.700 EUR um 11.000 EUR auf
584.700 EUR
■ Fipo 3520.5, 3520.6 Fipo 3520.5, 3520.6 Fipo 3520.5, 3520.6 Fipo 3520.5, 3520.6 Fipo 3520.5, 3520.6 Städtische
Bibliotheken, Erhöhung des Planan-
satzes von 1.363.550 EUR um 68.050
EUR auf 1.431.600 EUR
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo 70002.210.0000Fipo 70002.210.0000Fipo 70002.210.0000Fipo 70002.210.0000Fipo 70002.210.0000 Gewinnanteile
von wirtschaftlichen Unternehmen und
Beteiligungen – Gewinnanteile Stadt-
entwässerung, Verwendung der Mehr-
einnahme in Höhe von 176.150 EUR

Geschäftsbereich Soziales:Geschäftsbereich Soziales:Geschäftsbereich Soziales:Geschäftsbereich Soziales:Geschäftsbereich Soziales:
■  UA 4100/4110/4120 UA 4100/4110/4120 UA 4100/4110/4120 UA 4100/4110/4120 UA 4100/4110/4120  Kommu-
nalisierung Leistungen der KSV
Einnahmen: Erhöhung von Null auf

657.900 EUR
Ausgaben: Erhöhung von Null  auf
10.594.700 EUR
Zuschussbedarf. Erhöhung von Null auf
9.936.800
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo 4920.835.0000Fipo 4920.835.0000Fipo 4920.835.0000Fipo 4920.835.0000Fipo 4920.835.0000 Sozialumlage
Kommunaler Sozialverband Sachsen,
Reduzierung des Planansatzes von
59.355.000 EUR auf 49.418.200 EUR,
haushaltsstellenkonkrete Untersetzung

Geschäftsbereich Wirtschaft:Geschäftsbereich Wirtschaft:Geschäftsbereich Wirtschaft:Geschäftsbereich Wirtschaft:Geschäftsbereich Wirtschaft:
■ Fipo 7909.700.0002 Fipo 7909.700.0002 Fipo 7909.700.0002 Fipo 7909.700.0002 Fipo 7909.700.0002 Bereitstellung
für Projekte des City-Management
Dresden e. V. im Rahmen einer Projekt-
förderung entsprechend der Rahmen-
richtlinie Zuwendungen i. H. v. 40.000
EUR
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000 Mehreinnahmen
aus der Eigenkapitalverzinsung Stadt-
entwässerung
■ Fipo 1150.510.0001 Fipo 1150.510.0001 Fipo 1150.510.0001 Fipo 1150.510.0001 Fipo 1150.510.0001 Wartung von
Anlagen zur Löschwasserversorgung,
Erhöhung des Planansatzes von
135.000 EUR um 85.000 EUR auf
220.000 EUR
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000Fipo 7002.210.0000 Gewinnanteile von
wirtschaftlichen Unternehmen und Be-
teiligungen – Gewinnanteile Stadt-
entwässerung, Verwendung der Mehr-
einnahme in Höhe von 85.000 EUREUREUREUREUR
■ Fipo 7300.653.9000 Fipo 7300.653.9000 Fipo 7300.653.9000 Fipo 7300.653.9000 Fipo 7300.653.9000 Öffentliche Be-
kanntmachungen, Vervielfältigungen
und Drucke, Erhöhung des Planan-
satzes von 33.000 EUR um 3.850 EUR
auf 36.850 EUR
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo 7310.220.0001Fipo 7310.220.0001Fipo 7310.220.0001Fipo 7310.220.0001Fipo 7310.220.0001 Konzessionsab-
gabe Wochenmärkte, Erhöhung des
Planansatzes von 54.150 EUR um
3.850 EUR auf 58.000 EUR
■ Fipo 7909.177.0009 Fipo 7909.177.0009 Fipo 7909.177.0009 Fipo 7909.177.0009 Fipo 7909.177.0009 Zuweisungen
und Zuschüsse private Unternehmen
Sponsoring – Stadt der Wissenschaf-
ten 2006, Erhöhung des Ansatzes von
Null auf 340.000 EUR
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo 7909.178.0009Fipo 7909.178.0009Fipo 7909.178.0009Fipo 7909.178.0009Fipo 7909.178.0009 Zuweisungen
und Zuschüsse von übrigen Bereichen
■ Stadt der Wissenschaften 2006, Re-
duzierung des Planansatzes von
475.000 EUR um 340.000 EUR auf
135.000 EUR
■ F ipo 7909.642.0000 Fipo 7909.642.0000 Fipo 7909.642.0000 Fipo 7909.642.0000 Fipo 7909.642.0000 Abführung
Umsatzsteuer – Stadt der Wissenschaf-
ten 2006, Erhöhung des Planansatzes
von Null auf 54.400 EUR

Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo 7909.159.2009Fipo 7909.159.2009Fipo 7909.159.2009Fipo 7909.159.2009Fipo 7909.159.2009 Rückerstattung
Umsatzsteuer – Stadt der Wissenschaf-
ten 2006, Erhöhung des Planansatzes
von Null auf 54.400 EUR
■ Fipo 7910.655.0002 Fipo 7910.655.0002 Fipo 7910.655.0002 Fipo 7910.655.0002 Fipo 7910.655.0002 Sachverstän-
digen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
■ Wirtschaftsansiedlungen, Erhöhung
des Planansatzes von 12.650 EUR um
13.000 EUR auf 25.650 EUR
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo 70002.210.0000Fipo 70002.210.0000Fipo 70002.210.0000Fipo 70002.210.0000Fipo 70002.210.0000 Gewinnanteile
von wirtschaftlichen Unternehmen und
Beteiligungen – Gewinnanteile Stadt-
entwässerung, Verwendung der Mehr-
einnahme in Höhe von 13.000 EUR
Haushaltsbegleitbeschluss:Haushaltsbegleitbeschluss:Haushaltsbegleitbeschluss:Haushaltsbegleitbeschluss:Haushaltsbegleitbeschluss:
FFFFFipo 4780.700ipo 4780.700ipo 4780.700ipo 4780.700ipo 4780.700 Förderung freie Träger
der Jugendhilfe
Aufhebung des Beschlusspunktes 2
zum Eckwertebeschluss (A0167-
SR19-05) über die Zuschüsse an freie
Träger der Jugendhilfe 2006
■ Aufhebung Haushaltssperre über
420.700 EUR

VermögenshaushaltVermögenshaushaltVermögenshaushaltVermögenshaushaltVermögenshaushalt

Ausschuss für Allgemeine Verwal-Ausschuss für Allgemeine Verwal-Ausschuss für Allgemeine Verwal-Ausschuss für Allgemeine Verwal-Ausschuss für Allgemeine Verwal-
tung, Ordnung und Sicherheittung, Ordnung und Sicherheittung, Ordnung und Sicherheittung, Ordnung und Sicherheittung, Ordnung und Sicherheit
Erhöhung der veranschlagten Einnah-
men 2006 von Null auf 100.000 EUR
Erhöhung der veranschlagten Einnah-
men 2007 von Null auf 400.000 EUR
Erhöhung der veranschlagten Einnah-
men 2008 von Null auf 100.000 EUR
Erhöhung der veranschlagten Ausga-
ben 2006 von Null auf 100.000 EUR
Erhöhung der veranschlagten Ausga-
ben 2007 von Null auf 400.000 EUR
Erhöhung der veranschlagten Ausga-
ben 2008 von 3.577.200 EUR um
100.000 EUR auf 3.677.200 EUR
Erhöhung der Verpflichtungsermäch-
tigungen 2006 für 2007 von Null auf
3.393.400 EUR
Erhöhung der Verpflichtungsermäch-
tigungen 2006 für 2008 von Null auf
4.200.600 EUR

■ Aufnahme einer Fipo Aufnahme einer Fipo Aufnahme einer Fipo Aufnahme einer Fipo Aufnahme einer Fipo zur  Sanie-
rung/Modernisierung des Heinz-
Steyer-Stadions, symbolischer Ansatz
in Höhe von 1 EUR
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Entnahme aus der allgemeine Rücklage
Ausschuss für Soziales, GesundheitAusschuss für Soziales, GesundheitAusschuss für Soziales, GesundheitAusschuss für Soziales, GesundheitAusschuss für Soziales, Gesundheit
und Wohnenund Wohnenund Wohnenund Wohnenund Wohnen
Veränderung der Unterabschnitte bei
den ausgabeseitigen Zuschüssen und

Verpflichtungsermächtigungen

Ausschuss für WirtschaftsförderungAusschuss für WirtschaftsförderungAusschuss für WirtschaftsförderungAusschuss für WirtschaftsförderungAusschuss für Wirtschaftsförderung
Reduzierung der veranschlagten Ein-
nahmen 2006 von 1.323.050 EUR um
300.000 EUR auf 1.023.050 EUR
Reduzierung der veranschlagten Ein-
nahmen 2007 von 3.872.350 EUR um
2.365.500 EUR auf 1.506.850 EUR
Erhöhung der veranschlagten Einnah-
men  2008 von 1.677.200 um
5.783.550 EUR auf 7.460.750 EUR
Erhöhung der veranschlagten Einnah-
men 2009 von 679.700 EUR um
3.498.050 EUR auf 4.177.750 EUR
Reduzierung der veranschlagten Aus-
gaben 2006 von 300.000 EUR auf Null.
Reduzierung der veranschlagten Aus-
gaben 2007 von 6.205.700 EUR um
2.365.500 EUR auf 3.840.200 EUR
Erhöhung der veranschlagten Ausga-
ben 2008 von 3.054.400 um
5.783.550 auf 8.837.950 EUR
Erhöhung der veranschlagten Ausga-
ben 2009 von 1.555.700 EUR um
3.498.050 EUR auf 5.053.750 EUR
Reduzierung der Verpf l ichtungs-
ermächtigungen 2006 für 2007 von
2.809.400 EUR um 1.234.500 EUR auf
1.574.900 EUR
■ F ipo 1150.950.0002 F ipo 1150.950.0002 F ipo 1150.950.0002 F ipo 1150.950.0002 F ipo 1150.950.0002 Ausgaben
Maßnahmeprojekt Hochwasserschutz
Innenstadt, Erhöhung des Planansatzes
2006 von 1.105.000 EUR um
1.000.000 EUR auf 2.105.000 EUR
Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:Deckung:
Fipo  8800.340.4000 Erhöhung der
Einnahmen aus Grundstücksver-
äußerungen von 11.300.000 EUR auf
12.300.000 EUR

■ Veränderungen im Planentwurf Veränderungen im Planentwurf Veränderungen im Planentwurf Veränderungen im Planentwurf Veränderungen im Planentwurf
2006 (VwH und Investitionsplan 20062006 (VwH und Investitionsplan 20062006 (VwH und Investitionsplan 20062006 (VwH und Investitionsplan 20062006 (VwH und Investitionsplan 2006
–2009) Einnahmen und Ausgaben–2009) Einnahmen und Ausgaben–2009) Einnahmen und Ausgaben–2009) Einnahmen und Ausgaben–2009) Einnahmen und Ausgaben
auf der Grundlaauf der Grundlaauf der Grundlaauf der Grundlaauf der Grundlage der ge der ge der ge der ge der VVVVVorlaorlaorlaorlaorlage Nrge Nrge Nrge Nrge Nr.....
V1015 (Verwendung der  Pr iva t i -V1015 (Verwendung der  Pr iva t i -V1015 (Verwendung der  Pr iva t i -V1015 (Verwendung der  Pr iva t i -V1015 (Verwendung der  Pr iva t i -
sierungserlöse aus dem WOBA-Ver-sierungserlöse aus dem WOBA-Ver-sierungserlöse aus dem WOBA-Ver-sierungserlöse aus dem WOBA-Ver-sierungserlöse aus dem WOBA-Ver-
kauf)kauf)kauf)kauf)kauf)
■ In Auswertung der Voten der ein-Auswertung der Voten der ein-Auswertung der Voten der ein-Auswertung der Voten der ein-Auswertung der Voten der ein-
zelnen Ortschaftsrätezelnen Ortschaftsrätezelnen Ortschaftsrätezelnen Ortschaftsrätezelnen Ortschaftsräte wird dem Be-
richt des Ausschusses Allgemeine
Verwaltung, Ordnung und Sicherheit
zugestimmt.
■  W i r t scha f t sp l an  E igenbe t r i eb W i r t scha f t sp l an  E igenbe t r i eb W i r t scha f t sp l an  E igenbe t r i eb W i r t scha f t sp l an  E igenbe t r i eb W i r t scha f t sp l an  E igenbe t r i eb
StadtentwässerungStadtentwässerungStadtentwässerungStadtentwässerungStadtentwässerung
■  W i r t scha f t sp l an  E igenbe t r i eb W i r t scha f t sp l an  E igenbe t r i eb W i r t scha f t sp l an  E igenbe t r i eb W i r t scha f t sp l an  E igenbe t r i eb W i r t scha f t sp l an  E igenbe t r i eb
KindertageseinrichtungenKindertageseinrichtungenKindertageseinrichtungenKindertageseinrichtungenKindertageseinrichtungen
mit der Maßgabe der Einarbeitung des
erhöhten Betriebskostenzuschusses
von 5 Mio. EUR
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Polizeiverordnung der Landeshauptstadt Dresden zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Dresden (PolVO Sicherheit und Ordnung)

Bekanntmachung der Neufassung der Polizeiverordnung der
Landeshauptstadt Dresden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung in Dresden (PolVO Sicherheit und Ordnung) Vom 28. Oktober 2004

Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
I. I .  I .  I .  I .  Allgemeine RegelungenAllgemeine RegelungenAllgemeine RegelungenAllgemeine RegelungenAllgemeine Regelungen
§ 1 Geltungsbereich, Zuständigkeit
§ 2 Begriffsbestimmungen
II. II. II. II. II. Schutz gegen LärmbelästigungSchutz gegen LärmbelästigungSchutz gegen LärmbelästigungSchutz gegen LärmbelästigungSchutz gegen Lärmbelästigung
§ 3 Schutz der persönlichen Ruhe
§ 4 Benutzung von akustischen Gerä-
ten und Musikinstrumenten
§ 5 Lärm aus Gast- und Veranstal-
tungsstätten
§ 6 Benutzung von Sammelbehältern
für Altmaterialien
III. III. III. III. III. TiereTiereTiereTiereTiere
§ 7 Tierhaltung
§ 8 Anzeigepflicht beim Halten von
Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen
und anderen gefährlichen Tieren
§ 9 Taubenfütterungsverbot
§ 10 Anzeige- und Bekämpfungspflicht
von Ratten
IVIVIVIVIV.....     VVVVVerhalten im öffentlichen Bereicherhalten im öffentlichen Bereicherhalten im öffentlichen Bereicherhalten im öffentlichen Bereicherhalten im öffentlichen Bereich
§ 11 Waschen von Kraftfahrzeugen
§ 12 Stadtstreicherei sowie öffentliche
Belästigungen und Störungen
§ 13     Abbrennen offener Feuer und Grillen
VVVVV.....     HausnummernHausnummernHausnummernHausnummernHausnummern
§ 14 Vorschriften zum Anbringen von
Hausnummern
VI. VI. VI. VI. VI. SchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungen
§ 15 Zulassung von Ausnahmen
§ 16 Ordnungswidrigkeiten
§ 17 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
Anlage 1Anlage 1Anlage 1Anlage 1Anlage 1
Begrenzte Gebiete zum Leinenzwang
für Hunde mit Lageplan
Anlage 2Anlage 2Anlage 2Anlage 2Anlage 2
Feuer- und Grillplätze auf den Elbwiesen

I. I . I .  I .  I .  Allgemeine RegelungenAllgemeine RegelungenAllgemeine RegelungenAllgemeine RegelungenAllgemeine Regelungen

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Geltungsbereich, ZuständigkeitGeltungsbereich, ZuständigkeitGeltungsbereich, ZuständigkeitGeltungsbereich, ZuständigkeitGeltungsbereich, Zuständigkeit
(1)(1)(1)(1)(1) Diese Polizeiverordnung gilt im ge-
samten Gebiet der Landeshauptstadt
Dresden.     Sie gilt auf allen öffentlichen
Straßen und insbesondere auch auf
Flächen der Grün- und Erholungsan-
lagen im Sinne der nachstehenden Be-
griffsbestimmungen. Sie gilt auch,
wenn die Störung von Privatgrund-
stücken ausgeht.
(2)(2)(2)(2)(2) Die Landeshauptstadt Dresden ist
Ortspolizeibehörde im Sinne des § 64

Abs. 1 Nr. 4 des SächsPolG.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
BegriffsbestimmungenBegriffsbestimmungenBegriffsbestimmungenBegriffsbestimmungenBegriffsbestimmungen
(1)(1)(1)(1)(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser
Polizeiverordnung sind alle Straßen,
Wege und Plätze, die dem öffentlichen
Verkehr gewidmet sind oder auf de-
nen ein tatsächlicher öffentlicher Ver-
kehr stattfindet.
(2 )(2)(2)(2)(2) Grün- und Erholungsanlagen im
Sinne dieser Polizeiverordnung sind
allgemein zugängliche, insbesondere
gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der
Erholung der Bevölkerung oder der
Gestaltung des Orts- und Landschafts-
bildes dienen.
(3)(3)(3)(3)(3) Zum öffentlichen Bereich im Sinne
dieser Polizeiverordnung gehören alle
öffentlichen Straßen und die Grün- und
Erholungsanlagen entsprechend den
vorstehend genannten Begriffsbestim-
mungen.
(4)(4)(4)(4)(4) Menschenansammlungen im Sinne
dieser Polizeiverordnung sind alle für
jedermann zugängl ichen, z ielge-
richteten Zusammenkünfte von Perso-
nen unter freiem Himmel auf öffentli-
chen Straßen bzw. in Grün- und
Erholungsanlagen zum Zwecke des
Vergnügens, des Kunstgenusses, des
Warenumschlages oder Ähnlichem,
insbesondere Volksfeste, Straßenfeste,
Konzerte und Märkte. Die Vorschriften
des Gesetzes über Versammlungen
und Aufzüge (Versammlungsgesetz) in
der jeweils gültigen Fassung bleiben
von der Begriffsbestimmung unbe-
rührt.
(5)(5)(5)(5)(5) Offene Feuer im Sinne dieser Polizei-
verordnung sind Feuer auf offenem
(befestigtem oder unbefestigtem) Bo-
den, in Feuerkörben oder -fässern oder
in Feuerschalen.

II. II. II. II. II. Schutz gegen LärmbelästigungSchutz gegen LärmbelästigungSchutz gegen LärmbelästigungSchutz gegen LärmbelästigungSchutz gegen Lärmbelästigung

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
Schutz     der persönlichen Ruhe
(1)(1)(1)(1)(1) Es ist untersagt, Sonntag bis Don-
nerstag in der Zeit von 22.00 bis 6.00
Uhr des nächsten Tages, Freitag und
Sonnabend in der Zeit von 24.00 bis

8.00 Uhr des nächsten Tages sowie
Sonnabend, Sonntag und an Feierta-
gen von 13.00 bis 15.00 Uhr die Ruhe
anderer mehr als unvermeidbar zu stö-
ren.
(2)(2)(2)(2)(2) Die zusätzliche Ruhezeit an Sonna-
benden, Sonntagen und Feiertagen
zwischen 13.00 und 15.00 Uhr gilt
nicht für die Nutzung durch Schulen
und Kindertagesstätten sowie für or-
ganisierte Sportveranstaltungen.
(3)(3)(3)(3)(3) Private Haus- und Gartenarbeiten,
welche die Ruhe anderer stören, dür-
fen über den Abs. 1 und 2 hinaus nicht
in der Zeit ab 20.00 Uhr durchgeführt
werden.
Zu den privaten Haus- und Gartenar-
beiten gehören zum Beispiel:
■ der Betrieb von Rasenmähern
■ das Häckseln von Gartenabfällen
■ der Betrieb von Bodenbearbeitungs-
geräten
■ das Hämmern
■ das Sägen
■ das Bohren
■ das Holzspalten
■ das Ausklopfen von Teppichen, Ma-
tratzen und Ähnlichem.
(4)(4)(4)(4)(4) Die Vorschriften der 32. Verordnung
zur Durchführung des Bundesim-
missionsschutzgesetzes (Geräte- und
Maschinenlärmschutzverordnung –
32. BlmSchV) in der jeweils gültigen
Fassung sowie die Bestimmungen des
Gesetzes über Sonn- und Feiertage im
Freistaat Sachsen (SächsSFG) bleiben
unberührt.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Benutzung von akustischen GerätenBenutzung von akustischen GerätenBenutzung von akustischen GerätenBenutzung von akustischen GerätenBenutzung von akustischen Geräten
und Musikinstrumentenund Musikinstrumentenund Musikinstrumentenund Musikinstrumentenund Musikinstrumenten
(1)(1)(1)(1)(1) Akustische Geräte und Musikinst-
rumente dürfen nur so benutzt wer-
den, dass andere nicht erheblich be-
lästigt werden. Dies gilt insbesondere,
wenn die Geräte und Musikinstrumen-
te bei offenen Fenstern, Türen, auf Bal-
konen, im Freien oder in Kraftfahrzeu-
gen betrieben oder gespielt werden.
(2)(2)(2)(2)(2) Musikbeschallungen aus oder vor
Ladengeschäften, beispielsweise für
Werbeaktionen, sind so durchzufüh-
ren, dass die Schallrichtung der Laut-

sprecher ausschließlich auf den Ein-
gang des jeweiligen Geschäfts gerich-
tet ist und Anwohner durch Lärm nicht
erheblich belästigt werden.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
Lärm aus Gast- und Veranstaltungs-Lärm aus Gast- und Veranstaltungs-Lärm aus Gast- und Veranstaltungs-Lärm aus Gast- und Veranstaltungs-Lärm aus Gast- und Veranstaltungs-
stättenstättenstättenstättenstätten
Aus Gast- und Veranstaltungsstätten so-
wie Versammlungsräumen innerhalb im
Zusammenhang bebauter Gebiete oder
in der Nähe von Wohngebäuden darf kein
Lärm nach außen dringen, durch den
andere unzumutbar belästigt werden.
Fenster und Türen sind erforderlichenfalls
geschlossen zu halten.

§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Benutzung von Sammelbehältern fürBenutzung von Sammelbehältern fürBenutzung von Sammelbehältern fürBenutzung von Sammelbehältern fürBenutzung von Sammelbehältern für
AltmaterialienAltmaterialienAltmaterialienAltmaterialienAltmaterialien
(1)(1)(1)(1)(1) Das Einwerfen von Altmaterialien in
die dafür vorgesehenen Sammel-
behälter ist Montag vor 7.00 Uhr und
Montag bis Freitag von 19.00 bis 7.00
Uhr des nächsten Tages, an Sonna-
benden nach 13.00 Uhr sowie an Sonn-
und Feiertagen untersagt. Auf den
Sammelbehältern sind die zulässigen
Einwurfzeiten (bzw. Verbotszeiten)
schriftlich anzubringen.
(2)(2)(2)(2)(2) Es ist untersagt, Altmaterialien, Ab-
fälle oder andere Gegenstände auf oder
neben die Sammelbehälter zu stellen
bzw. zu legen.
(3)(3)(3)(3)(3) Die Vorschriften des SächsSFG, des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) in der jeweils gültigen Fas-
sung und der dazu erlassenen Verord-
nungen, des Kreislaufwirtschafts- und
Abfal lgesetzes (KrW-/AbfG) in der
jeweils gültigen Fassung und des Säch-
sischen Abfallwirtschafts- und Boden-
schutzgesetzes (SächsABG) in der
jeweils gültigen Fassung bleiben un-
berührt.

III. III. III. III. III. TiereTiereTiereTiereTiere

§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
TierhaltungTierhaltungTierhaltungTierhaltungTierhaltung
(1)(1)(1)(1)(1) Haustiere sind so zu halten und zu
beaufsichtigen, dass keine Menschen
oder Tiere belästigt bzw. gefährdet
werden.       Seite 16

Auf der Grundlage des Stadtrats-
beschlusses Nummer VO 881-SR 22-
05 vom 15. Dezember 2005 wird nach-
stehend der Wortlaut der Pol izei-

verordnung der Landeshauptstadt
Dresden zur Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung in
Dresden (PolVO Sicherheit und Ord-

nung) vom 28. Oktober 2004 in der
sich aus der Änderungspolizeiver-
ordnung vom 15. Dezember 2005 er-
gebenden Fassung bekannt gemacht.

Dresden, 18. Januar 2006

gez. Roßberggez. Roßberggez. Roßberggez. Roßberggez. Roßberg
OberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeister
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(2)(2)(2)(2)(2) Abgelegter Hundekot ist unverzüg-
lich vom Hundeführer zu entfernen.
Hierzu ist ein geeignetes Behältnis mit-
zuführen und auf Verlangen den Voll-
zugskräften vorzuweisen.
(3)(3)(3)(3)(3) Im öffentlichen Bereich im Sinne des
§ 2 Abs. 3 ist es untersagt, Tiere zum
Zwecke des Erbettelns oder Sammelns
von Geld oder Sachleistungen zur
Schau zu stellen.
(4)(4)(4)(4)(4) Durch den Hundeführer sind Hun-
de von öffentlich zugänglichen Kinder-
spiel- und Sportplätzen und öffentli-
chen Brunnen fernzuhalten.
(5)(5)(5)(5)(5) In der Landeshauptstadt Dresden
besteht bei Menschenansammlungen
und in den in Anlage 1 aufgeführten
Gebieten ein lokal begrenzter Leinen-
zwang für Hunde. Der Leinenzwang gilt
nicht für Jagdhunde im weidgerech-
ten Einsatz, für Dienst- und Blinden-
führhunde.
(6)(6)(6)(6)(6) Unabhängig vom lokalen Leinen-
zwang hat der Hundehalter bzw.
-führer     dafür Sorge zu tragen, dass
außerhalb befriedeter Besitztümer
Hunde nicht unbeaufsichtigt laufen. Die
beaufsichtigende Person muss zum
Führen von Hunden in der Lage sein
und ihr müssen die Hunde auf Zuruf
gehorchen.
(7) (7) (7) (7) (7) Die Vorschriften des KrW-/AbfG so-
wie des SächsABG, des § 28 der Stra-
ßenverkehrs-Ordnung (StVO) in der
jeweils gültigen Fassung, des § 121
des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten (OWiG) in der jeweils gültigen Fas-
sung sowie des Gesetzes zum Schutze
der Bevölkerung vor gefährlichen Hun-
den (GefHundG) in der jeweils gültigen
Fassung und die hierzu erlassene Ver-
ordnung bleiben unberührt.

§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8
Anzeigepflicht beim Halten von Raub-Anzeigepflicht beim Halten von Raub-Anzeigepflicht beim Halten von Raub-Anzeigepflicht beim Halten von Raub-Anzeigepflicht beim Halten von Raub-
tieren, Gift- und Riesenschlangentieren, Gift- und Riesenschlangentieren, Gift- und Riesenschlangentieren, Gift- und Riesenschlangentieren, Gift- und Riesenschlangen
und anderen gefährlichen Tierenund anderen gefährlichen Tierenund anderen gefährlichen Tierenund anderen gefährlichen Tierenund anderen gefährlichen Tieren
(1)(1)(1)(1)(1) Die Halter von Raubtieren, Gift- und
Riesenschlangen und anderen gefähr-
lichen     Tieren, die durch ihre Körper-
kräfte, Gifte oder ihr Verhalten Perso-
nen gefährden können, haben das Hal-
ten der Tiere der Landeshauptstadt
Dresden anzuzeigen.
(2)(2)(2)(2)(2) Die Vorschriften des GefHundG, die
hierzu erlassene Verordnung und der
§ 121 OWiG bleiben unberührt.

§ 9§ 9§ 9§ 9§ 9
TTTTTaubenfütterungsverbotaubenfütterungsverbotaubenfütterungsverbotaubenfütterungsverbotaubenfütterungsverbot
Wildtauben und verwilderte Haustau-
ben dürfen im öffentlichen Bereich ge-
mäß § 2 Abs. 3 nicht gefüttert werden.

§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
Anzeige- und Bekämpfungspfl ichtAnzeige- und Bekämpfungspfl ichtAnzeige- und Bekämpfungspfl ichtAnzeige- und Bekämpfungspfl ichtAnzeige- und Bekämpfungspfl icht
von Rattenvon Rattenvon Rattenvon Rattenvon Ratten
(1)(1)(1)(1)(1) Die Eigentümer von bebauten und
unbebauten Grundstücken innerhalb

der geschlossenen Ortschaft sind
verpflichtet, die dort auftretenden
Ratten zu bekämpfen. Die Feststel-
lung von Rattenbefall und die einge-
leiteten Maßnahmen sind der Landes-
hauptstadt  Dresden unverzügl ich
anzuzeigen.
(2)(2)(2)(2)(2) Wer die tatsächliche Nutzung über
die in Absatz 1 genannten Grundstü-
cke ausübt, ist neben dem Eigentümer
für die Rattenbekämpfung und die An-
zeige verantwortlich.

IVIVIVIVIV.....     VVVVVerhalten im öffentlichen Bereicherhalten im öffentlichen Bereicherhalten im öffentlichen Bereicherhalten im öffentlichen Bereicherhalten im öffentlichen Bereich

§ 11§ 11§ 11§ 11§ 11
Waschen von KraftfahrzeugenWaschen von KraftfahrzeugenWaschen von KraftfahrzeugenWaschen von KraftfahrzeugenWaschen von Kraftfahrzeugen
(1)(1)(1)(1)(1) Das Waschen von Kraftfahrzeugen
außerhalb von Waschanlagen ist nur mit
klarem Wasser gestattet und wenn durch
das Waschen keine Glatteisbildung auf
öffentlichen Straßen möglich ist.

(2)(2)(2)(2)(2) Motorraum- und/oder Unterboden-
wäsche darf nur auf dafür vorgesehe-
nen versiegelten und mit Ölabscheidern
versehenen Waschplätzen erfolgen.

§ 12§ 12§ 12§ 12§ 12
Stadtstreicherei sowie öffentl icheStadtstreicherei sowie öffentl icheStadtstreicherei sowie öffentl icheStadtstreicherei sowie öffentl icheStadtstreicherei sowie öffentl iche
Belästigungen und StörungenBelästigungen und StörungenBelästigungen und StörungenBelästigungen und StörungenBelästigungen und Störungen
Auf Flächen im Sinne von § 2 Abs. 3 ist
untersagt:
a)a)a)a)a) zu lagern oder zu nächtigen;
b)b )b )b )b ) aggressiv zu betteln, z. B. durch
unmittelbares Einwirken von Person zu
Person, insbesondere unter Mitführung
eines Hundes, durch in den Weg stel-
len, wiederholtes Ansprechen oder
Anfassen;
c)c)c)c)c) die Notdurft zu verrichten;
d)d )d )d )d ) andere durch Lärm, Aufdringlich-
keit, trunkenheits- oder rauschbe-
dingtes Verhalten zu belästigen oder
zu behindern;

e)e)e)e)e) Stadtmöblierungen, wie zum Beispiel
Bänke, Papierkörbe, Schilder und an-
dere öffentliche Ausrüstungen, zweck-
widrig zu benutzen. Die Polizeiverord-
nung des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern zur Bekämpfung
von Veränderungen des Erscheinungs-
bildes einer fremden Sache durch Auf-
tragen von Graffiti und andere Verhal-
tensweisen (Graffitiverordnung) vom 30.
Januar 2004 bleibt davon unberührt.
(f)(f)(f)(f)(f) durch das Fahren mit Rollschuhen,
Rollerskates, Skateboards, Fahrrädern
oder anderen Spiel- und Sportgeräten
Personen zu gefährden oder unzumut-
bar zu belästigen. Darunter ist insbe-
sondere die zweckwidrige Nutzung der
öffentlichen Straßen und Plätze außer-
halb dafür vorgesehener Sportanlagen
durch ständig wiederholte Freizeit-
betätigungen zu verstehen, durch wel-
che die Anwohner und Passanten ge-
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Anlage 1:Anlage 1:Anlage 1:Anlage 1:Anlage 1: Gebiete mit Leinenzwang für Hunde

Aus lizenzrechtlichen Gründen ist die Abbildung des Lageplans nicht möglich. 
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stört bzw. unzumutbar belästigt wer-
den. Das Befahren von Treppen mit den
genannten Sport- und Spielgeräten ist
untersagt. Ebenfalls sind folgende
sportliche Betätigungen untersagt,
wenn sie Dritte, zum Beispiel Anwoh-
ner oder Passanten, stören oder
unzumutbar belästigen:
■ ständiges und sich stets wiederho-
lendes Springen mit den genannten
Sport- und Spielgeräten;
■ Errichtung und Verwendung von
provisorischen Rampen und Hindernis-
sen zu Sportzwecken mit den genann-
ten Sport- und Spielgeräten.
Die Vorschriften des Strafgesetzbuches
(StGB) in der jeweils gültigen Fassung,
insbesondere zur Sachbeschädigung,
bleiben unberührt.

§ 13§ 13§ 13§ 13§ 13
Abbrennen offener Feuer und GrillenAbbrennen offener Feuer und GrillenAbbrennen offener Feuer und GrillenAbbrennen offener Feuer und GrillenAbbrennen offener Feuer und Grillen
(1)(1)(1)(1)(1) Das Abbrennen offener Feuer und
das Grillen im öffentlichen Bereich im
Sinne von § 2 Abs. 3 sind ohne Erlaub-
nis der Landeshauptstadt Dresden ver-
boten.
(2)(2)(2)(2)(2) In Bereichen, die nicht von § 2 Abs. 3
erfasst sind, ist das Abbrennen offe-
ner Feuer und das Grillen mit handels-
üblichen Geräten und Brennstoffen er-
laubt, wenn erhebliche Belästigungen
Dritter ausgeschlossen sind.
( 3 )( 3 )( 3 )( 3 )( 3 ) Im Landschaftsschutzgebiet
„Dresdner Elbwiesen und -altarme“
sind das Abbrennen offener Feuer und
das Gri l len nur mit  Er laubnis der
Landeshauptstadt Dresden und nur auf
den gekennzeichneten Feuer- und Grill-
plätzen nach Anlage 2 gestattet.
(4)(4)(4)(4)(4) Die Vorschriften des KrW-/AbfG, des
SächsABG, der Verordnung der Säch-
sischen Staatsregierung über die Ent-
sorgung von pflanzlichen Abfällen, des
Waldgesetzes  des Freistaates Sachsen,
des BImSchG und der dazu erlassenen
Verordnungen und der Verordnung
der Landeshauptstadt Dresden zur
Festsetzung des Landschaftsschutz-
gebietes „Dresdner Elbwiesen und
-altarme“ in der jeweils gültigen Fas-
sung bleiben unberührt.

VVVVV.....     HausnummernHausnummernHausnummernHausnummernHausnummern

§ 14§ 14§ 14§ 14§ 14
Vorschr i f ten  zum Anbr ingen vonVorschr i f ten  zum Anbr ingen vonVorschr i f ten  zum Anbr ingen vonVorschr i f ten  zum Anbr ingen vonVorschr i f ten  zum Anbr ingen von
HausnummernHausnummernHausnummernHausnummernHausnummern
(1)(1)(1)(1)(1) Vom Hauseigentümer ist jedes zur
selbstständigen Nutzung bestimmte
Gebäude unverzüglich mit der von der
Gemeinde festgesetzten Hausnummer
in arabischen Zif fern und klein-
geschriebenen Buchstaben zu verse-
hen. Für die Zahlen wird eine Mindest-
höhe von 65 mm und für die Buchsta-
ben eine Mindesthöhe von 50 mm
vorgeschrieben.
(2)(2)(2)(2)(2) Die Hausnummern sind spätestens
an dem Tag, an dem die Nutzung des

Gebäudes beginnt, anzubringen.
(3)(3)(3)(3)(3) Die Hausnummern müssen von der
Straße aus, in die das Haus ein-
nummeriert ist, gut lesbar sein. Unle-
serliche und falsche Hausnummern
sind unverzüglich zu ersetzen. Die
Hausnummern sind in einer Höhe von
max. 3 m an der der Straße zugekehr-
ten Seite des Gebäudes unmittelbar
über oder neben dem Gebäudeeingang
oder, wenn sich der Gebäudeeingang
nicht an der Straßenseite befindet, an
der dem Grundstückszugang nächst-
gelegenen Gebäudeseite anzubringen.
Bei Gebäuden, die von der Straße zu-
rückliegen, können die Hausnummern
am Grundstückseingang angebracht
werden.

VI. VI. VI. VI. VI. SchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungenSchlussbestimmungen

§ 15§ 15§ 15§ 15§ 15
Zulassung von AusnahmenZulassung von AusnahmenZulassung von AusnahmenZulassung von AusnahmenZulassung von Ausnahmen
Die Landeshauptstadt Dresden kann
Ausnahmen von Vorschriften dieser
Polizeiverordnung zulassen,
a)a)a)a)a) wenn für den Betroffenen eine Härte
entsteht und keine öffentlichen Inte-
ressen entgegenstehen;
b)b)b)b)b) wenn es im öffentlichen Interesse
steht.

§ 16§ 16§ 16§ 16§ 16
OrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeitenOrdnungswidrigkeiten
(1)(1)(1)(1)(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 17
Abs. 1 des SächsPolG handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 bis 3 die per-
sönliche Ruhe anderer stört;
2. entgegen § 4 Abs. 1 akustische Ge-
räte und Musikinstrumente so benutzt,
dass andere erheblich belästigt wer-
den;
3. entgegen § 4 Abs. 2 Musikbeschal-
lungen aus oder vor Ladengeschäften
so durchführt, dass die Anwohner
durch den Lärm erheblich belästigt
werden;
4. entgegen § 5 aus Gast- und Ver-
anstaltungsstätten sowie aus Ver-
sammlungsräumen Lärm nach außen
dringen lässt,  durch den andere
unzumutbar belästigt werden;
5. entgegen § 6 Abs. 1 die Sammel-
behälter zu untersagten Zeiten nutzt;
6. entgegen § 6 Abs. 2 Abfälle, Wert-
stoffe oder andere Gegenstände auf
oder neben die Sammelbehälter stellt
bzw. legt;
7. entgegen § 7 Abs. 1 Haustiere nicht
ordnungsgemäß hält oder beaufsich-
tigt;
8. entgegen § 7 Abs. 2 nicht dafür
sorgt, dass abgelegter Hundekot un-
verzüglich beseitigt wird;
9. entgegen § 7 Abs. 2 kein geeignetes
Behältnis mit sich führt;
10.     entgegen § 7 Abs. 2 auf Verlangen
den Vollzugskräften das geeignete Be-
hältnis nicht vorzeigt;

11. entgegen § 7 Abs. 3 im öffentli-
chen Bereich gemäß § 2 Abs. 3 Tiere
zum Zwecke des Erbettelns oder
Sammelns von Geld oder Sachleistun-
gen zur Schau stellt;
12. entgegen § 7 Abs. 4 Hunde nicht
von öffentlich zugängigen Kinderspiel-
plätzen, Sportplätzen und öffentlichen
Brunnen fernhält;
13. entgegen § 7 Abs. 5 Hunde bei
Menschenansammlungen und in den
festgelegten Gebieten mit Leinenzwang
nach Anlage 1 nicht an der Leine führt;
14. entgegen § 7     Abs. 6 außerhalb
befriedeter Besitztümer Hunde un-
beaufsichtigt laufen lässt;
15. entgegen § 7 Abs. 6 Hunde führt,
ohne dazu in der Lage zu sein;
16. entgegen § 8 Abs. 1 als Halter das
Halten von Raubtieren, Gift- und Rie-
senschlangen und anderen gefährli-
chen Tieren, die durch ihre Körperkräf-
te, Gifte oder ihr Verhalten Personen
gefährden können, nicht der Landes-
hauptstadt Dresden anzeigt;
17.     entgegen § 9 Wildtauben oder ver-
wilderte Haustauben im öffentlichen
Bereich gemäß § 2 Abs. 3 füttert;
18. entgegen § 10 Abs. 1 und 2 Ratten-
befall nicht unverzüglich bekämpft und/
oder der Landeshauptstadt Dresden
anzeigt;
19. entgegen § 11 Abs. 1 Kraftfahr-
zeuge wäscht;
20.     entgegen § 11 Abs. 2 Motorraum-
und/oder Unterbodenwäsche nicht auf
den dafür vorgesehenen versiegelten
und mit Ölabscheidern versehenen
Waschplätzen vornimmt;
21. entgegen § 12     Buchstabe a bis d
im öffentlichen Bereich im Sinne von
§ 2 Abs. 3 lagert, nächtigt, aggressiv
bettelt oder die Notdurft verrichtet oder
andere durch Lärm, Aufdringlichkeit,
Trunkenheit oder Rauschzustände be-
lästigt oder behindert;
22. entgegen § 12 Buchstabe e Stadt-
möblierungen zweckwidrig benutzt;
23. entgegen § 12 Buchstabe f durch
das Fahren mit Rollschuhen, Roller-
skates, Skateboards, Fahrrädern oder
anderen Spiel- und Sportgeräten Per-
sonen, zum Beispiel Anwohner oder
Passanten, gefährdet oder unzumutbar
belästigt; insbesondere durch:
■ ständig wiederholte Freizeitbe-
tätigungen außerhalb dafür vorgese-
hener Sportanlagen;
■ das Befahren von Treppen von öf-
fentlichen Straßen und Plätzen;
■ wiederholtes Springen mit den ge-
nannten Spiel- und Sportgeräten;
■ die Errichtung und Nutzung von pro-
visorischen Rampen und Hindernissen
für Freizeitbetätigungen
24. entgegen § 13 Abs. 1 ohne Er-
laubnis der Landeshauptstadt Dresden
offene Feuer abbrennt oder grillt;
25. entgegen § 13 Abs. 2 in Bereichen,

die nicht vom § 2 Abs. 3 erfasst sind,
in einer Weise offene Feuer abbrennt
oder grillt, dass Dritte erheblich beläs-
tigt werden;
26. entgegen § 13 Abs. 3 im Land-
schaftsschutzgebiet „Dresdner Elb-
wiesen und -altarme“ ohne Erlaubnis
der Landeshauptstadt Dresden und/
oder außerhalb der gekennzeichneten
Feuer- und Grillplätze nach Anlage 2
offene Feuer abbrennt oder grillt;
27. entgegen § 14 Abs. 1 und 2 als
Hauseigentümer die Gebäude nicht
unverzüglich mit der festgesetzten
Hausnummer versieht;
28. entgegen § 14 Abs. 3 Hausnum-
mern nicht vorschriftsmäßig anbringt;
29. entgegen § 14 Abs. 3 unleserliche
und falsche Hausnummern nicht er-
neuert.

(2)(2)(2)(2)(2) Diese Ordnungswidrigkeiten kön-
nen mit einer Geldbuße bis zu 1 000
EUR geahndet werden.
(3)(3)(3)(3)(3) Zuständig im Sinne § 36 Abs. 1 des
OWiG ist die Landeshauptstadt Dres-
den.

§ 17§ 17§ 17§ 17§ 17
In-Kraft-TIn-Kraft-TIn-Kraft-TIn-Kraft-TIn-Kraft-Treten,reten,reten,reten,reten,     AußerAußerAußerAußerAußer-Kraft-T-Kraft-T-Kraft-T-Kraft-T-Kraft-Treten*reten*reten*reten*reten*
(nicht abgedruckt)

Anlage 1Anlage 1Anlage 1Anlage 1Anlage 1
„Begrenzte Gebiete zum Leinen-„Begrenzte Gebiete zum Leinen-„Begrenzte Gebiete zum Leinen-„Begrenzte Gebiete zum Leinen-„Begrenzte Gebiete zum Leinen-
zwang für Hunde mit Lageplan“zwang für Hunde mit Lageplan“zwang für Hunde mit Lageplan“zwang für Hunde mit Lageplan“zwang für Hunde mit Lageplan“
■ Ortsamt Altstadt
Könneritzstraße, Ammonstraße, Haupt-
bahnhof, Wiener Straße, Gellertstraße,
Lennéstraße,
Güntzstraße, Sachsenallee, Terrassen-
ufer bis Marienbrücke, Gebiet der
Marienbrücke und der Albertbrücke
■ Ortsamt Neustadt
Stauffenbergallee, Rudolf-Leonhard-
Straße, Buchenstraße, Hechtstraße,
Hansastraße, Eisenbahnstraße, Ufer-
straße, außerhalb der Elbwiese, Brock-
hausstraße, Wilhelminenstraße, Fisch-
hausstraße, Heideblick, Am Jägerpark,
Radeberger Straße, Gebiet der Marien-
brücke und der Albertbrücke

Anlage 2 Anlage 2 Anlage 2 Anlage 2 Anlage 2 (ohne Lageplan)
„Feuer- und Grillplätze auf den Elb-„Feuer- und Grillplätze auf den Elb-„Feuer- und Grillplätze auf den Elb-„Feuer- und Grillplätze auf den Elb-„Feuer- und Grillplätze auf den Elb-
wiesen”wiesen”wiesen”wiesen”wiesen”
■ unterhalb der Moritzburger Straße
■ unterhalb der Eisenberger Straße
■ unterhalb des Körnerweges (Fähre
an der Drachenschänke)
■ unterhalb des Wiesenweges – Trille-
mündung
■ Hosterwitz (ehemalige Fähranlege-
stelle – Laubegaster Straße)

***** diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten
der Polizeiverordnung in der ursprüngli-
chen Fassung vom 28. Oktober 2004
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1. Bekanntgabe nicht öffentlicher Be-
schlüsse
2. Fragestunde der Stadträtinnen und
Stadträte
3. Umbesetzung im Kleingartenbeirat
4.–7. Umbesetzungen in Ortsbeiräten:
Cotta, Neustadt, Pieschen, Leuben
8. Konzeption zur dauerhaften Betrei-
bung der Bäder der Landeshauptstadt
Dresden (Dresdner BadKo 2006)
9. Änderung der Erstattungsvorausset-
zungen, der Voraussetzungen für ei-
nen Erlass von Eigenanteilen zu den
Schülerbeförderungskosten und des
Verfahrens der Kostenerstattung durch
entsprechende Änderung der Satzung

Stadtrat berät über Eigenanteile zu Schülerbeförderungskosten
Tagesordnung der 26. Sitzung am Donnerstag, 9. Februar, 16 Uhr im Plenarsaal

Schülerbeförderungskosten-Erstattung
10.–11. Aufhebungen von Schulen:
27. Mittelschule, 60. Mittelschule
12.–16. Alternierende Klassenaus-
setzung an Schulen: 15. Mittelschule,
32. Mittelschule, 66. Mittelschule, 121.
Mittelschule, Mittelschule Cossebaude
17. Wahlfreiheit für Grundschulen si-
chern – Sächsisches Schulgesetz um-
setzen; Anmeldung in Grundschulen
18. Verkehrsbauvorhaben Königs-
brücker Straße zwischen Stauffen-
bergallee und Bahnbrücke
19. Verkehrsbauvorhaben Staffelstein-
straße – Straße des Friedens
20.–23. Bebauungspläne – Beschlüs-

se über Anregungen sowie Stellung-
nahmen; Satzungsbeschlüsse und Bil-
l igung der Begründungen zu den
Bebauungsplänen: Nr. 141 H, Dresden-
Loschwitz Nr. 12, Pillnitzer Landstra-
ße/Calberlastraße; Nr. 141 I, Dresden-
Loschwitz Nr. 13, Veilchenweg/Oeser-
straße; Nr. 141 J, Dresden-Loschwitz
Nr. 14, Robert-Diez-Straße/Kotzsch-
weg; Nr. 141 K, Dresden-Loschwitz Nr.
15, Pillnitzer Landstraße/Kügelgen-
straße
24. Gestaltungskommission Kulturhis-
torisches Zentrum: Beschluss der ver-
änderten Grundsätze der Tätigkeit der
Gestaltungskommission Kulturhistori-

sches Zentrum; Berufung der neuen
Kommissionsmitglieder
25. 2. Tätigkeitsbericht 2001–2004 der
Gestaltungskommission Kulturhistori-
sches Zentrum; Billigung Bericht
26.–27. Werbe- und Gestaltungs-
satzungen: Satzungsbeschluss, Billi-
gung der Begründung, Anlage zur Be-
gründung: G 09, Prager Straße/Wiener
Platz; G 08, Neumarkt Dresden
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit:
28. Besetzung der Geschäftsführer-
stelle der Qualifizierungs- und Arbeits-
förderungsgesellschaft Dresden mbH
(QAD)
Nächste Stadtratssitzung: 9. März

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am
19. Januar 2006 die Neufassung der
Grundsätze zur Vergabe des Erlwein-
preises beschlossen. Sie sollen erstmals
für die Vergabe des Preises im Jahr
2008 angewendet werden:
Präambel
Hans Jacob Erlwein hat in seiner
Wirkungszeit  als Dresdner Stadt-
baurat (1904–1914) zahlreiche Bau-
ten für die Stadt entworfen und er-
richtet, mit denen er Maßstäbe für die
gestalterische Bewältigung von Bau-
aufgaben für Profanbauten innerhalb
eines sensiblen Stadtgefüges und de-
ren Verknüpfung mit  technischen
Neuerungen im Industriebau setzte.
In Würdigung seiner Verdienste um
die architektonische Qualität von in
der Öffentlichkeit wirksamen Bauten
vergibt die Landeshauptstadt Dresden
seit dem 125. Geburtstag von Hans
Jacob Erlwein im Jahre 1997 einen
Erlweinpreis.
1. Der Erlweinpreis der Landeshauptstadt
Dresden wird unter der Schirmherrschaft
der Oberbürgermeisterin/des Oberbür-
germeisters vergeben.
2. Der Erlweinpreis wird alle vier Jahre
vergeben. Die erstmalige Preisver-
leihung nach diesen Grundsätzen er-
folgt im Jahr 2008.
3. Der Erlweinpreis wird unterteilt in
den zwei Sparten „öffentliche Bauvor-
haben“ und „private Bauvorhaben“
vergeben.
„Öffentliche Bauvorhaben“ im Sinne
dieser Grundsätze sind solche Bauvor-
haben, die in Verantwortung eines öf-
fentlichen Trägers errichtet wurden. Öf-
fentliche Träger sind insbesondere der
Bund, die Länder, die Gemeinden und
Gemeindeverbände sowie die Körper-

Grundsätze zur Vergabe des Erlweinpreises der Stadt Dresden

schaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts.
„Private Bauvorhaben“ sind alle ande-
ren Vorhaben.
4. Der Erlweinpreis besteht in jeder
Sparte aus einer Urkunde und einem
Geldpreis in Höhe von 5.000 Euro für
den Architekten/die Architektin sowie
einer Urkunde und einer Plakette für
die Bauherrin/den Bauherren. Die „Be-
sondere Anerkennung der Jury“ be-
steht aus je einer Urkunde ohne Dotie-
rung für die Bauherrin/den Bauherren
und die Architektin/den Architekten.
5. Die Ausschreibung des Erlweinpreises
erfolgt durch Bekanntmachung im Amts-
blatt der Stadt Dresden, Information in
den lokalen Tageszeitungen sowie durch
Anzeige in Fachzeitschriften.
Der Erlweinpreis wird an Bauherrinnen/
Bauherren und Architektinnen/Archi-
tekten vergeben, deren Wirken im Zu-
sammenhang mit der Landeshaupt-
stadt Dresden steht. Hierzu zählen Bau-
vorhaben,
■ die auf dem Gebiet der Landes-
hauptstadt Dresden (gilt für öffentliche
und private Bauvorhaben) oder
■ die durch Architektinnen/Architek-
ten aus Dresden außerhalb von Dres-
den realisiert wurden (gilt nur für öf-
fentliche Bauvorhaben).
Bauvorhaben können sowohl durch die
Bauherrin/den Bauherren als auch die
Architektin/den Architekten eingereicht
werden.
Maßgebliche Bauvorhaben sind solche,
die innerhalb des in der Ausschreibung
genannten Zeitraumes fertig gestellt
wurden. Ein Bauvorhaben kann nur
einmalig eingereicht werden. Eine Bau-
herrin/ein Bauherr oder ein Architekt/
eine Architektin kann zeitgleich meh-

rere Bauvorhaben in einer oder beiden
Sparten einreichen.
6. Die eingereichten Unterlagen müs-
sen folgenden Mindestinhalt aufweisen:
■ fotografische Gesamtansicht des
Bauvorhabens,
■ Aussagen zu Bauherr/in, Architekt/
-in, Realisierungszeitraum, Kosten,
Zweck des Vorhabens,
■ textliche Erläuterungen zu dem Bau-
vorhaben und
■ Lageplan im M 1 : 1000 mit genauem
Standort des Bauvorhabens und Dar-
stellung der näheren Umgebung.
Die Unterlagen zu dem eingereichten
Bauvorhaben sind auf einer, max. zwei
Tafeln/Plakaten in der Größe DIN A 1
(Querformat) zusammenzufassen.
7. Die Auswahl der Preisträger des
Erlweinpreises obliegt einer Jury. Die
Berufung der Jury erfolgt durch den
Oberbürgermeister. Die Jury besteht
aus neun stimmberechtigten Mitglie-
dern:
■ die oder der Beigeordnete für Stadt-
entwicklung, Landeshauptstadt Dres-
den – gleichzeitig Vorsitz (als ständi-
ges Mitglied),
■ die oder der Beigeordnete für Kultur,
Landeshauptstadt Dresden (als stän-
diges Mitglied),
■ zwei Mitglieder des Stadtrates (Mit-
glieder des Ausschusses für Stadt-
entwicklung und Bau für die Dauer der
Wahlperiode),
■ eine Vertreterin oder ein Vertreter
des Landesamtes für Denkmalpflege,
■ eine Vertreterin oder ein Vertreter
der TU Dresden, Fakultät Architektur,
■ zwei Architektinnen oder Architek-
ten als Vertretung der Architekten-
kammer Sachsen,
■ eine Bauingenieurin oder ein Bauin-

genieur als Vertretung der Ingenieur-
kammer Sachsen.
Der Ausschuss für Stadtentwicklung
und Bau, die TU Dresden, das Landes-
amt für Denkmalpflege, die Architek-
ten- und Ingenieurkammer sind hin-
sichtlich der Besetzung der Jury vor-
schlagsberechtigt. Die Mitglieder der
Jury sind von der Tei lnahme am
Erlweinpreis ausgeschlossen.
8. Das Stadtplanungsamt führt vor der
Jurysitzung eine Vorprüfung der ein-
gereichten Bauvorhaben durch. Über
die Vorprüfung wird ein Bericht ggf.
mit Empfehlungen verfasst. Dieser Be-
richt ist eine Grundlage der Jury-
sitzung.
Die Jury kann die eingereichten Bau-
vorhaben besichtigen. Die Auswahl der
Preisträgerarbeit erfolgt durch einfa-
che Mehrheit der Jury. Eine Teilung des
Preises einer Sparte ist durch einstim-
mige Entscheidung der Jury möglich.
Die Jury kann weiteren eingereichten
Arbeiten eine „Besondere Anerkennung
der Jury“ aussprechen. Diese Aner-
kennung wird durch einfache Mehr-
heit der Jury verliehen.
Zu der Jurysitzung und zu den getrof-
fenen Entscheidungen ist ein Protokoll
zu fertigen.
9. Die Namen aller Preisträgerinnen/
Preisträger (Erlweinpreis und Anerken-
nungen) sind öffentlich bekannt zu
machen. Die Preisverleihung erfolgt
durch den Oberbürgermeister.
Die Einreicher stimmen mit Einreichung
der Arbeiten einer späteren teilweisen
oder vollständigen Veröffentlichung ih-
rer Bauvorhaben und der eingereich-
ten Unterlagen in Ausstellungen oder
Publikationen der Stadtverwaltung
Dresden unter Angabe der Urheber zu.
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Der Vorhabenträger hat bei der Landes-
hauptstadt Dresden, untere Wasser-
behörde, einen Antrag auf wasser-
rechtliche Erlaubnis nach §§ 2, 3 und
7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für
das Vorhaben „ S c h m u t z w a s s e r -„ S c h m u t z w a s s e r -„ S c h m u t z w a s s e r -„ S c h m u t z w a s s e r -„ S c h m u t z w a s s e r -
technische Erschließung Dresden-technische Erschließung Dresden-technische Erschließung Dresden-technische Erschließung Dresden-technische Erschließung Dresden-
Zschieren 1. BA, Baulos 2, Strup-Zschieren 1. BA, Baulos 2, Strup-Zschieren 1. BA, Baulos 2, Strup-Zschieren 1. BA, Baulos 2, Strup-Zschieren 1. BA, Baulos 2, Strup-
pener  S t rpene r  S t rpene r  S t rpene r  S t rpene r  S t r. ,. ,. ,. ,. , Ga r tens t r Ga r tens t r Ga r tens t r Ga r tens t r Ga r tens t r. ,. ,. ,. ,. ,     W i l he lm-Wi lhe lm-Wi lhe lm-Wi lhe lm-Wi lhe lm-
WWWWWeitling-Streitling-Streitling-Streitling-Streitling-Str. ,. ,. ,. ,. , F F F F Feldweg,eldweg,eldweg,eldweg,eldweg, und Zschie- und Zschie- und Zschie- und Zschie- und Zschie-
rener Elbweg in Dresden-Zschieren“rener Elbweg in Dresden-Zschieren“rener Elbweg in Dresden-Zschieren“rener Elbweg in Dresden-Zschieren“rener Elbweg in Dresden-Zschieren“
gestellt. Dabei macht sich eine zeitlich
begrenzte Grundwasserabsenkung
bzw. -ableitung erforderlich. Diese
Grundwasserabsenkung bzw. -ab-
leitung unterliegt dem Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
nach § 3 (1) UVPG, Anlage 1, Nr. 13.3.2
sowie dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung im Freistaat
Sachsen (SächsUVPG) nach § 3 (1) Nr.
2 SächsUVPG, Anlage, Nr. 9 b) – siehe
dort  unter:  „Entnehmen, Zutage-
fördern oder Zutageleiten von Grund-

Öffentliche Bekanntmachung

Entscheidung gegen eine Umweltverträglichkeitsprüfung

wasser oder Einleiten von Oberflächen-
wasser zum Zwecke der Grund-
wasseranreicherung, ... soweit nicht
eine Pflicht zur Durchführung der Um-
weltverträglichkeitsprüfung aufgrund
Bundesrecht besteht, mit einem jährli-
chen Wasservolumen von mindestens
37000 m³ und weniger als 250000 m³“.
Demnach ist über eine allgemeine Vor-
prüfung des Einzelfalls zu ermitteln,
ob das Vorhaben erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen haben kann
und infolgedessen eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung für das Vorha-
ben erforderlich ist. Bezüglich der
Betroffenheit von Schutzgütern und
Auswirkungen des Vorhabens ist ein-
zuschätzen, dass durch das geplante
Vorhaben keine erheblichen nachteili-
gen Umweltauswirkungen auf die
Schutzgüter nach § 3 c in Verbindung
mit Anlage 2 des UVPG zu erwarten
sind. Es handelt sich um eine zeitlich
begrenzte Maßnahme. Verschiedene

umweltmediale Einzelaspekte werden
im weiteren wasserrechtlichen Verfah-
ren geprüft und mit wasserrechtlichem
Bescheid festgelegt bzw. während der
Bauausführung einer Lösung zuge-
führt, z. B. eine kontinuierliche Über-
wachung der Grundwasserstände, eine
kontinuierliche Messung der Grund-
wasserförder- bzw. -entnahmemengen,
zur Analytik des Grundwassers, zum
Grundwasserschutz gegen schädliche
Verunreinigungen, Festlegungen zu den
Bedingungen für die Einleitung des zu
Tage geförderten Grundwassers in die
Elbe sowie Bedingungen zum Gehölz-
schutz. Daraus ergibt sich, dass für
das Vorhaben auf die Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) verzichtet werden kann.

Dresden, 23. Januar 2006

gez. Roßberggez. Roßberggez. Roßberggez. Roßberggez. Roßberg
OberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeister

Baustellenkalender Januar 2006
 Nr Nr Nr Nr Nr..... OrtOrtOrtOrtOrt LageLageLageLageLage EinschränkungEinschränkungEinschränkungEinschränkungEinschränkung MaßnahmeMaßnahmeMaßnahmeMaßnahmeMaßnahme (von–) bis(von–) bis(von–) bis(von–) bis(von–) bis

 1. Wernerstr. i. H. Weißeritzbrücke Vollsperrung Brückenbau –Mitte 04/06

 2. Leubener Str. Österreicher Str.–Tiroler Str. halbseitig Gleisbau/Straßenbau –Mitte 12/06

 3. Pirnaer Landstr. Moränenende–Leubener Str. Einengung Gleisbau/Straßenbau –Mitte 07/06

 4. Moritzburger Weg K.-Liebknecht–Königsbrücker Str. Vollsperrung 110 kV-Leitung –Ende 05/06

 5. Dr.-Külz-Ring Wallstr.–Marienstr. Einengung Straßenbau/Gleisbau   Mitte 02/06
–Mitte 05/06

 6. Hamburger Str./Flügelweg Knotenbereich u. Zu-, Abfahrten Einengung Straßenbau/Gleisbau –Ende 06/06

 7. Postplatz einschließlich Zu-, Abfahrten Einengung Komplexmaßnahme –Mitte 09/06

 8. Terrassenufer Knoten Steinstr. Eineng./Baustr. Bau Abfangkanal –Ende 07/06

 9. Wilschdorfer Landstr. Lausaer Weg–Radeburger Str. Einenung 110 kV- Leitung –Ende 03/06

10. Bischofsweg Prießnitzstr.–Kamenzer Str. Vollsperrung Straßenbau –Ende 02/06

Weitere Baustellen: Reisewitzer, Striesener und Bayrische Straße, Bauhofstraße sowie andere mit zum Teil erheblichen Einschränkun-
gen nur an Wochenenden. Operative Veränderungen und witterungsbedingte Verzögerungen sind nicht auszuschließen.

Baustellenkalender Februar 2006
Folgende Baustellen und Sperrungen beeinträchtigen im Februar den Verkehr am
Wesentlichsten:

füller

Bekanntmachung einer
Absichtserklärung

Teileinziehung eines
öffentlichen Straßen-
abschnittes nach § 8
SächsStrG

Die Landeshauptstadt Dresden beab-
sichtigt, die Nutzung     eines Abschnit-
tes der Straße Wachwitzgrund Wachwitzgrund Wachwitzgrund Wachwitzgrund Wachwitzgrund vom
Hauptzug der vorher genannten Stra-
ße am südlichsten Grenzeckpunkt des
Flurstückes Nr. 249 a bis zur westli-
chen Grenze des Flurstückes Nr. 246/
4, Teile der Flurstücke Nr. 246 e, 246/
4, 269/1 und 321 der Gemarkung Dres-
den-Wachwitz     für den unbeschränk-
ten öffentlichen Fahrverkehr aufzuhe-
ben und nur noch für den Anlieger-
verkehr als Zufahrt bis zum Wohn-
grundstück mit der Hausnummer 82
sowie für den öffentlichen Fußgänger-
verkehr aufrechtzuerhalten.
Dieser Straßenabschnitt, der zum Teil
über Pr ivatgrund verläuft ,  dient
lediglich der Erschließung der beiden
anliegenden Grundstücke mit den
Hausnummern 82 und 82 c sowie dem
öffentlichen Fußgängerverkehr. Er hat
darüber hinaus keine öffent l iche
Verkehrsbedeutung. Mit der Beschrän-
kung der Widmung für den Fahrverkehr
auf einen bestimmten Benutzerkreis
soll dieser Straßenabschnitt den Cha-
rakter einer Straße mit beschränkter
Öffentlichkeit tragen. Die Zufahrt von
Fahrzeugen der Ver- und Entsorgungs-
unternehmen ist zu gewährleisten.
Die Pläne mit der Darstellung von Lage
und Ausdehnung der von der Teilein-
ziehung betroffenen Straße liegen ab
dem auf die Bekanntgabe folgenden
Tag für die Dauer eines Monats bei
der Landeshauptstadt Dresden, Stra-
ßen- und Tiefbauamt, Sachgebiet
Straßenverwaltung, Technisches Rat-
haus, Hamburger Straße 19, 01067
Dresden, Zimmer 3095, während der
Sprechzeiten für jedermann zur Ein-
sicht aus. Während dieser Zeit kön-
nen alle, deren Interessen durch die
beabsichtigte Maßnahme berührt wer-
den, Einwendungen schriftlich oder
zur Niederschrift  bei der Landes-
hauptstadt Dresden, Straßen- und
Tiefbauamt,  Sachgebiet  Straßen-
verwaltung vorbringen. Nach Fristab-
lauf erhobene Einwendungen werden
nicht mehr berücksichtigt.

gez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitz
Leiter des Straßen- und Tiefbau-Leiter des Straßen- und Tiefbau-Leiter des Straßen- und Tiefbau-Leiter des Straßen- und Tiefbau-Leiter des Straßen- und Tiefbau-
amtesamtesamtesamtesamtes
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a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Finanzen und Liegenschaften,
Hochbauamt, 01067 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001, Tel.-Nr.: (0351)
488-3309, Fax: 488-3804, E-Mail:
hochbauamt@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Sanierung Erlweinturnhalle, Vergabe-Sanierung Erlweinturnhalle, Vergabe-Sanierung Erlweinturnhalle, Vergabe-Sanierung Erlweinturnhalle, Vergabe-Sanierung Erlweinturnhalle, Vergabe-
NrNrNrNrNr..... 0006/06, 0006/06, 0006/06, 0006/06, 0006/06, Los 3 Los 3 Los 3 Los 3 Los 3

d)d)d)d)d) Dresden, Bünaustraße 30, 01159Dresden, Bünaustraße 30, 01159Dresden, Bünaustraße 30, 01159Dresden, Bünaustraße 30, 01159Dresden, Bünaustraße 30, 01159
DresdenDresdenDresdenDresdenDresden

e)e)e)e)e) Gebäude steht unter Denkmalschutz.Gebäude steht unter Denkmalschutz.Gebäude steht unter Denkmalschutz.Gebäude steht unter Denkmalschutz.Gebäude steht unter Denkmalschutz.
Fachlos 3: Natursteinarbeiten - ca. 2Fachlos 3: Natursteinarbeiten - ca. 2Fachlos 3: Natursteinarbeiten - ca. 2Fachlos 3: Natursteinarbeiten - ca. 2Fachlos 3: Natursteinarbeiten - ca. 2
m² Sandsteinerneuerungen (ca. 40m² Sandsteinerneuerungen (ca. 40m² Sandsteinerneuerungen (ca. 40m² Sandsteinerneuerungen (ca. 40m² Sandsteinerneuerungen (ca. 40
Stück) -200 lfd. m Verfugen - sonsti-Stück) -200 lfd. m Verfugen - sonsti-Stück) -200 lfd. m Verfugen - sonsti-Stück) -200 lfd. m Verfugen - sonsti-Stück) -200 lfd. m Verfugen - sonsti-
ge Natursteinarbeitenge Natursteinarbeitenge Natursteinarbeitenge Natursteinarbeitenge Natursteinarbeiten

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein;
Einreichung der Angebote möglich für:
ein Los; Vergabe der Lose an verschie-
dene Bieter: nein

g) Entscheidung über Planungsleistungen:
nein

h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-
t r ag :  Los  3 /0006 /06 :  Beg inn :t r ag :  Los  3 /0006 /06 :  Beg inn :t r ag :  Los  3 /0006 /06 :  Beg inn :t r ag :  Los  3 /0006 /06 :  Beg inn :t r ag :  Los  3 /0006 /06 :  Beg inn :
10.04.2006, Ende: 12.05.200610.04.2006, Ende: 12.05.200610.04.2006, Ende: 12.05.200610.04.2006, Ende: 12.05.200610.04.2006, Ende: 12.05.2006

i) Vergabeunterlagen sind erhältlich bei:
SDV AG, Sächsischer Ausschreibungs-
dienst, Bereich Vergabeunterlagen,
Tharandter Str. 23—33, 01159 Dres-
den, Tel.-Nr.: (0351) 4203-276, Fax:
4203-277, E-Mail: verdingung@sdv.de;

Anforderung der Vergabeunterlagen bis
13.02.2006; vor persönlicher Abholung
ist telefonische Rücksprache notwen-
dig; Digital einsehbar und abrufbar: ja,
unter www.ausschreibungs-abc.de

j) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: Los 3/0006/06: 25,38 EUR für
die Papierform. Bei Vorliegen einer
GAEB-Datei wird diese ohne Zusatz-
kosten automatisch mitgeliefert. Zah-
lungsweise: als Faxanforderung mit Ein-
zahlungsbeleg (Fax: 0351/4203-277),
ausgestellt auf die SDV AG, Verwen-
dungszweck: 3/0006/06, Postbank
Leipzig, Konto-Nr.: 0156600907, BLZ:
86010090 ODER gegen Verrechnungs-
scheck, ebenfalls ausgestellt auf die
SDV AG (BEACHTE: für Bewerber aus
dem Ausland jeweils zzgl. Auslands-
porto). Die Vergabeunterlagen in elek-
tronischer Form können nach vorheri-
ger Freischaltung und dem Vorliegen
einer Lastschrifteinzugsermächtigung
unter der Internetadresse www.aus-
schreibungs-abc.de bezogen werden.
Auskünfte dazu unter der Rufnummer
(0351) 4203-210. Der Preis für die Ver-
gabeunterlagen in elektronischer Form
beträgt 17,40 EUR. Der Betrag für die
Vergabeunterlagen wird nicht erstattet.

k)k)k)k)k) Einreichungsfrist: 27.02.2006, 9.30Einreichungsfrist: 27.02.2006, 9.30Einreichungsfrist: 27.02.2006, 9.30Einreichungsfrist: 27.02.2006, 9.30Einreichungsfrist: 27.02.2006, 9.30
UhrUhrUhrUhrUhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Zentrales Vergabebüro, Tech-
nisches Rathaus, SG Bauvergaben,
Briefkasten im Kellergeschoss (bei per-
sönlicher Abgabe), Hamburger Str. 19,
01067 Dresden, Tel.-Nr.: (0351) 488-
3798, Fax: 488-3773

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigten
o) Ort der Eröffnung der Angebote: Tech-

nisches Rathaus, Hamburger Str. 19,
01067 Dresden, Kellergeschoss, Raum
046; Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote Los 3/0006/06:
27.02.2006, 9.30 Uhr

p) Mängelanspruchbürgschaft in Höhe von
3,0 v. H. der Abrechnungssumme

q) Zahlungsbedingungen gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit Angaben zu machen ge-
mäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchst. a bis f
VOB/A. Die Forderung entfällt, wenn
der Bieter - eine Bescheinigung der
Eintragung in das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis (ULV) der Auf-
tragsberatungsstelle Sachsen e.V.
(ABSt Sachsen) vorlegen kann. Einzel-

nachweise sind nach Anforderung ein-
zureichen.

t)t)t)t)t) 24.03.200624.03.200624.03.200624.03.200624.03.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34 Gewerberecht, Preisprüfung VOB,
VOL, Stauffenbergallee 2, 01099 Dres-
den, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.-Nr.:
(0351) 825-3412/13, Fax: 825-9999, E-
Mail: post@rpdd.sachsen.de; Auskünf-
te erteilt: Hochbauamt Dresden, Herr
Polak, Tel.: (0351) 488-3309; AB Wölk,
Frau Wölk, Tel.: (0351) 2640353

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Finanzen und Liegenschaften,
Hochbauamt, 01067 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001, Tel.: (0351)
4883309, Fax: 4883805, E-Mail :
hochbauamt@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Umbau zum Umweltzentrum Prohlis,Umbau zum Umweltzentrum Prohlis,Umbau zum Umweltzentrum Prohlis,Umbau zum Umweltzentrum Prohlis,Umbau zum Umweltzentrum Prohlis,
VVVVVergabe Nrergabe Nrergabe Nrergabe Nrergabe Nr. :. :. :. :. : 0029/06, 0029/06, 0029/06, 0029/06, 0029/06, Los 9, Los 9, Los 9, Los 9, Los 9, 12 12 12 12 12

d)d)d)d)d) Dresden, Umweltzentrum Prohlis,Dresden, Umweltzentrum Prohlis,Dresden, Umweltzentrum Prohlis,Dresden, Umweltzentrum Prohlis,Dresden, Umweltzentrum Prohlis,
Dohnaer StrDohnaer StrDohnaer StrDohnaer StrDohnaer Str..... 121, 121, 121, 121, 121, 01239 Dresden 01239 Dresden 01239 Dresden 01239 Dresden 01239 Dresden

e)e)e)e)e) Fachlos 9: Fliesenarbeiten Fachlos 9: Fliesenarbeiten Fachlos 9: Fliesenarbeiten Fachlos 9: Fliesenarbeiten Fachlos 9: Fliesenarbeiten - vorbe-
reitende Arbeiten; 60 m² Wandfliesen;
150 m² Bodenfliesen; 120 lfd. m
Sockelfliesen;
Fachlos 12: Malerarbeiten - vorbe-Fachlos 12: Malerarbeiten - vorbe-Fachlos 12: Malerarbeiten - vorbe-Fachlos 12: Malerarbeiten - vorbe-Fachlos 12: Malerarbeiten - vorbe-

Ausschreibungen von Bauleistungen (VOB)

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stel-
le: Landeshauptstadt Dresden, Ge-
schäftsbereich Finanzen und Liegen-
schaften, Zentrales Vergabebüro, SG
VOL-Vergaben, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4883692, Fax:
4883693, E-Mail :  vergabebuero-
vol@dresden.de;
Den Zuschlag erteilende Stelle: Lan-
deshauptstadt Dresden, Schulver-
waltungsamt, Fiedlerstraße 30, 01307
Dresden, PF: 120020, PLZ: 01001, Tel.:
(0351) 4889225, Fax: 4889213, E-Mail:
PGoll@dresden.de;
Stelle, bei der die Angebote einzurei-
chen sind: Landeshauptstadt Dresden,
Geschäftsbereich Finanzen und Liegen-
schaften, Zentrales Vergabebüro, SG
VOL-Vergaben, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4883692, Fax:
4883693, E-Mail :  vergabebuero-
vol@dresden.de;
Nachprüfstelle: Regierungspräsidium
Dresden, Ref. 33/34 - Gewerberecht,
Preisprüfung, VOL, VOB, Stauffen-
bergallee 2, 01099 Dresden, Tel.: (0351)
8253412/13

b)b)b)b)b) Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Ausführungsort: LandeshauptstadtAusführungsort: LandeshauptstadtAusführungsort: LandeshauptstadtAusführungsort: LandeshauptstadtAusführungsort: Landeshauptstadt
Dresden, 01307 Dresden; Stadtge-Dresden, 01307 Dresden; Stadtge-Dresden, 01307 Dresden; Stadtge-Dresden, 01307 Dresden; Stadtge-Dresden, 01307 Dresden; Stadtge-
biet Dresden-Nickern, Dresden-Luga;biet Dresden-Nickern, Dresden-Luga;biet Dresden-Nickern, Dresden-Luga;biet Dresden-Nickern, Dresden-Luga;biet Dresden-Nickern, Dresden-Luga;

Art und Umfang der Leistung: Verga-Art und Umfang der Leistung: Verga-Art und Umfang der Leistung: Verga-Art und Umfang der Leistung: Verga-Art und Umfang der Leistung: Verga-
be-Nrbe-Nrbe-Nrbe-Nrbe-Nr. :. :. :. :. : 02.2/004/06; Beförderung 02.2/004/06; Beförderung 02.2/004/06; Beförderung 02.2/004/06; Beförderung 02.2/004/06; Beförderung
von ca. 140 Schülern der Landes-von ca. 140 Schülern der Landes-von ca. 140 Schülern der Landes-von ca. 140 Schülern der Landes-von ca. 140 Schülern der Landes-
hauptstadt Dresden von Dresden-Nick-hauptstadt Dresden von Dresden-Nick-hauptstadt Dresden von Dresden-Nick-hauptstadt Dresden von Dresden-Nick-hauptstadt Dresden von Dresden-Nick-
ern zur 90. Grundschule in Dresden-ern zur 90. Grundschule in Dresden-ern zur 90. Grundschule in Dresden-ern zur 90. Grundschule in Dresden-ern zur 90. Grundschule in Dresden-
Luga;Luga;Luga;Luga;Luga;
Vertragsverlängerung bis spätestens
31.07.2010 möglich. Zuschlagskriterien:
Preis

d) Aufteilung in mehrere Lose: nein; Ver-
gabe der Lose an verschiedene Bieter:
nein

e)e)e)e)e) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-
t r ag :  / 02 .2 /004 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 02 .2 /004 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 02 .2 /004 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 02 .2 /004 /06 :  Beg inn :t r ag :  / 02 .2 /004 /06 :  Beg inn :
01.08.2006, Ende: 31.07.200701.08.2006, Ende: 31.07.200701.08.2006, Ende: 31.07.200701.08.2006, Ende: 31.07.200701.08.2006, Ende: 31.07.2007

f) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
Dresden, PF: 120965, PLZ: 01010, Tel.:
(0351) 2044370, Fax: 2044366, E-Mail:
info@saxoprint.de; Anforderung der
Verdingungsunterlagen bis: 14.02.2006

g) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Finanzen und Liegenschaften,
Zentrales Vergabebüro, SG VOL-Verga-
ben, Hamburger Straße 19, 01067 Dres-
den, PF: 120020, PLZ: 01001, Tel.:
(0351) 4883692, Fax: 4883693, E-Mail:
vergabebuero-vol@dresden.de; digital
einsehbar: nein

h) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: /02.2/004/06: 4,03 EUR;
Zahlungsweise: Verrechnungsscheck;
Zahlungseinheit: Bankeinzug; Mit der
schriftlichen Abforderung wird der Fir-

ma Saxoprint GmbH eine einmalige
Bankeinzugsermächtigung in Höhe des
Kostenbeitrages gewährt.
Die Verdingungsunterlagen werden nur
versandt, wenn folgende Angaben voll-
ständig vorliegen: Kontoinhaber; Kon-
to; Bankleitzahl; Ort, Datum und Un-
terschrift des Zahlungspflichtigen. Liegt
der Zahlungsnachweis bis spätestens 2
Werktage nach Ablauf der Anforde-
rungsfrist (s. Punkt f) nicht der Saxo-
print GmbH vor, erfolgt ebenfalls keine
Berücksichtigung bei der Versendung
der Ausschreibungsunterlagen. Eine
Erstattung der Kosten erfolgt nicht. Lief-
erform: Papier

i )i )i )i )i ) 06.03.2006, 14.00 Uhr06.03.2006, 14.00 Uhr06.03.2006, 14.00 Uhr06.03.2006, 14.00 Uhr06.03.2006, 14.00 Uhr
k) entfällt
l) siehe Verdingungsunterlagen
m) Eigenerklärung, aus der hervorgeht,

dass der Unternehmer seine gesetzli-
chen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Abgaben sowie Sozial-
beiträgen gemäß gemeinsamer Be-
kanntmachung der Sächsischen
Staatsministerien für Wirtschaft und
Arbeit sowie Finanzen vom 24.06.2003
bzw. für ausländische Unternehmen
eine Bescheinigung der zuständigen
Stelle des Ursprungs- oder Herkunfts-
landes des Unternehmens, aus der her-
vorgeht, dass das Unternehmen die
Zahlung von Steuern und Abgaben so-
wie Sozialbeiträgen nach den Rechts-

vorschriften des Landes erfüllt hat;
Nachweis über die Eintragung in das
Berufs- oder Handelsregister; Nachweis
einer entsprechenden Betriebs- bzw.
Berufshaftpflichtversicherungsdeckung;
Nachweis der Berufsgenossenschaft;
Angaben über den Umsatz des Unter-
nehmens in den letzten drei abgeschlos-
senen Geschäftsjahren bzw. solange die
Firma besteht, soweit er Leistungen
betrifft, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils bei gemeinsam mit
anderen Unternehmern ausgeführten
Aufträgen;
Referenzen, Angaben über die Ausfüh-
rung von Leistungen in den letzten drei
abgeschlossenen Geschäftsjahren bzw.
solange die Firma besteht, die mit der
zu vergebenden Leistung vergleichbar
sind (Auftraggeber, Ansprechpartner);
Bescheinigung über die berufliche Be-
fähigung, insbesondere der für die Leis-
tungen verantwortlichen Personen;
Für entsprechende Einzelnachweise
kann durch den Bieter/Teilnehmer auch
eine gültige Bescheinigung des ULV der
Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.
(Abst Sachsen) übergeben werden.

n)n)n)n)n) 21.04.200621.04.200621.04.200621.04.200621.04.2006
o) Der Bewerber unterliegt mit der Abga-

be seines Angebots auch den Bestim-
mungen über nicht berücksichtigte
Angebote (§ 27).

Ausschreibungen von Leistungen (VOL)
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reitende Arbeiten; 600 m² Beschich-
tung mit Dispersion; 100 m² Beschich-
tung mit Kalkfarben

f) Auftei lung in mehrere Lose: ja;
Einreichung der Angebote möglich für:
ein Los; Vergabe der Lose an verschie-
dene Bieter: ja

g) Entscheidung über Planungsleistungen:
nein

h)h)h)h)h) Ausführungsfristen bei losweise Ver-Ausführungsfristen bei losweise Ver-Ausführungsfristen bei losweise Ver-Ausführungsfristen bei losweise Ver-Ausführungsfristen bei losweise Ver-
gabe :  9 /0029  /  06 :  Beg inn :gabe :  9 /0029  /  06 :  Beg inn :gabe :  9 /0029  /  06 :  Beg inn :gabe :  9 /0029  /  06 :  Beg inn :gabe :  9 /0029  /  06 :  Beg inn :
13.03.2006, Ende: 21.04.2006; 12/13.03.2006, Ende: 21.04.2006; 12/13.03.2006, Ende: 21.04.2006; 12/13.03.2006, Ende: 21.04.2006; 12/13.03.2006, Ende: 21.04.2006; 12/
0029 /  06: Beginn: 03.04.2006,0029 /  06: Beginn: 03.04.2006,0029 /  06: Beginn: 03.04.2006,0029 /  06: Beginn: 03.04.2006,0029 /  06: Beginn: 03.04.2006,
Ende: 19.05.2006Ende: 19.05.2006Ende: 19.05.2006Ende: 19.05.2006Ende: 19.05.2006

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
01010 Dresden, PF: 120965, Tel.: (0351)
2044370, Fax: 2044366, E-Mail :
bjaenicke@saxoprint.de; Anforderung
der Verdingungsunter lagen bis:
13.02.2006; digital einsehbar: nein

j) Vervielfältigungskosten je Los: 9/0029
/ 06: 4,20 EUR; 12/0029 / 06: 4,16
EUR; Zahlungsweise: Verrechnungs-
scheck; Zahlungseinzelheiten: Zah-
lungseinzelheiten: Bankeinzug; Mit der
schriftlichen Abforderung wird der Fir-
ma Saxoprint eine einmalige Bankein-
zugsermächtigung in Höhe des Kosten-
beitrages gewährt. Die Verdingungs-
unterlagen werden nur versandt, wenn
folgende Angaben vollständig vorliegen:
Kontoinhaber, Konto, BLZ, Kredit-
institut, Ort, Datum und Unterschrift des
Zahlungspflichtigen o. Scheck. Liegt
der Zahlungsnachweis bis spätestens 2
Werktage nach Ablauf der Anfor-
derungsfrist (siehe Punkt i) nicht der
Saxoprint GmbH vor, erfolgt keine Be-
rücksichtigung bei der Versendung der
Verdingungsunterlagen. Erstattung:
nein; Lieferform: Papier, LV auf Disket-
te; Internet: www.ausschreibungen-in-
sachsen.de; Zahlungsempfänger:
Saxoprint GmbH

k)k)k)k)k) Einreichungsfrist: 28.02.2006; Zu-Einreichungsfrist: 28.02.2006; Zu-Einreichungsfrist: 28.02.2006; Zu-Einreichungsfrist: 28.02.2006; Zu-Einreichungsfrist: 28.02.2006; Zu-
sätzliche sätzliche sätzliche sätzliche sätzliche Angaben:Angaben:Angaben:Angaben:Angaben: Los 9: Los 9: Los 9: Los 9: Los 9: 13.00 Uhr 13.00 Uhr 13.00 Uhr 13.00 Uhr 13.00 Uhr,,,,,
Los 12: 13.30 UhrLos 12: 13.30 UhrLos 12: 13.30 UhrLos 12: 13.30 UhrLos 12: 13.30 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Zentrales Vergabebüro, Tech-
nisches Rathaus, SG Bauvergaben,
Briefkasten im Kellergeschoss (bei per-
sönlicher Abgabe), Hamburger Str. 19,
01067 Dresden, Tel.: (0351) 4883771,
Fax: 4883773

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o) Ort der Eröffnung der Angebote: Tech-

nisches Rathaus, Hamburger Str. 19,
01067 Dresden, Kellergeschoss, Raum
046; Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Los 9/0029 / 06:
28.02.2006, 13.00 Uhr; Los 12/0029 /
06: 28.02.2006, 13.30 Uhr

p) Mängelanspruchbürgschaft in Höhe von
3 v. H. der Abrechnungssumme

q) Zahlungsbedingungen gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit Angaben zu machen ge-
mäß § 8 Nr. 3 Abs. 1, Buchstaben a-f

VOB/A. Die Forderung entfällt, wenn
der Bieter eine Bescheinigung der Ein-
tragung in das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis (ULV) der Auf-
tragsberatungsstelle Sachsen e.V.
(ABSt) vorlegen kann. Einzelnachweise
sind nach Anforderung einzureichen.
Gleichwertigkeitsnachweise für den Fall
von angebotenen Fabrikaten

t)t)t)t)t) 10.03.200610.03.200610.03.200610.03.200610.03.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34 Gewerberecht, Preisprüfung VOB,
VOL, Stauffenbergallee 2, 01099 Dres-
den, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.:
(0351) 8253412/13, Fax: 8259999, E-
Mail: post@rpdd.sachsen.de; Auskünf-
te erteilt: Hochbauamt Dresden, Herr
Polak, Tel.: (0351) 4883309; AB Horn-
Läßig, Tel.: (0351) 4033587

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Stadtentwicklung, Straßen-
und Tiefbauamt, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4881723/24, Fax:
4884374, E-Mail: rdudek@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Verkehrszug Waldschlößchenbrücke,Verkehrszug Waldschlößchenbrücke,Verkehrszug Waldschlößchenbrücke,Verkehrszug Waldschlößchenbrücke,Verkehrszug Waldschlößchenbrücke,
Pa 4, Los 2: Ausrüstung ÖffentlichePa 4, Los 2: Ausrüstung ÖffentlichePa 4, Los 2: Ausrüstung ÖffentlichePa 4, Los 2: Ausrüstung ÖffentlichePa 4, Los 2: Ausrüstung Öffentliche
BeleuchtungBeleuchtungBeleuchtungBeleuchtungBeleuchtung

d)d)d)d)d) VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr.:.:.:.:.: 5013/06, 5013/06, 5013/06, 5013/06, 5013/06, 01099 Dres-
den

e)e)e)e)e) 49 St. Straßenleuchten liefern und er-
richten; 27 St. Stahlrohrlichtmaste lie-
fern und errichten; 21 St. Stahlrohr-
ausleger liefern und errichten; 27 St.
Korrosionschutzanstrich für Stahlrohr-
lichtmasten herstellen; 22 St. Korro-
sionschutzanstrich für Stahlrohrausleger
herstellen; 3100 m Kabel und Leitun-
gen liefern und verlegen; 2350 m Kabel-
hauben liefern und verlegen; 49 St.
Kabelmuffen liefern und errichten; 1
pau Demontage ÖB-Altanlage; 3 pau
provisorische Beleuchtungsanlage lie-
fern, errichten, zurückbauen; 2680 m
Einmessunterlagen erstellen; 2 St.
Straßenbeleuchtungsverteilersäulen lie-
fern und errichten; 1 St. Fassadenaus-
besserung nach Rückbau ÖB-Ausrüs-
tung

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungsleistungen:

nein
h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-

trag: /5013/06:trag: /5013/06:trag: /5013/06:trag: /5013/06:trag: /5013/06:
Beginn: 14.06.2006,Beginn: 14.06.2006,Beginn: 14.06.2006,Beginn: 14.06.2006,Beginn: 14.06.2006,
Ende: 03.03.2007Ende: 03.03.2007Ende: 03.03.2007Ende: 03.03.2007Ende: 03.03.2007

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
01010 Dresden, PF: 120965, Tel.: (0351)

2044370, Fax: 2044366, E-Mail :
bjaenicke@saxoprint.de; Anforderung
der Verdingungsunter lagen bis:
10.02.2006; digital einsehbar: nein

j) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: /5013/06: 8,07 EUR; Zahlungs-
weise: Verrechnungsscheck; Zahlungs-
einzelheiten: oder Zahlungsweise:
Bankeinzug; Mit der schriftlichen Ab-
forderung wird der Firma Saxoprint
GmbH eine einmalige Bankeinzugs-
ermächtigung in Höhe des Kosten-
beitrages gewährt. Die Vergabeunter-
lagen werden nur versandt, wenn fol-
gende Angaben vollständig vorliegen:
Kontoinhaber; Kontonummer; Bankleit-
zahl; Ort, Datum und Unterschrift des
Zahlungspflichtigen oder Verrechnungs-
scheck. Liegt der Zahlungsnachweis bis
spätestens 2 Werktage nach Ablauf der
Anforderungsfrist (siehe i) nicht der
Saxoprint GmbH vor, erfolgt keine Be-
rücksichtigung bei der Versendung der
Vergabeunterlagen. Eine Erstattung der
Kosten erfolgt nicht. Lieferform: Pa-
pier, LV auf Diskette;  Zahlungs-
empfänger: Saxoprint GmbH

k)k)k)k)k) E i n re i chungs f r i s t :  02 .03 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  02 .03 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  02 .03 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  02 .03 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  02 .03 .2006 ,
10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen
und Liegenschaften, Zentrales Verga-
bebüro, Sachgebiet Bauvergaben, bei
persönlicher Abgabe (Briefkasten im
Kellergeschoss), Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ: 01001

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o) Ort der Eröffnung der Angebote: Tech-

nisches Rathaus, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, Kellergeschoss Raum
046; Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe Los
/5013/06: 02.03.2006, 10.30 Uhr

q) Zahlungsbedingungen gemäß Ver-
dingungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Nach § 8 Nr. 3 Abs.1 VOB/A ist zum
Nachweis der Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit die Be-
scheinigung der Eintragung in das Un-
ternehmer-Lieferantenverzeichnis (ULV)
vorzulegen bzw. sind Einzelnachweise
im Zentralen Vergabebüro der Landes-
hauptstadt Dresden nach Anforderung
einzureichen.

t)t)t)t)t) 28.04.200628.04.200628.04.200628.04.200628.04.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Gewerberecht, Preisprüfung,
VOB, VOL, Stauffenbergallee 2, 01099

Dresden, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.:
(0351) 8253412/13, Fax: 8259999, E-
Mail: post@rpdd.sachsen.de; Auskünf-
te erteilt: Straßen- und Tiefbauamt,
Herr Kramer, Tel.: (0351) 4889835

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Stadtentwicklung, Straßen-
und Tiefbauamt, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4881723/24, Fax:
4884374, E-Mail: bschnelle@dres-
den.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Dresdner Straße von 150,00 m ober-Dresdner Straße von 150,00 m ober-Dresdner Straße von 150,00 m ober-Dresdner Straße von 150,00 m ober-Dresdner Straße von 150,00 m ober-
halb der Pillnitzer Landstraße bis Vanhalb der Pillnitzer Landstraße bis Vanhalb der Pillnitzer Landstraße bis Vanhalb der Pillnitzer Landstraße bis Vanhalb der Pillnitzer Landstraße bis Van
Gogh-StraßeGogh-StraßeGogh-StraßeGogh-StraßeGogh-Straße

d)d)d)d)d) VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr. :. :. :. :. : 5041/06, 5041/06, 5041/06, 5041/06, 5041/06, 01326 Dres- 01326 Dres- 01326 Dres- 01326 Dres- 01326 Dres-
dendendendenden

e)e)e)e)e) 3650 m² Asphaltdecke fräsen, 300 m²
Asphaltdecke aufbrechen, 55 m² Auf-
bruch von Naturpflaster, 118 m Natur-
steinbord aufnehmen, 1 075 Bodenab-
trag, 16 St. Obstbäume fällen, 5 St.
Straßenabläufe setzen, 950 m³ Frost-
schutzschicht 0/32, 1495 m² Asphalt-
tragschicht 0/22 CS, D = 10 cm, 620
m² Asphalttragschicht 0/22 CS, D = 22
cm, 4375 m² Asphaltbeton 0/11, 50 m²
Natursteinpflaster, 210 m² Betonstein-
pflaster, 125 m Natursteinbord, 135 m
Pflastermuldenrinnen

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungsleistungen:

nein
h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-

trag: /5041/06:trag: /5041/06:trag: /5041/06:trag: /5041/06:trag: /5041/06:
Beginn: 03.04.2006,Beginn: 03.04.2006,Beginn: 03.04.2006,Beginn: 03.04.2006,Beginn: 03.04.2006,
Ende: 12.05.2006Ende: 12.05.2006Ende: 12.05.2006Ende: 12.05.2006Ende: 12.05.2006

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
Dresden, PF: 120965, PLZ: 01010, Tel.:
(0351) 2044370, Fax: 2044366, E-Mail:
info@saxoprint.de; Anforderung der
Verdingungsunter lagen: bis:
10.02.2006; digital einsehbar: nein

j) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: /5041/06: 14,84 EUR; Zah-
lungsweise: Verrechnungsscheck; Zah-
lungseinzelheiten: oder Zahlungsweise:
Bankeinzug; Mit der schriftlichen Ab-
forderung wird der Firma Saxoprint
GmbH eine einmalige Bankeinzugs-
ermächtigung in Höhe des Kosten-
beitrages gewährt. Die Vergabeunter-
lagen werden nur versandt, wenn fol-
gende Angaben vollständig vorliegen:
Kontoinhaber; Kontonummer; Bankleit-
zahl; Ort, Datum und Unterschrift des
Zahlungspflichtigen oder Verrechnungs-
scheck. Liegt der Zahlungsnachweis bis
spätestens 2 Werktage nach Ablauf der
Anforderungsfrist (siehe i) nicht der
Saxoprint GmbH vor, erfolgt keine Be-
rücksichtigung bei der Versendung der
Vergabeunterlagen. Eine Erstattung der
Kosten erfolgt nicht. Lieferform: Pa-
pier, LV auf Diskette;  Zahlungs-
empfänger: Saxoprint GmbH

k)k)k)k)k) E i n re i chungs f r i s t :  21 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  21 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  21 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  21 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  21 .02 .2006 ,
10.00 Uhr10.00 Uhr10.00 Uhr10.00 Uhr10.00 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen

Anzeige
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und Liegenschaften, Zentrales Verga-
bebüro, SG Bauvergaben, bei persönli-
cher Abgabe (Briefkasten im Keller-
geschoss), Hamburger Straße 19, 01067
Dresden, PF: 120020, PLZ: 01001

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigte
o) Ort der Eröffnung der Angebote: Tech-

nisches Rathaus, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, Kellergeschoss Raum
046; Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Bei Gesamtvergabe Los
/5041/06: 21.02.2006, 10.00 Uhr

p) entfällt
q) Zahlungsbedingungen gem. Verdin-

gungsunterlagen
r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-

vollmächtigtem Vertreter
s) Nach § 8 Nr. 3 (1) VOB/A ist zum Nach-

weis der Fachkunde, Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit die Bescheini-
gung der Eintragung in das Unterneh-
mer-Lieferantenverzeichnis (ULV)
vorzulegen bzw. sind Einzelnachweise
im Zentralen Vergabebüro der Landes-
hauptstadt Dresden nach Anforderung
einzureichen.

t)t)t)t)t) 17.03.200617.03.200617.03.200617.03.200617.03.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Gewerberecht, Preisprüfung,
VOB, VOL, Stauffenbergallee 2, 01099
Dresden, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.:
(0351) 8253412/13, Fax: 8259999, E-
Mail: post@rpdd.sachsen.de; Auskünf-
te erteilt: Straßen- und Tiefbauamt,
Frau Kramer, Tel.: (0351) 4881728

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Stadtentwicklung, Straßen- und
Tiefbauamt, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ: 01001,
Tel.-Nr.: (0351) 488-1723/24, Fax: 488-
4374, E-Mail: rdudek@dresden.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Stützmauer Wiener Platz Dresden VEStützmauer Wiener Platz Dresden VEStützmauer Wiener Platz Dresden VEStützmauer Wiener Platz Dresden VEStützmauer Wiener Platz Dresden VE
421-006421-006421-006421-006421-006

d)d)d)d)d) VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr. :. :. :. :. : 5063/06, 5063/06, 5063/06, 5063/06, 5063/06, 01069 Dres- 01069 Dres- 01069 Dres- 01069 Dres- 01069 Dres-
dendendendenden

e)e)e)e)e) 18 m³ Stahlbetonstützmauer, 1,8 t Bau-
stahl aller Größen, 28 m Entwäs-
serungsleitungen DN 150/200, 4 St.
Straßeneinläufe, 32 m verzinktes Stahl-
geländer, 50 m³ Erdarbeiten, 30 m²
Granitpflaster

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungsleistungen:

nein
h) Ausführungsfrist für den Gesamtauftrag

5063/06: Beginn: 27.03.2006, Ende:
28.04.2006

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
01010 Dresden, PF: 120965, Tel.-Nr.:
(0351) 2044370, Fax: 2044366, E-Mail:
info@saxoprint.de; Anforderung der
Verdingungsunterlagen bis: 10.02.2006;
digital einsehbar: nein

j) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme 5063/06: 8,58 EUR; Zahlungs-
weise: Verrechnungsscheck oder Bank-
einzug. Mit der schrift l ichen Ab-
forderung wird der Firma Saxoprint

GmbH eine einmalige Bankeinzugs-
ermächtigung in Höhe des Kosten-
beitrages gewährt. Die Vergabeunter-
lagen werden nur versandt, wenn fol-
gende Angaben vollständig vorliegen:
Kontoinhaber, Kontonummer, Bankleit-
zahl, Ort, Datum und Unterschrift des
Zahlungspflichtigen oder Verrechnungs-
scheck. Liegt der Zahlungsnachweis bis
spätestens 2 Werktage nach Ablauf der
Anforderungsfrist (siehe i) nicht der
Saxoprint GmbH vor, erfolgt keine Be-
rücksichtigung bei der Versendung der
Vergabeunterlagen. Eine Erstattung der
Kosten erfolgt nicht. Lieferform: Pa-
pier, LV auf Diskette;  Zahlungs-
empfänger: Saxoprint GmbH

k)k )k )k )k ) E i n re i chungs f r i s t :  21 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  21 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  21 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  21 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  21 .02 .2006 ,
9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen
und Liegenschaften, Zentrales Verga-
bebüro, SG Bauvergaben, bei persönli-
cher Abgabe: Technisches Rathaus
(Briefkasten im Kellergeschoss), Ham-
burger Straße 19, 01067 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001,

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigten
o) Ort der Eröffnung der Angebote: Tech-

nisches Rathaus, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, Kellergeschoss Raum
046; Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote 5063/06: 21.02.2006,
9.30 Uhr

q) Zahlungsbedingungen gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 VOB/A ist zum
Nachweis der Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit die Be-
scheinigung der Eintragung in das Un-
ternehmer-Lieferantenverzeichnis (ULV)
vorzulegen bzw. sind Einzelnachweise
im Zentralen Vergabebüro der Landes-
hauptstadt Dresden nach Anforderung
einzureichen.

t)t)t)t)t) 10.03.200610.03.200610.03.200610.03.200610.03.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Gewerberecht, Preisprüfung,
VOB, VOL, Stauffenbergallee 2, 01099
Dresden, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.-
Nr.: (0351) 825-3412/13, Fax: 825-9999,
E-Mail: post@rpdd.sachsen.de; Aus-
künfte erteilt: Straßen- und Tiefbauamt,
Frau Walter, Tel.: (0351) 488-4325

a) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Stadtentwicklung, Straßen- und
Tiefbauamt, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ: 01001,
Tel.-Nr.: (0351) 488-1723/24, Fax: 488-
4374, E-Mail: rdudek@dres-den.de

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Radweganbindung zw. B 6 - HöheRadweganbindung zw. B 6 - HöheRadweganbindung zw. B 6 - HöheRadweganbindung zw. B 6 - HöheRadweganbindung zw. B 6 - Höhe
Stauseebad - und Elbradweg zw.Stauseebad - und Elbradweg zw.Stauseebad - und Elbradweg zw.Stauseebad - und Elbradweg zw.Stauseebad - und Elbradweg zw.
Niedergohlis und NiederwarthaNiedergohlis und NiederwarthaNiedergohlis und NiederwarthaNiedergohlis und NiederwarthaNiedergohlis und Niederwartha

d)d)d)d)d) VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr. :. :. :. :. : 5069/06, 5069/06, 5069/06, 5069/06, 5069/06, 01462 Dres- 01462 Dres- 01462 Dres- 01462 Dres- 01462 Dres-
dendendendenden

e)e)e)e)e) 520 m² Betondecke aufbrechen und

beseitigen, 125 m³ Ungebundene Trag-
schichten ausbauen, 1.150 m³ Boden-
aushub, 590 m³ Untergrundverbes-
serung, 2.250 m² Geotextil verlegen,
850 m³ Frostschutzschicht herstellen,
2.000 m² Asphalttragschicht herstellen,
2.000 m² Asphaltdecke herstellen, 650
m² Schotterrasen herstellen, Herstel-
lung einer Vertikal-Drehschranke (hand-
betätigt), Landschaftsarbeiten

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungsleistungen:

nein
h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-

trag 5069/06: Beginn: 18.04.2006,trag 5069/06: Beginn: 18.04.2006,trag 5069/06: Beginn: 18.04.2006,trag 5069/06: Beginn: 18.04.2006,trag 5069/06: Beginn: 18.04.2006,
Ende: 12.05.2006Ende: 12.05.2006Ende: 12.05.2006Ende: 12.05.2006Ende: 12.05.2006

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
Dresden, PF: 120965, PLZ: 01010, Tel.-
Nr.: (0351) 2044370, Fax: 2044366, E-
Mail: bjaenicke@saxoprint.de; Anfor-
derung der Verdingungsunterlagen bis:
10.02.2006; digital einsehbar: nein

j) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 5069/06: 12,40 EUR; Zahlungs-
weise: Verrechnungsscheck oder Bank-
einzug. Mit der schrift l ichen Ab-
forderung wird der Firma Saxoprint
GmbH eine einmalige Bankeinzugs-
ermächtigung in Höhe des Kosten-
beitrages gewährt. Die Vergabeunter-
lagen werden nur versandt, wenn fol-
gende Angaben vollständig vorliegen:
Kontoinhaber, Kontonummer, Bankleit-
zahl, Ort, Datum und Unterschrift des
Zahlungspflichtigen oder Verrechnungs-
scheck. Liegt der Zahlungsnachweis bis
spätestens 2 Werktage nach Ablauf der
Anforderungsfrist (siehe i) nicht der
Saxoprint GmbH vor, erfolgt keine Be-
rücksichtigung bei der Versendung der
Vergabeunterlagen. Eine Erstattung der
Kosten erfolgt nicht. Lieferform: Pa-
pier, LV auf Diskette;  Zahlungs-
empfänger: Saxoprint GmbH

k)k)k)k)k) E i n re i chungs f r i s t :  23 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  23 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  23 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  23 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  23 .02 .2006 ,
10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen
und Liegenschaften, Zentrales Verga-
bebüro, SG Bauvergaben bei persönli-
cher Abgabe: Technisches Rathaus
(Briefkasten im Kellergeschoss), Ham-
burger Straße 19, 01067 Dresden, PF:
120020, PLZ: 01001

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigten
o) Ort der Eröffnung der Angebote: Tech-

nisches Rathaus, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, Kellergeschoss Raum
046; Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote: Los /5069/06:
23.02.2006, 10.30 Uhr

q) Zahlungsbedingungen gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 VOB/A ist zum
Nachweis der Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit die Be-
scheinigung der Eintragung in das Un-
ternehmer-Lieferantenverzeichnis (ULV)
vorzulegen bzw. sind Einzelnachweise
im Zentralen Vergabebüro der Landes-

hauptstadt Dresden nach Anforderung
einzureichen.

t)t)t)t)t) 20.03.200620.03.200620.03.200620.03.200620.03.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Gewerberecht, Preisprüfung,
VOB, VOL, Stauffenbergallee 2, 01099
Dresden, PF: 100653, PLZ: 01076, Tel.-
Nr.: (0351) 825-3412/13, Fax: 825-9999,
E-Mail: post@rpdd.sachsen.de; Aus-
künfte erteilt: Straßen- und Tiefbauamt,
Herr Jarosch, Tel.: (0351) 488-9704

a) Landeshauptstadt Dresden Geschäfts-
bereich Wirtschaft, Amt für Stadtgrün
und Abfallwirtschaft, 01001 Dresden,
Tel.-Nr.: (0351) 488-7157, Fax: 488-
7103

b)b)b)b)b) Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-Bauauftrag - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c)c)c)c)c) Straßenbaumpflanzung,Straßenbaumpflanzung,Straßenbaumpflanzung,Straßenbaumpflanzung,Straßenbaumpflanzung,     VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr.....
8025/068025/068025/068025/068025/06

d)d)d)d)d) Dresden-P ieschen ,  Wa lds t raße ,Dresden-P ieschen ,  Wa lds t raße ,Dresden-P ieschen ,  Wa lds t raße ,Dresden-P ieschen ,  Wa lds t raße ,Dresden-P ieschen ,  Wa lds t raße ,
01129 Dresden01129 Dresden01129 Dresden01129 Dresden01129 Dresden

e)e)e)e)e) Wegebauarbeiten:Wegebauarbeiten:Wegebauarbeiten:Wegebauarbeiten:Wegebauarbeiten: ca. 130 m² unge-
bundene Wegedecke aufbrechen ca.
40 m² Seifenpflaster aufnehmen ca.
80 m² Straßenbord aufnehmen ca. 60
m² ungebundene Wegedecke wieder
herstellen ca. 110 m² Baumscheiben-
einfassung herstellen ca. 30 m² Pflaster-
arbeiten Anschlussarbeiten Seifen-
pflaster wieder herstellen ca. 50 m
Schmalbord einbauen ca. 100 m
Regulierungsarbeiten Straßenbord ca.
300 m² Einbau Medienschutz
Straßenbaumpflanzarbeiten: 32 St.
Neupflanzungen einschließlich Baum-
verankerung, Bewässerungsset, Stamm-
schutz sowie 1 Jahr Fertigstellungs-
pflege

f) Aufteilung in mehrere Lose: nein
g) Entscheidung über Planungsleistungen:

nein
h)h)h)h)h) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-

trag 8025/06: Beginn: 22.03.2006,trag 8025/06: Beginn: 22.03.2006,trag 8025/06: Beginn: 22.03.2006,trag 8025/06: Beginn: 22.03.2006,trag 8025/06: Beginn: 22.03.2006,
Ende: 05.05.2006Ende: 05.05.2006Ende: 05.05.2006Ende: 05.05.2006Ende: 05.05.2006

i) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
01010 Dresden, PF: 120965, Tel.-Nr.:
(0351) 2044370, Fax: 2044366, E-Mail:
bjaenicke@saxoprint.de; Anforderung
der Verdingungsunter lagen bis:
09.02.2006; digital einsehbar: nein

j) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme 8025/06: 7,59 EUR;  Zahlungs-
einzelheiten: Zahlungseinzelheiten:
Bankeinzug. Mit der schriftlichen Ab-
forderung wird der Firma Saxoprint eine
einmalige Bankeinzugsermächtigung in
Höhe des Kostenbeitrages gewährt. Die
Verdingungsunterlagen werden nur ver-
sandt, wenn folgende Angaben voll-
ständig vorliegen: Kontoinhaber, Kon-
to, BLZ, Kreditinstitut, Ort, Datum und
Unterschrift des Zahlungspflichtigen
oder Scheck. Liegt der Zahlungsnach-
weis bis spätestens 2 Werktage nach
Ablauf der Anforderungsfrist (siehe
Punkt i) nicht der Saxoprint GmbH vor,
erfolgt keine Berücksichtigung bei der
Versendung der Verdingungsunterlagen;
Erstattung: nein; Lieferform: Papier, LV
auf Diskette; Internet: www.ausschrei-
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bungen-in-sachsen.de; Zahlungs-
empfänger: Saxoprint GmbH

k)k)k)k)k) E i n re i chungs f r i s t :  28 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  28 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  28 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  28 .02 .2006 ,E in re i chungs f r i s t :  28 .02 .2006 ,
10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr

l) Anschrift, an die die Angebote schrift-
lich zu richten sind: Landeshauptstadt
Dresden, Geschäftsbereich Finanzen
und Liegenschaften, Zentrales Verga-
bebüro, SG Bauvergaben, Briefkasten
im Kellergeschoss (bei persönlicher
Abgabe), Hamburger Straße 19, 01067
Dresden, Tel.-Nr.: (0351) 488-3784,
Fax: 488-3773

m) Deutsch
n) Bieter und deren Bevollmächtigten
o) Ort der Eröffnung der Angebote: Tech-

nisches Rathaus, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, Kellergeschoss Raum
046; Datum und Uhrzeit der Eröffnung
der Angebote 8025/06: 28.02.2006,
10.30 Uhr

q) Zahlungsbedingungen gemäß Verdin-
gungsunterlagen

r) gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter

s) Der Bieter hat zum Nachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit Angaben zu machen ge-
mäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchst. a bis f
VOB/A. Die Forderung entfällt, wenn
der Bieter eine Bescheinigung der Ein-
tragung in das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis (ULV) der Auf-
tragsberatungsstelle Sachsen e. V.
(ABSt Sachsen) vorlegen kann. Einzel-
nachweise sind nach Anforderung ein-
zureichen.

t)t)t)t)t) 15.03.200615.03.200615.03.200615.03.200615.03.2006
u) Änderungsvorschläge oder Nebenan-

gebote: zulässig
v) Regierungspräsidium Dresden, Referat

33/34, Preisprüfung VOB, VOL, Stauf-
fenbergallee 2, 01099 Dresden, PF:
100653, PLZ: 01076, Tel.-Nr.: (0351)
825-3412/13, Fax: 825-9999, E-Mail:
post@rpdd.sachsen.de; Auskünfte er-
teilt: Amt für Stadtgrün und Abfall-
wirtschaft Dresden (Grünflächenamt),
Frau Glade, Tel. : (0351) 488-7157

EU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-VergabebekanntmachungEU-Vergabebekanntmachung
I.1) Offizieller Name und Anschrift des

öffentlichen Auftraggebers: Lan-
deshauptstadt Dresden, Sport-
stätten- und Bäderbetrieb, Herr
Nestler, PF 120020, 01001 Dresden,
BRD, Tel.-Nr.: (+49 351) 488-1661,
Fax: 488-1663, E-Mail: HNest-
ler@dresden.de, URL: www.dres-
den.de/sport

I.2) Nähere Auskünfte sind bei folgen-
der Anschrift erhältlich: Landes-
hauptstadt Dresden, Sportstätten-
und Bäderbetrieb/SSP München,
Herr Nestler/Frau Naruhn, PF
120020, 01001 Dresden, BRD, Tel.-
Nr.: (+49 351) 488-1661/Ulrich-
Krüger-Landschaftsarchitekten
315170, Fax: 488-1663, E-Mail:
HNestler@dresden.de/mail@krue-
ger-landschaftsarchitekten.de

I.3) Vergabeunterlagen (siehe auch
IV.3.2) sind bei folgender Anschrift
erhältlich: SDV AG, Sächsischer
Ausschreibungsdienst, Bereich

Vergabeunterlagen, Tharandter Stra-
ße 23—33, 01159 Dresden, Tel.-Nr.:
(0351) 4203-276, Fax: 4203-277, E-
Mail: verdingung@sdv.de; vor per-
sönlicher Abholung ist telefonische
Rücksprache notwendig; Digital
einsehbar und abrufbar: ja, unter
www.ausschreibungs-abc.de

I.4) Angebote/Teilnahmeanträge sind an
folgende Anschrift zu schicken:
Landeshauptstadt Dresden, Zentra-
les Vergabebüro, Frau Börnert, PF
120020, 01001 Dresden, BRD, Tel.-
Nr.: (+49 351) 488-3784

I.5) Art des öffentlichen Auftraggebers:
Regionale/lokale Ebene

II.1.1) Art des Bauauftrags: Ausführung
II.1.4) Rahmenvertrag: nein
I I .1.5)I I .1.5)I I .1.5)I I .1.5)I I .1.5) Bezeichnung des Auftrages durchBezeichnung des Auftrages durchBezeichnung des Auftrages durchBezeichnung des Auftrages durchBezeichnung des Auftrages durch

den Auftraggeber: Neubau Eis-den Auftraggeber: Neubau Eis-den Auftraggeber: Neubau Eis-den Auftraggeber: Neubau Eis-den Auftraggeber: Neubau Eis-
spor t-  und Ba l lsp ie lha l le  mi tspor t-  und Ba l lsp ie lha l le  mi tspor t-  und Ba l lsp ie lha l le  mi tspor t-  und Ba l lsp ie lha l le  mi tspor t-  und Ba l lsp ie lha l le  mi t
Funktionsgebäude,Funktionsgebäude,Funktionsgebäude,Funktionsgebäude,Funktionsgebäude,     VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr.....
0002/06, Los 5010002/06, Los 5010002/06, Los 5010002/06, Los 5010002/06, Los 501

II .1.6)I I .1.6)I I .1.6)I I .1.6)I I .1.6) Beschreibung/Gegenstand desBeschreibung/Gegenstand desBeschreibung/Gegenstand desBeschreibung/Gegenstand desBeschreibung/Gegenstand des
Auftrags: Los 501Auftrags: Los 501Auftrags: Los 501Auftrags: Los 501Auftrags: Los 501
Landschaftsbauarbeiten; Abbruch-
und Rodungsarbeiten, Erdarbeiten
(ca. 1000 m³ Bodenmodellierung)
Straßen- und Wegebauarbeiten (ca.
4500 m² Asphaltflächen, 1100 m²
Betonplattenflächen, 250 m² Schot-
terflächen)
Entwässerungsarbeiten (130 lfd. m
Kasten- und Muldenrinnen, Sicker-
packungen)
Rasensaat- und Pflanzarbeiten (8500
m² Rasenflächen, 400 m² Pflanz-
flächen, 75 St. Baumpflanzungen,
1000 m² extensive Dachbegrünung)
Einbauten/Ausstattungen (Treppen,
Stützmauern, Mülleinhausung mit
Ranksystem, 40 lfd. m Sitzmauer,
45 St. Mast- und Pollerleuchten, 150
lfd. m Behindertenhandlauf, 100 St.
Fahrradanlehnbügel, diverse Be-
schilderungen)

II.1.7) Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistungserbringung: 01067
Sportpark Ostragehege, Magde-
burger Str. 10, 01067 Dresden;
NUTS-Code: DED 21

II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffent-
liche Aufträge (CPV):
45112710; 45112720

II.1.9) Aufteilung in Lose: nein
II.1.10) Werden Nebenangebote/Alternativ-

vorschläge berücksichtigt: ja
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: siehe

II.1.6
I I .3)I I .3)I I .3)I I .3)I I .3) Auftragsdauer bzw. Fristen für dieAuftragsdauer bzw. Fristen für dieAuftragsdauer bzw. Fristen für dieAuftragsdauer bzw. Fristen für dieAuftragsdauer bzw. Fristen für die

Durchführung des Auftrags: Be-Durchführung des Auftrags: Be-Durchführung des Auftrags: Be-Durchführung des Auftrags: Be-Durchführung des Auftrags: Be-
ginn: 01.08.2006 und/oder Ende:ginn: 01.08.2006 und/oder Ende:ginn: 01.08.2006 und/oder Ende:ginn: 01.08.2006 und/oder Ende:ginn: 01.08.2006 und/oder Ende:
31.05.200731.05.200731.05.200731.05.200731.05.2007

III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicher-
heiten: Vertragserfüllungsbürgschaft
in Höhe von 3 v. H. der Auftrags-
summe und Sicherheit für Mängel-
ansprüche in Höhe von 3 v. H. der
Abrechnungssumme

III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen bzw. Verwei-
sung auf die maßgeblichen Vorschrif-
ten: Zahlungsbedinungen siehe
Verdingungsunterlagen

III.1.3) Rechtsform, die eine Bieterge-

meinschaft von Bauunterneh-
men, Lieferanten und Dienstleist-
ern, an die der Auftrag vergeben
wird, haben muss: gesamt-
schuldnerisch haftend mit bevoll-
mächtigtem Vertreter

III.2.1) Angaben zur Situation des Bau-
unternehmers/des Lieferanten/
des Dienstleisters sowie Angaben
und Formalitäten, die zur Beur-
teilung der Frage erforderlich
sind, ob dieser die wirtschaftli-
chen und technischen Mindest-
anforderungen erfüllt: Der Teil-
nehmer hat mit dem Angebot zum
Nachweis seiner Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverläs-
sigkeit Angaben zu machen ge-
mäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchst. a
bis g VOB/A

III.2.1.3) Technische Leistungsfähigkeit -
Geforderte Nachweise: Referenz-
objekte (mit genauer Anschrift,
Telefonnummer, Ansprechpart-
ner): mindestens 3 vergleichba-
re Objekte in den letzten 5 Jah-
ren (VOB/A § 8 Nr. 3 Abs. 1
Buchst. g)

IV.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren
IV.1.3.1)Vorinformation zu demselben

Auftrag: 2005/S 10-9278 vom:
16.12.2005

IV.2) Zuschlagskriterien: aufgrund der
in den Unterlagen genannten Kri-
terien: ja

IV.3.2) Bedingungen für Erhalt der Aus-
schreibungsunterlagen und zu-
sätzlicher Unterlagen:
Erhältlich bis: 09.02.2006;Erhältlich bis: 09.02.2006;Erhältlich bis: 09.02.2006;Erhältlich bis: 09.02.2006;Erhältlich bis: 09.02.2006;
Vervielfältigungskosten Gesamt-
maßnahme: 0002/06_Los 501:
28,28 EUR für die Papierform. Bei
Vorliegen einer GAEB-Datei wird
diese ohne Zusatzkosten auto-
matisch mitgeliefert. Zahlungs-
weise: als Faxanforderung mit
Einzahlungsbeleg (Fax: 0351/
4203-277), ausgestellt auf die
SDV AG, Verwendungszweck:
0002/06_Los 501, Postbank
Leipzig, Konto-Nr.: 0156600907,
BLZ: 86010090 ODER gegen Ver-
rechnungsscheck, eben-falls
ausgestellt auf die SDV AG (BE-
ACHTE: für Bewerber aus dem
Ausland jeweils zzgl. Auslands-
porto).
Die Vergabeunterlagen in elek-
tronischer Form können nach
vorheriger Freischaltung und dem
Vorliegen einer Lastschriftein-
zugsermächtigung unter der In-
ter- netadresse
www.ausschreibungs-abc.de be-
zogen werden. Auskünfte dazu
unter der Rufnummer (0351)
4203-210. Der Preis für den
Komplett-Download der Vergabe-
unterlagen beträgt 17,40 EUR.
Der Betrag wird nicht erstattet.

IVIVIVIVIV.3.3).3.3).3.3).3.3).3.3) Schlusstermin für den EingangSchlusstermin für den EingangSchlusstermin für den EingangSchlusstermin für den EingangSchlusstermin für den Eingang
der der der der der Angebote oder Angebote oder Angebote oder Angebote oder Angebote oder TTTTTeilnahme-eilnahme-eilnahme-eilnahme-eilnahme-
anträge: 03.03.2006, 10.30anträge: 03.03.2006, 10.30anträge: 03.03.2006, 10.30anträge: 03.03.2006, 10.30anträge: 03.03.2006, 10.30
UhrUhrUhrUhrUhr

IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für

die Angebotslegung oder Teil-
nahmeanträge verwendet werden
können: Deutsch

IVIVIVIVIV.3.6).3.6).3.6).3.6).3.6) Bindefr is t  des Angebots:  BisBindefr is t  des Angebots:  BisBindefr is t  des Angebots:  BisBindefr is t  des Angebots:  BisBindefr is t  des Angebots:  Bis
08.05.200608.05.200608.05.200608.05.200608.05.2006

IV.3.7.1) Personen, die bei der Eröffnung
des Angebotes anwesend sein dür-
fen: Bieter und von ihnen bevoll-
mächtigte Vertreter

IVIVIVIVIV.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort:.3.7.2)Zeitpunkt und Ort: 03.03.2006, 03.03.2006, 03.03.2006, 03.03.2006, 03.03.2006,
10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr10.30 Uhr,,,,, Ort: Ort: Ort: Ort: Ort: 01067 Dresden, 01067 Dresden, 01067 Dresden, 01067 Dresden, 01067 Dresden,
Hamburger StrHamburger StrHamburger StrHamburger StrHamburger Str..... 19, 19, 19, 19, 19, KG U46 KG U46 KG U46 KG U46 KG U46

VI.1) Die Bekanntmachung ist freiwillig:
nein

VI.3) Dieser Auftrag steht mit einem Vor-
haben/Programm in Verbindung,
das mit Mitteln der EU-Struktur-
fonds finanziert wird: nein

VI.5) Datum der Versendung der Be-
kanntmachung: 25.01.2006
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